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Editorial 

Das Verhältnis zwischen Staat und Gesell-
schaft zieht sich als Thema durch viele öffentli-
che Debatten. Andreas Wirsching diskutiert in 
seinem Beitrag das Staatsverständnis in 
Deutschland und seine Entwicklung im 20. 
Jahrhundert bis heute. Der New Yorker Unter-
nehmer und Philanthrop Daniel Rose stellt aus 
der amerikanischen Philanthropietradition her-
aus Überlegungen an, welche sozialen und 
gemeinwohlbezogene Probleme Staat, Wirt-
schaft und private Philanthropie jeweils am 
besten bewältigen können und streicht dabei 
die Unterschiede zwischen den USA und Eu-
ropa heraus.  

Mareike Alscher befasst sich mit einem 
Thema, das in der Dritte-Sektor-Forschung 
bisher noch zu selten diskutiert wird: das Po-
tential von Genossenschaften als Organisati-
onsform für soziale, kulturelle und andere Un-
ternehmen. Sie zeigt, welche Möglichkeiten 
Genossenschaften in der Praxis bieten und wie 
viel Bewegung in den letzten Jahren in den 
Genossenschaftssektor gekommen ist.  

Sabine Reimer beschreibt Aspekte des 
Themas Corporate Governance und Unter-
nehmensethik als Hintergrund für Corporate 
Citizenship und Corporate Social Responsibili-
ty.  

Evgueni Preine stellt eine Untersuchung zur 
Stiftungsliteratur des späten 19. und frühen 20. 
Jahrhunderts vor. Er macht klar, dass die zahl-

reichen Jahresberichte, Nachschlagewerke 
oder stiftungsrechtliche Veröffentlichungen aus 
dieser Periode eine gute Grundlage bieten, um 
das Stiftungswesen der Zeit historisch zu be-
schreiben.  

Veronika Hofmanns befasst sich mit einem 
Thema, das für den Dritten Sektor immer wich-
tiger wird, die Frage nämlich, wie nationale 
Bestimmungen des Gemeinnützigkeitsrechts 
mit europäischen Rechtsnormen vereinbar 
sind und welche Entwicklungen es gegenwär-
tig in der Rechtssprechung und bei national-
staatlichen Reformen gibt. Die Autorin disku-
tiert dies v.a. am Beispiel von transnationalen 
Spenden.  

Rupert Graf Strachwitz reagiert auf die 
kürzlich vom Bundesfinanzministerium vorge-
stellten Eckpunkte der Initiative „Hilfen für Hel-
fer“ und stellt fest, dass diese zwar auf den 
ersten Blick schön aussehen, aber vom Ideal 
eines ermöglichenden Staates ohne obrig-
keitsstaatliche Aufsicht noch weit entfernt sind.  

Wir wünschen Ihnen eine interessante und 
erkenntnisreiche Lektüre und freuen uns über 
Anregungen und Kritik.  

Das Maecenata Institut wünscht Ihnen fro-
he Weihnachten und ein gutes und friedliches 
Jahr 2007! 
Susanne Rindt 
Redakteurin Maecenata Actuell 

 
 

Andreas Wirsching 
 

Zwischen Entstaatlichung und Überforderung.  
Historische Überlegungen zum Staatsverständnis in Deutschland  

am Beginn des 21. Jahrhunderts.  

Ich möchte meine Überlegungen in vier The-
sen zuspitzen. Erstens: Das Staatsverständnis 
in Deutschland hat sich im Verlauf des 20. 
Jahrhunderts fundamental gewandelt. Zwei-
tens: Das Staatsverständnis in Deutschland 
weist im Verlauf des 20. Jahrhunderts starke 
Kontinuitäten auf. Drittens: Der historisch in-
formierte Blick auf das Staatsverständnis unse-
rer Gegenwart mahnt zur Wachsamkeit. Vier-
tens: Der Begriff der „Entstaatlichung“ ist trüge-
risch, wenn man sich von ihm die Lösung der 
Probleme verspricht. 
Erstens also:  

Das Staatsverständnis in Deutschland hat 
sich im Verlauf des 20. Jahrhunderts fun-
damental gewandelt. 
Trotz des revolutionären Umbruchs von 
1918/19 blieben wesentliche Elemente des 
vorherrschenden Staatsverständnisses zu-
nächst weitgehend unverändert. Die Weimarer 
Staatsrechtslehre folgte überwiegend der idea-
listischen Vorstellung, der Staat sei eine neut-
rale Instanz, der gegenüber den Einzelinteres-
sen der Gesellschaft das Allgemeinwohl ver-
körpere und damit über den Parteien schwebe. 
Der Staat wurde zum Kollektivsubjekt, zum 
Akteur, in dem und durch den sich Geschichte 
und geschichtlicher Fortschritt vollzog. 
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Auch die Mehrheit der Weimarer Demokra-
ten dachte politisch vom Staat – nicht aber von 
der Gesellschaft her. Auch sie betrachteten die 
ausdifferenzierte Gesellschaft weniger als 
Quelle des Staates, denn als Problem des 
Staates. Die „Lebenslüge des Obrigkeitsstaa-
tes“, als die Gustav Radbruch die Vorstellung 
von der „Überparteilichkeit der Regierung“ 
geißelte, übte auch in der Weimarer Republik 
eine Art faulen Zauber aus. 

Als wesentliches Problem ergab sich hier-
aus, daß es in der Weimarer Republik möglich 
war, Staatsrechtslehre und Staatsverständnis, 
Staat und Verfassung zu entkoppeln, über den 
Staat zu räsonnieren, ohne die Verfassung zu 
berücksichtigen. In extremer Form begegnete 
dies in den identitären Demokratievorstellun-
gen etwa eines Carl Schmitt. Der Volkswille 
sollte möglichst unverfälscht abgebildet wer-
den, nicht aber ein Organwille durch Reprä-
sentation erst erzeugt werden. Die geforderte 
Ineinssetzung von Herrscher und Beherrschten 
mündete dann mehr oder minder folgerichtig in 
die Idee des totalitären Führerstaates. 

Grundsätzlich geändert hat sich das erst 
nach 1945, besonders dann seit den 1960er 
Jahren. In der Staatsrechtslehre traten er-
kenntnistheoretische und methodenbezogene 
Überlegungen allmählich zurück, und das neue 
Gemeinwesen Bundesrepublik bzw. die Frage, 
wie in ihm praktisch-konkret das Verfassungs-
leben zu gestalten sei, zog das Interesse der 
Staatsrechtslehre zunehmend auf sich. 

Hinzu trat ein Wandel in der Auffassung 
von der politischen Rolle der Parteien, was 
zweifellos einen entscheidenden Bruch im 
Staatsverständnis in Deutschland markiert. 
Nicht nur, daß die Bundesrepublik in vieler 
Hinsicht zu einem „Parteienstaat“ geworden 
ist, sondern wir sind auch daran gewöhnt, den 
Staat von der Gesellschaft her zu denken, die 
Pluralität der Interessen in der Gesellschaft zu 
akzeptieren: zu akzeptieren, daß ein Volkswille 
nicht einfach abgebildet, sondern erst durch 
Repräsentation erzeugt werden muß. Schließ-
lich wird der Staat nicht mehr losgelöst von der 
Verfassung betrachtet. 

Insofern ist also ein klarer Wandel in der 
Staatsauffassung mit einer Zäsur 1945 und 
v.a. in den 1960er Jahren festzustellen. 
Aber: meine zweite These lautet:  
Das Staatsverständnis in Deutschland 
weist im Verlauf des 20. Jahrhunderts star-
ke Kontinuitäten auf. 
Dies gilt in besonderem Maße im Hinblick auf 
das Verständnis des Staates als Sozial- und 
Interventionsstaat. Mehr als jedes europäische 
Land war das Deutsche Reich von Gegensät-
zen zerklüftet. Der industrielle Durchbruch 
erfolgte in Deutschland erst verhältnismäßig 

spät, dafür umso beschleunigter. Innerhalb 
einer historisch extrem kurzen Zeit, während 
der Lebensspanne einer Generation, entstand 
eine Vielzahl neuer, vormals unbekannter kul-
tureller und sozialer Widersprüche. Den Staat 
stellte dies in höherem Maße vor die Notwen-
digkeit der gesellschaftlichen Intervention und 
des gesellschaftlichen Ausgleichs, als dies in 
den meisten anderen europäischen Ländern 
der Fall war. 

Es kennzeichnet die deutsche Tradition des 
Interventionsstaates, daß er beides zugleich 
war: fortschrittlich und – zumindest in der Ten-
denz – bürokratisch und autoritär. 

Insbesondere die Weimarer Republik kenn-
zeichnete ein Ausmaß an staatlicher Interven-
tion, das weit über das Bekannte hinausging. 
Ziel war es, die sozialen Gegensätze zu ent-
schärfen bzw. zu domestizieren.  

Damit ist eines der wichtigsten, aber auch 
ambivalentesten Kontinuitätsmerkmale im 
deutschen Staatsverständnis des 20. Jahrhun-
derts benannt. Diese Kontinuität hat alle poli-
tikgeschichtlichen Einschnitte überwölbt und 
wird daher in seiner langfristigen Bedeutung 
leicht unterschätzt. Letztlich die in der Bis-
marck-Zeit grundgelegten Systementschei-
dungen fortentwickelnd, haben seitdem alle 
deutschen Staatswesen – ob Demokratie oder 
Diktatur – Legitimität durch Sozialpolitik ge-
sucht. Die Geschichte des deutschen Sozial-
staates kennzeichnet daher eine besondere 
„Pfadabhängigkeit“, um einen in der Forschung 
gerne verwendeten Begriff aufzunehmen. Kon-
kret heißt das: Einmal getroffene Grundsatz- 
und Systementscheidungen prägen langfristig 
die Erwartungen und präjudizieren künftige 
Lösungsansätze. Reformen – um ein Schlag-
wort unserer Zeit zu verwenden – sind dann 
eben nur auf dem einmal beschrittenen Pfad 
möglich, und ihre Instrumente kommen aus 
dem bereits bekannten System. 

Schon in der Weimarer Republik offenbar-
ten sich die ambivalenten Folgen dieser Pfad-
abhängigkeit und des zugrunde liegenden 
Staatsverständnisses. Als „starker“ Interventi-
ons- und Sozialstaat stand die Weimarer Re-
publik einerseits in der paternalistischen Tradi-
tion der Bismarckzeit; andererseits aber schuf 
die Republik die Grundlagen des modernen 
kollektiven Arbeitsrechtes sowie der betriebli-
chen Arbeitnehmervertretung. Die Reichsver-
fassung übertrug dem Staat die ordnungspoli-
tische Kompetenz für den Arbeitsmarkt. Und 
die 1927 eingeführte Arbeitslosenversicherung 
stellte eine echte sozialpolitische Innovation 
dar. Schließlich erfolgte auch der Anlauf zur 
wohlfahrtsstaatlichen Expansion, erkennbar 
z.B. in der beginnenden Ausgestaltung der 
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traditionellen Fürsorge zur modernen Sozialhil-
fe. 

Solche sozialpolitischen Bestrebungen wie-
sen in die Zukunft und beeinflußten die deut-
sche Geschichte langfristig. Der Legitimation 
der Weimarer Republik kamen sie allerdings 
nicht zugute; im Gegenteil: Die notorische 
Überforderung der Weimarer Republik als 
Sozialstaat trug entscheidend zu ihrer Delegi-
timation bei. Während der Weltwirtschaftskrise 
ging sie nicht zuletzt als Sozialstaat Bankrott, 
der für die Lösung der vielfältigen, überwie-
gend selbst gesetzten Aufgaben keine Res-
sourcen mehr besaß. 

Auch die Bundesrepublik fand rasch 
Anschluß an den sozialstaalichen „Pfad“ der 
deutschen Geschichte im 20. Jahrhundert. 
Zwar mangelte es nicht an Stimmen, die vom 
Pfad abweichen und die Sozialpolitik als einfa-
ches Verwaltungsrecht behandelt wissen woll-
ten. Dominant blieb aber – gerade auch unter 
Adenauer – die Auffassung, der Staat müsse 
durch soziale Leistungsgesetze Legitimität 
gewinnen. 

Und ganz unleugbar hatten die in den fünf-
ziger Jahren großzügig ausgebauten Sozial-
leistungen für die Akzeptanz der Demokratie 
eine zentrale und langfristige Bedeutung. Von 
den fünfziger bis in die siebziger Jahre währte 
die Phase einer gestaltenden, nicht spaltenden 
Sozialpolitik. Der anhaltende Wirtschaftsauf-
schwung der Nachkriegszeit erweiterte in prä-
zedenzloser Weise die Verteilungsspielräume 
und sozialpolitischen Gestaltungsmöglichkei-
ten. So blieb die Sozialquote während der 
fünfziger Jahre im wesentlichen stabil, weil die 
durchaus erheblichen sozialpolitischen Innova-
tionen – man denke nur an die Rentenversi-
cherung – durch Zuwächse finanziert werden 
konnten. In seiner Bedeutung für die bundes-
republikanische Geschichte wird man das nicht 
geringschätzen, zumal wenn man weiß, in 
welchem Maße sich die Weimarer Republik als 
Sozial- und Interventionsstaat – in Ermange-
lung von Verteilungsspielräumen – überfordert 
hatte. 
Dritte These:  
Der historisch informierte Blick auf das 
Staatsverständnis unserer Gegenwart 
mahnt zur Wachsamkeit. 
Denn seit den späten siebziger Jahren beo-
bachten wir nun eine Dauerdiskussion über die 
Krise, zumindest aber über die Grenzen des 
Sozialstaats und damit über die Aktionsmög-
lichkeiten des Staates im allgemeinen. 

Dies ist eine Reaktion auf die fundamenta-
len Wandlungsprozesse seit den siebziger 
Jahren, die ihrerseits erhebliche Rückwirkun-
gen auf unser Staatsverständnis ausübt. Vor-
dergründig wirft das die Frage auf, welche 

Funktionen dem Staat zuzuweisen seien. Aber 
wir müssen analytisch etwas tiefer bohren, um 
die Rolle des Staates am Beginn des 21. Jahr-
hunderts zu fixieren. 

Es ist während der letzten 30-35 Jahre zum 
dynamischen Zusammenspiel mehrerer Fakto-
ren gekommen, die zwar für sich genommen 
nichts spezifisch Deutsches sind, deren Legie-
rung aber in Deutschland doch einen besonde-
ren Problemdruck erzeugt haben.  

Drei Faktoren sind hier vor allem zu nen-
nen. 
 Erster Faktor: der ökonomische, durch In-

ternationalisierung und Globalisierung be-
schleunigte Strukturwandel. Grob gespro-
chen, führt er von der Industrie- zur Dienst-
leistungsgesellschaft mit allen damit zu-
sammenhängenden Strukturproblemen und 
Haushaltsrisiken, welche die Industrienation 
Deutschland besonders treffen. Über die 
entsprechenden Anpassungsprobleme im 
Bereich der Wirtschaft, des Arbeitsmarktes, 
der Gesellschafts- und Finanzpolitik brau-
che ich nichts auszuführen. Der Struktur-
wandel fordert den Staat aufs Äußerste. 

 Zweiter Faktor: Die stetig steigenden Leis-
tungen des Staates – Stichwort Pfadab-
hängigkeit – haben über inzwischen min-
destens zwei, wenn nicht drei Generationen 
hinweg eine Mentalität erzeugt und zemen-
tiert, die einen grundsätzlichen sozialpoliti-
schen Rechtsanspruch gegenüber dem 
Staat zu besitzen glaubt. Und ich sage be-
wußt besitzen, denn das in Deutschland 
besonders stark ausgeprägte, umlagefinan-
zierte Versicherungsprinzip begründet ja 
einen – gegebenenfalls verfassungsrecht-
lich sanktionierten – Besitzanspruch. „Jetzt 
habe ich solange Krankenversicherung be-
zahlt“, lautet z.B. eine typische Denkhal-
tung: „Dann habe ich jetzt auch das Recht, 
dieses oder jenes herauszubekommen.“ So 
wird das eigentliche Prinzip der solidari-
schen Krankenversicherung in einen besitz-
individualistischen Anspruch umgedeutet; 
und der besitzindividualistische Anspruch 
tritt an die Stelle von Eigenverantwortung 
bzw. blockiert diese.  

 Wenn schließlich der Anspruch staatlicher-
seits nicht befriedigend erfüllt wird, nicht 
mehr erfüllt werden kann in Zeiten knapper 
Kassen, dann hat der Staat seine Pflicht 
nicht getan, handelt ungerecht usf. Am En-
de steht die Schuldzuweisung – abstrakt an 
den Staat und an die Politik, konkreter an 
die Politiker und die politischen Parteien. 

 Dritter Faktor: Parallel zum ökonomischen 
Wandel werden wir Zeuge eines tiefgrei-
fenden, ich möchte sagen epochalen sozio-
kulturellen Wandels. 
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Wir sind Zeuge geworden von der Auflösung 
der traditionellen, im Industriezeitalter noch 
hoch standardisierten individuellen Lebens-
laufmuster, die auf der geschlechtsspezifi-
schen Arbeitsteilung beruhten: ein männlicher 
Alleinverdiener mit lebenslangem industriellen 
Arbeitsplatz und ein weiblicher Normallebens-
lauf mit Ehe, Kindern und Haushalt. Dieses 
Muster ist definitiv und unwiederbringlich vor-
bei 

Mehr und mehr ist das Individuum befreit 
worden von materiellen Zwängen, tradierten 
Rollenerwartungen, kulturellen Bindungen und 
gesellschaftlichen Konventionen. Wohl nie 
zuvor waren die Freiräume und die Optionen 
individueller Lebensgestaltung so groß wie in 
unserer Epoche. Aber keineswegs heißt das 
nur Freiheitsgewinn und Emanzipation, son-
dern eben auch Freisetzung aus tradierten 
Versorgungssicherheiten und normativen Ge-
wißheiten. Heute, im Zeitalter von Wertewan-
del und Normenverlust stehen dem Individuum 
immer weniger gleichsam selbstverständliche 
kulturelle Orientierungsmarken und Selekti-
onsmechanismen zu Gebote. Die Folge ist 
Verunsicherung. 

Wenn also die Individualisierung neue 
Chancen bietet, so verursacht sie doch auch 
neue Risiken. Und wir erleben es, daß sich 
eine in ihren Rechten zunehmend vollindivi-
dualisierte Gesellschaft an den Staat wendet, 
um ihm die Rechnungen für die gestiegenen 
Risiken zu präsentieren. 

Es gehört zu den Standardargumenten, in 
diesem Zusammenhang von „Subsidiarität“ zu 
sprechen, die es zu stärken gelte. Wir sehen 
aber am Beispiel der Familien, der kirchlichen 
Einrichtungen und sonstigen Verbände, daß 
dies nicht viel hilft. Denn die intermediären und 
subsidiären Systeme sind ebenfalls unter den 
Druck der Individualisierung geraten. Faktisch 
liegt die Lösung der Probleme immer weniger 
im Subsidiaritätsprinzip. Stattdessen ist der 
Staat damit beschäftigt, die Folgen der Erosion 
subsidiärer Systeme zu bewältigen. Die Debat-
te um das Bildungswesen oder der Pflegenot-
stand sind sprechende Beispiel hierfür. 

Beschleunigte Individualisierung und inter-
ventionsstaatliche Pfadabhängigkeit korrelie-
ren also in Deutschland in besonderer und wie 
ich meine problematischer Weise miteinander. 
Die gestiegenen Freiheiten des Individuums 
sind in hohem Maße staatlich rückversichert. 
Die Folge ist, daß der Staat in immer weitere 
Bereiche des gesellschaftlichen Lebens vor-
dringt und immer weitere Sphären des Indivi-
duums verrechtlicht werden. Das wohl an-
schaulichste Beispiel hierfür ist der Bereich 
Ehe, Familie, Kinder: 
Zwei Beispiele aus der jüngsten Zeit: 

1. Das neue Elterngeld mit seiner Vierzehn-
monate-Regel bedeutet einen staatlichen 
Eingriff in die private Arbeitsteilung zwi-
schen den Geschlechtern zumindest durch 
den politisch gewollten Anreiz, daß auch 
der Vater sich längere Zeit vom Arbeitsplatz 
beurlauben läßt. 

2. Beispiel, die sogenannte „Hausmann-
Rechtsprechung“ des Bundesgerichtshofs, 
die den geschiedenen Vater zwingt, aus un-
terhaltsrechtlichen Gründen zumindest eine 
Nebentätigkeit aufzunehmen. 
Neben diesem stetig voranschreitenden 

Verrechtlichungsprozeß muß der Staat natür-
lich die von ihm selbst geförderte Anspruchs-
spirale zu begrenzen versuchen, er muß Vor-
kehrungen gegen Mißbrauch treffen, er muß 
Mitnahmeeffekte vermeiden und zu diesem 
Zweck Kontrollmechanismen entwickeln. Die 
Verwaltung des Mangels erhöht dabei die 
staatliche Interventionstätigkeit. 

Was daher fast unausweichlich wiederbe-
gegnet, ist ein alter Bekannter aus der Ge-
schichte des deutschen Interventionsstaates, 
nämlich seine Tendenz zum bürokratischen 
Autoritarismus. Demgegenüber drohen die 
vielbeschworene Zivilgesellschaft, die bürgerli-
che Selbstorganisation, das ehrenamtliche 
Engagement, schlicht auch: der Idealismus zu 
kurz zu kommen. 

Wenn also in der ersten Hälfte des 20. 
Jahrhunderts die Fiktion eines Staates über-
wog, der über den gesellschaftlichen Einzelin-
teressen stand und der Gesellschaft als neut-
rales Gegenüber entgegentrat und sie damit 
domestizierte, so werden wir heute Zeugen 
einer übermäßigen Vergesellschaftung des 
Staates. Wenn sich der Staat aber von den 
Einzelinteressen der Gesellschaft zu sehr in 
die Pflicht nehmen läßt, dann ist der Tag nicht 
fern, an dem er in Ermangelung von Vertei-
lungsspielräumen überfordert ist. Und wenn 
man daran denkt, daß heute knapp zwei Drittel 
des Bundeshaushalts für Sozialbudget und 
Schuldendienst festgelegt sind, dann stehen 
die Zeichen an der Wand. 
Damit komme ich zu meiner vierten These, die 
lautet:  
Der Begriff der „Entstaatlichung“ ist trüge-
risch, wenn man sich von ihm die Lösung 
der Probleme verspricht. 
Zwar wird seit dem letzten Viertel des 20. 
Jahrhunderts, zunächst in den USA, dann 
auch in Westeuropa und in der Bundesrepublik 
eine relativ dynamische Privatisierungspolitik 
betrieben. Ziel war es dabei stets, den Staat zu 
entlasten, den Markt zu stärken und dadurch 
an Effizienz zu gewinnen. Als Erfolgsbeispiele 
hierfür können der Rundfunk und die Tele-
kommunikation gelten.  
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Bei genauem Hinsehen zeigt sich aber, daß 
der Staat keineswegs auf dem Rückzug ist. 
Die Staatsquote, die 1970 noch 39 Prozent 
betrug, pendelt seit den 80er Jahren kontinu-
ierlich zwischen 45 und 50 Prozent. Sie wird 
nicht strukturell zurückgeführt, sondern 
schwankt konjunkturell. 2005 betrug sie 46,7 
Prozent. Vergleichbares gilt für die Sozialleis-
tungsquote, die ebenfalls seit den achtziger 
Jahren zwischen 30 und 32 Prozent pendelt. 

Das heißt aber: Der Staat zieht sich nicht – 
wie es gelegentlich heißt – auf seine Kernbe-
reiche zurück, vielmehr hat eine strukturelle 
Verlagerung der Staatstätigkeit stattgefunden. 
Der Staat hat sich wie vorhin ausgeführt in 
vielen Sphären der Gesellschaft ausgebreitet. 
Und er zieht sich zugleich zunehmend aus 
seinen Kernbereichen zurück. 

Beispiel hierfür beim Blick in ein und die-
selbe Ausgabe der Süddeutschen Zeitung, am 
29. September 2006: Die Kultusministerkonfe-
renz beschließt, eine zentrale Schülerdaten-
bank einzurichten, in der so private Variablen 
gespeichert werden wie die Sprache, die der 
jeweilige Schüler zu Hause spricht – eine gro-
teske Idee, deren Verwirklichung aber eine 
weitgehende Ausdehnung staatlich-
bürokratischer Tätigkeit in das gesellschaftli-
che Leben hinein bedeuten würde. In dersel-
ben Ausgabe der Süddeutschen Zeitung wird 
die Privatisierung der Gerichtsvollzieher disku-
tiert, das heißt: Rückzug des Staates aus tradi-
tionell hoheitlichen Funktionen. 

Ein problematischer Eindruck drängt sich 
also zumindest dann auf, wenn man fortfährt, 
entscheidende infrastrukturelle Sektoren und 
Dienstleistungen wie Post- und Verkehrswe-
sen, Energieversorgung, Gesundheitswesen, 
aber auch Teile der Verwaltung als genuin 

öffentliche Aufgaben und daher durchaus als 
historisch begründete „Kernbereiche“ des 
Staates zu betrachten. Droht sich hier die Poli-
tik nicht möglicherweise zu rasch ihrer Gestal-
tungsmacht zu entledigen? Werden nicht ent-
scheidende Bereiche staatlicher Verantwor-
tung an selbsternannte und durchaus interes-
sengeleitete Experten und Berater abgege-
ben? 

Und schließlich: Leistet die „Entstaatli-
chungs“-Maxime nicht jenen Tendenzen Vor-
schub, die den Zusammenhalt der Gesellschaft 
schwächen? Begünstigt sie nicht den zeitgeist-
inhärenten Trend, der die staatlichen und ge-
sellschaftlichen Teilsysteme zunehmend nur 
noch an den Kriterien der Wirtschaftlichkeit 
und des unternehmerischen „Erfolges“ messen 
möchte? Fördert sie nicht in letzter Konse-
quenz die öffentliche Verantwortungslosigkeit 
zugunsten des privatisierten Interesses? 

Mein vorläufiges Fazit: Ökonomischer 
Strukturwandel, Anspruchsspirale und be-
schleunigte Individualisierung drohen den 
Staat in Deutschland zu überfordern. Dies gilt 
um so mehr, als die Pfadabhängigkeiten der 
deutschen Geschichte uns dazu tendieren 
lassen, vom Interventionsstaat die Lösungen 
für allzu viele Probleme zu erwarten. Die bloße 
Forderung nach Entstaatlichung hilft in diesem 
Zusammenhang noch nicht, zumindest solan-
ge sie nicht zu einer neuen Balance zwischen 
Staat und Gesellschaft, Risiko und Eigenver-
antwortung führt. 
Der Beitrag ist das Manuskript eines Vortrages, gehalten 
am 12. 10. 2006 in der Hanns-Seidel-Stiftung in München. 
Professor Dr. Andreas Wirsching ist Historiker und hat den 
Lehrstuhl für Neuere und Neueste Geschichte an der 
Universität Augsburg. 
Kontakt: andreas.wirsching@phil.uni-augsburg.de.  

 
 

Daniel Rose  
 

My Brother's Keeper  

All modern societies should provide effectively 
for public well-being; and as our systems con-
verge, we must learn from each other how best 
to respond to our common problems. 

All societies provide in some way for their 
destitute and distressed, provide vehicles for 
health and education, and support culture and 
the arts; but nations pursue these goals differ-
ently depending on their customs, traditions 
and beliefs.  

Government, the marketplace and private 
philanthropy each plays a part; determining the 
appropriate role for each deserves thought and 
examination. The strength of government lies 

in its ability to enforce its dictates; the strength 
of private philanthropy lies in the diversity and 
creativity it encourages; the strength of the 
marketplace is that it reflects not what the pub-
lic "should" want but what it is willing to pay for.  

A visitor from Mars or Venus in 2006 might 
think that Americans ask too little from their 
government, that Europeans ask too much, 
that each could do better in utilizing the mar-
ketplace for the common good, and that private 
philanthropy is an under-utilized tool for filling 
the gaps left by the other two.  

In nations with a history of strong central 
government, a dominant church and a hierar-
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chical society with an energetic aristocracy, 
government traditionally assumes responsibil-
ity for the public good, its costs underwritten by 
taxation.  

Established custom has permitted Europe-
ans to believe that payment of taxes absolves 
them of further responsibility to their fellows, 
and that the government is their "brother's 
keeper"; but, as the recent dramatic growth of 
European philanthropic activity demonstrates, 
that is now changing.  

Reliance on government persists, of 
course. Today, in France, for example, it is 
taken for granted that most of the Louvre's 
expenses are paid for by the government, as 
are pre-school services and primary education. 
In Italy, the staffs of La Scala and La Fenice 
are virtually employees of the government.  

But a younger "frontier society" like the 
United States reflects different traditions and 
social assumptions. Our virgin continent, set-
tled by 17th and 18th century Europeans with 
no strong central government, with no state 
religion and no established aristocracy, called 
for different responses.  

If American pioneers wanted a church or a 
school, they had to build it; if they wanted hos-
pitals or roads or courthouses, they had to 
construct them. Since raising the rafters of a 
barn could not be done by a farmer alone, he 
had to call on his neighbors for help and he, in 
turn, helped them. The festive party he gave 
for his neighbors on the barn's completion lives 
on in the phrase "raising the roof."  

This pattern of voluntary association of pri-
vate individuals for mutual help continued; by 
1831, Alexis de Tocqueville wrote, "Whenever 
at the head of some new undertaking you see 
the government in France, or a man of rank in 
England, in the United States you will be sure 
to find an association [of private individuals]".  

America's tradition of involved individuals 
and limited government persists; today, no one 
is surprised to find that, for example, private 
sources provide 87% of the budget of the Art 
Institute of Chicago and 96% of the Cleveland 
orchestra budget, or that private individuals like 
me are still battling to persuade our federal 
government to underwrite the cost of universal 
pre-school education.  

The three sources of social support - gov-
ernment, the marketplace and private philan-
thropy - bear close examination.  

Government  
Traditional American wariness of government 
is reflected in our widespread popular prefer-
ence for decentralized power over centralized, 
private over government support; and when 

government support is indicated, indirect sub-
sidies over direct.  

Indirect support for housing, for example, is 
given through tax exemption for home mort-
gage interest payments; indirect support for 
religion is given through tax exemption for 
religious institutions; and indirect support for 
the arts is given through tax exemption for 
cultural institutions.  

Indirect subsidies permit government sup-
port without moral or aesthetic judgements, 
which Americans do not like their government 
to make for them; and these subsidies have 
stimulated creativity and diversity.  

Tax exemption for gifts of art to museums 
at current market values with no capital gains 
tax paid are attacked by some as "windfalls for 
the rich", but most of us prefer to think instead 
of the Rembrandts, Giottos or Jackson Pol-
locks, now in American public collections.   

This American system - of providing public 
goods through private philanthropy encour-
aged by tax exemption - works well for middle 
and upper income Americans, but works less 
well for poor and lower income groups.   

Our research universities and art museums 
are among the world's finest, but health care 
and child care for poor Americans are below 
European standards. That some 15% of 
Americans are without health insurance is a 
national disgrace, and it is not clear when this 
will be rectified.  

Prospects for eventual federal government 
support for universal pre-school education are 
better because recent studies demonstrate 
clearly that pre-schooling is an excellent public 
economic investment, yielding a high financial 
return as well as important social benefits. If 
federal funding of pre-schooling does take 
place, it will be an interesting demonstration of 
the American preference for governmental aid 
to benefit society at large, rather than to pro-
vide compassionate help for those in need.  

Europe today presents a different picture: 
here, active governments take more and give 
more than their American counterpart, espe-
cially in matters of culture and of help for the 
poor. In a period of emerging economic strin-
gency, will this model still be economically 
feasible?  

Berlin's three separate opera houses, Dutch 
government warehouses filled with contempo-
rary paintings that no one seems to want, and 
France's government-imposed 35 hour work 
week raise questions about what a nation's 
economic priorities should be.  

When aging and retiring workers require 
more government expenditures paid for by 
taxes on a smaller and younger labor force, 
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hard choices will be faced by many govern-
ments. In the years ahead, more government 
involvement in health and education seems 
likely in America; and some governmental 
pullback in support for culture seems likely in 
Europe. 

The Marketplace 
In health, education, social welfare and culture, 
the roles of government and philanthropy vary. 
What is untouched by them is left to the mar-
ketplace, which allocates resources to provide 
what the public desires and can pay for. Sub-
sidies may tilt the balance in one direction, 
taxation in the other, but the preference of the 
cash-paying consumer rules.  

For example, European opera lovers note 
the large amount of Verdi and Puccini that New 
York's audiences demand; French filmgoers 
usually vote at the box office for taxed Ameri-
can films over government-subsidized French 
movies and for pornographic films in spite of 
the punitive VAT taxes they carry. When 
French films try to please the public rather than 
the critics, they, too, do well at the box office.  

In matters of health care, housing and edu-
cation, America's middle and upper income 
groups are well-served by privately-supplied 
services they can afford to pay for. Our prob-
lem is that the poor are not well served. "Pri-
vate affluence and public squalor" is how John 
Kenneth Galbreath described American life in 
his 1958 book The Affluent Society, and al-
though conditions are somewhat better today, 
our government has far to go to meet Euro-
pean standards for its poor. The American 
hope is always that the poor will in time enter 
the middle class, but conditions can be painful 
in the interim.  

Private Philanthropy 
Private philanthropy is perhaps the least un-
derstood and least appreciated leg of the "pub-
lic support" triad, particularly in Europe. It 
meets needs that the marketplace and gov-
ernment leave unfilled.  

The accepted American definition of philan-
thropy is "voluntary giving, voluntary service 
and voluntary association for the benefit of 
others." Distinct from "charity", which is help for 
the poor, philanthropy's goal is improving the 
"quality of life" as one sees fit.  

Although the U.S. government spends our 
tax money as politicians or bureaucrats decide, 
it is through philanthropy that we give or do as 
we wish so long as it is seen as for "the public 
good." Our President may oppose stem cell 
research, for example, but some private uni-
versities pursue it anyway. This year Ameri-

cans will spend approximately $300 billion 
(equal to about 10% of our federal budget and 
over 2% of our GDP) on causes ranging from 
saving whales to curing AIDS in Africa, from 
building university research laboratories to 
sponsoring productions at the Metropolitan 
Opera, from providing scholarships for disad-
vantaged minority students to preserving ne-
glected historic landmarks.  

The rich donate buildings or endow named 
professorships, the poor give to their churches, 
but the majority of Americans give, serve or 
solicit for some not-for-profit cause; and 
smaller gifts are frequently the most creative 
and effective. On death, it is customary for rich 
Americans to leave charitable bequests, and 
the names of Ford, Rockefeller, Carnegie, 
MacArthur and that reclusive American, Henry 
Wellcome, among many others, live on through 
the foundations they created.  

Our federal government permits the sums 
thus contributed to be deducted from taxable 
income. In recent years many other nations 
have started to permit tax deductible gifts to 
approved organizations (Sweden being a no-
table exception). Tax exemption procedures 
abroad, however, are often complex and dis-
couraging, unlike American tax laws (and now 
British laws) which are designed to encourage 
giving.  

Europeans claim, mistakenly but repeat-
edly, that "Americans give because of the tax 
advantage"; but American income taxes were 
first introduced in 1913, long after the Ameri-
can philanthropic pattern had been estab-
lished. In Europe, the new Picasso Museum 
went to France because of favorable tax ar-
rangements, and similar arrangements could 
be explored by others.  

We Americans are proud of our philan-
thropic sector. If all private philanthropy were 
abolished and that $300 billion were added to 
federal revenues, few think that the quality of 
life in the U.S. would be improved.  

The majority of Americans believe that gov-
ernments are best at catching thieves, putting 
out fires and fighting wars, but that other activi-
ties are performed more effectively by non-
profit or free market entities. The Jeffersonian 
notion of limited government - "that govern-
ment is best which governs least" - is rein-
forced by the American belief that government 
is inefficient. 

NGOs are seen as more creative and inno-
vative than government, less tied to precedent, 
more responsive to public needs and wishes 
and, above all, as more competent and cost 
effective. "Saving as many lives as possible at 
the lowest per capita cost possible" - Bill 
Gates' goal - reelects philanthropic, not gov-
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ernmental, thinking. Philanthropy has its weak-
nesses, but they are widely seen as fewer than 
those of government.  

At all income levels, Americans give volun-
tarily of their time, effort and money to a de-
gree unheard of in Europe. For example, there 
are few U.S. elementary schools, public or 
private, without a Parent Association, through 
which parents raise funds to provide supplies 
or services to schools; but the formation off 
such groups is relatively recent in Europe.  

One fundamental aspect of American phi-
lanthropy is donor recognition; although most 
Europeans decry this practice and find it em-
barrassing, Americans cannot imagine philan-
thropy without it.  

When the Reverend John Harvard died in 
Cambridge, Massachusetts in 1638, leaving to 
the local divinity school 800 pounds sterling 
and his library of 400 volumes, in gratitude the 
school renamed itself "Harvard College. When, 
eighty years later, Elihu Yale donated goods 
sold for 560 pounds sterling to the Collegiate 
School of New Haven, Connecticut, the school 
was promptly renamed “Yale College”, even 
though Elihu Yale had not been in America 
since childhood and was never to return.  

(On a personal note, this June, at our 55th 
college reunion in New Haven, my Yale Class 
of 1951 collectively donated to the Yale Alumni 
Fund $64,764,127, with contributions coming 
from 90% of all living classmates. Yale is a 
private institution, but over 20% of the alumni 
of America's state-supported universities con-
tribute annually as well.)  

Johns Hopkins of Maryland, when he died 
in 1873, left one million dollars to be divided 
among the members of his extended family, 
but he left an unprecedented seven million to 
found America's first research university and 
teaching hospital. Hopkins would have under-
stood - and loved - Warren Buffett's comment, 
when asked, after he announced his $37 billion 
gift to Bill Gates' foundation, what provision he 
had made for his family. Buffett's answer 
thrilled the nation: "I have always wanted to 
give my children enough to do anything, but 
not enough to do nothing." Americans identify 
with the "worker bees" of the hive, riot with the 
drones.  

Brown University,Duke, Cornell, Vanderbilt, 
Stanford and Rockefeller Universities are 
among the many other institutions named for 
their founders or major benefactors. American 
museums list on their walls the names of major 
donors, and major tax exempt organizations 
publish Annual Reports listing, the names and 
gift levels of donors, even the most modest.  

"Vulgar", "ostentatious", and "crude" are 
words sometimes applied to American fund-

raising techniques; but Americans, the most 
pragmatic people since the ancient Romans, 
reply, "Yes, but they work". If Europe wishes to 
replicate American philanthropic success, it 
should consider finding ways to praise and 
encourage donors while embarrassing the rich 
whose names are absent from the lists.  

Philanthropic peer pressure from friends, 
neighbors, and business associates is non-
stop; invitations to testimonial luncheons, din-
ner dances, theater parties, auctions and rock 
concerts assault us; a daily avalanche of char-
ity mail fills our mailboxes. And, yes, "it works."  

Harvard University's endowment is over 
$26 billion, Yale's is over $16 billion and 
Princeton, Stanford and the University of 
Texas each boast over $12 billion. Fifty-six 
American colleges have endowments of over a 
billion dollars; this year alone, 22 U.S. universi-
ties have each announced fundraising drives of 
over one billion dollars - Columbia, $4 billion; 
the University of Virginia, $3.3 billion; Yale, $3 
billion; New York University, $2.5 billion; and 
even the municipally-financed City University 
of New York is seeking $1.2 billion from private 
donors.  

In the 21st century, when intellectual capital 
is more important for a nation's international 
competitiveness than physical or financial capi-
tal, private philanthropy has an important role 
to play in higher education.  

Cynics question the motives of donors, and 
those motives are indeed complex. Profes-
sional fundraisers cite many reasons for phil-
anthropic giving:  
3. Common Sense and Enlightened Self-

Interest – it helps the community, of which 
the donor is a member; 

4. Religious Imperative God wills us to help 
others; 

5. Good Investment society gets a good return 
on funds expended; the donor gets prestige 
a-.-id enhanced social standing.   

6. Fun - socialites organize dinner dances, 
theater parties, raffles, etc. and enjoy work-
ing with friends on such projects; 

7. Altruism - generosity, benevolence and 
selfless giving feel good and are spiritually 
rewarding; 

8. Repayment - school and college alumni, 
former hospital patients, etc. feel that they 
have benefited from the institutions and that 
they "owe" something in return; 

9. Family Tradition – inheritors of wealth and 
members of prominent families feel loyalty 
to institutions.  
The degree to which individuals define 

themselves and their values through their giv-
ing is sometimes overlooked by professionals. 
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"I am what I give" is a more common belief 
than is generally realized.  

The profound sense of mission of George 
Soros, a "one mean Marshall Plan," who has 
already given over 3 billion Euros to European 
philanthropies and has pledged to them his 
remaining 5 billion Euro fortune; the hardnosed 
practicality of Bill Gates, whose fortune is 
willed to his foundation and who demands a 
dollar's worth of result for each dollar donated; 
and the imaginative involvement of Michael 
Bloomberg, New York City's billionaire mayor, 
who on completion of his term in government 
will devote his imagination, his energy, and his 
$6 billion dollar fortune to full-time philanthropic 
activities such people are, of course, in a spe-
cial class.  

Others abroad are following suit. Indian bil-
lionaire Anil Agarwal recently announced his 
country's largest ever donation of a billion Eu-
ros to found a university in his native province; 
and Li Kashing, Asia's richest individual, has 
announced that he is bequeathing one-third of 
his 15 billion Euro fortune to his foundation. 
Richard Branson of Virgin Air, the founders of 
Google, and Ted Turner are among those an-
nouncing huge "pro bono" gifts. 

They are the living embodiment of Andrew 
Carnegie's dictum that creators of great for-
tunes should apply the same thought and at-
tention to disposing of their riches as they did 
earning them.  

But it must be remembered that it is not 
only the rich who give. John D. Rockefeller 
tithed from his very first pay check; Michael 
Bloomberg's father, who never earned more 
than $11,000 a year, discussed his charitable 
giving with his family at the dinner table; and 
most Americans contribute some time to pro 
bono activities.  

Securing philanthropic contributions is an 
accepted career field now involving part art 
and part science and American fundraising 
professionals focus on the basic motivations I 
have described. Such professional fundraising 
is just beginning to appear in Europe.  

To increase European voluntary giving, not 
only should tax laws be simplified, but tradi-
tional cultural patterns of public praise should 
be re-examined.  

England bestows knighthoods on major phi-
lanthropists, France, the Legion of Honor, and 
America awards them Honorary Doctorates; 
but encouraging all citizens to feel proud of 
their contributions is an important step in in-
creasing those gifts.  

In Italy, for example, a good start would be 
to identify "la bella figura" with philanthropy 
and to convince the public that its contributions 

will be spent honestly and productively, with 
accountability for income and outgo equal to 
any other investment.  

Fundraising professionals know that those 
who donate to philanthropic causes, those who 
work actively with them and those who solicit 
funds from others,are "psyching themselves 
up'"; and every effort is made to involve par-
ticipants in these mutually-reinforcing activities. 

In New York David Rockefeller, Brooke As-
tor and Arthur Ross are well-known examples. 
Another is Lewis Cullman, who has personally 
contributed some $250 million to New York 
charities, is a tireless solicitor, an activist Board 
member and author of an excellent treatise, 
How to Succeed in Fundraising by Really Try-
ing, which can be found on 
www.LewisCullman.com.   

In Europe and America, large fortunes are 
increasingly in the hands of what Warren Buf-
fett calls the Self Made Man, as opposed to the 
Inheritor; and the Self Made Man is more in-
clined to donate his money.  

"There must be more to life than having 
everything" is their frequent discovery; and the 
satisfaction, the pride and, yes, the prestige of 
commendable philanthropic contributions are 
high on the list of goals of wise creators of new 
fortunes, who increasingly realize the destruc-
tive potential of huge sums left to their families.  

Skillful encouragement of major gifts is a 
slow process that in the United States is usu-
ally conducted by professionals. First, they 
establish a relationship with the prospective 
donor; next, they educate the donor about the 
organization and encourage identification and 
involvement with it; then, they encourage a 
modest gift whose effectiveness is demonstra-
ble and for which appropriate appreciation is 
expressed.  

Then, they help the donor conclude that his 
or her next major gift will achieve something 
the donor believes is important, and from 
which the donor will receive satisfaction and 
pride. Finally, the professionals help select the 
appropriate person to suggest (or ask for) that 
major gift. When the gift has been pledged, the 
donor is acknowledged and celebrated, both to 
reward the donor and to encourage others. 

Private philanthropy (in addition to, not in-
stead of, government expenditures) has 
earned an important place in modern life, with 
material benefits to society and psychic bene-
fits to donors.  

To Conclude 
While government and marketplace mecha-
nisms can be improved, private philanthropy, 
from donors large and small, is the area most 
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derwirtschaften (Aschhoff/ Henningsen 1994: 
16 ff). Hermann Schultze-Delitzsch (1808-
1883) rief 1849 die erste gewerbliche Waren-
genossenschaft ins Leben. Friedrich Wilhelm 
Raiffeisen (1818-1888) war 1862 Begründer 
der Kreditgenossenschaft. Während Schultze-
Delitzsch und Raiffeisen als Gründungsväter 
der modernen Genossenschaftsform angese-
hen werden, gilt Wilhelm Haas (1839-1913) als 
Pionier hinsichtlich der Ausgestaltung der ge-
nossenschaftlichen Organisation. Durch seine 
Initiative entstanden zum Beispiel landwirt-
schaftliche Bezugs- und Absatzgenossen-
schaften. Die Genossenschaften von Schultze-
Delitzsch und Raiffeisen waren das Ergebnis 
einer voranschreitenden Industrialisierung, die 
im handwerklichen aber auch landwirtschaftli-
chen Bereich zu einer verstärkten Konkurrenz-
situation geführt hatte. 

In Deutschland lassen sich bis zu fünf 
Gründungswellen von Genossenschaften 
ausmachen (vgl. Mersmann/ Novy 1991: 33 
ff.): 
 in den 50er und vor allem 60er Jahren des 

19. Jahrhunderts (Genossenschaftsgrün-
dungen von Handwerkern, Kleingewerbe-
treibenden und Landwirten); 

 während der 90er Jahre des 19. Jahrhun-
derts bis ins erste Jahrzehnt des 20. Jahr-
hunderts (vor allem Arbeiterkonsumgenos-
senschaften und Baugenossenschaft); 

 zu Beginn der Weimarer Republik (Auf-
schwung der Konsum- und Baugenossen-
schaften); 

 nach Kriegsende 1945 (zu Neugründungen 
kommt es vor allen Dingen im Bereich der 
Baugenossenschaften); 

 seit Mitte der 70er Jahre (Alternativbewe-
gung und ihre Ansätze zu einer Selbsthilfe-
ökonomie). 
Gemeinsam ist den Bewegungen ein Soli-

daritätsanspruch. Genossenschaften sind eine 
Kooperationsform, die die Idee der Selbsthilfe, 
aber auch der Fremdhilfe aufgreift. 

Die Vergangenheit hat gezeigt, dass Ge-
nossenschaften besonders in gesellschaftli-
chen Krisensituationen Aufmerksamkeit erfah-
ren (Hettlage in Strachwitz 1998: 143). Das traf 
bislang sowohl bei fehlender Marktversorgung 
(Marktversagen) und Grenzen staatlicher Leis-
tungsmöglichkeiten (Staatsversagen) zu. Künf-
tig könnten genossenschaftliche Aktivitäten u. 
a. im Bereich der Übernahme kommunaler 
Aufgaben liegen (z. B. Schwimmbäder, Was-
serversorgung). 

3. Organisationsprinzipien 
Selbsthilfe, Selbstverwaltung und Selbstver-
antwortung, die normative Grundsätze der 
genossenschaftlichen Organisationsform, sind 

auf Schulze-Delitzsch zurückzuführen (Zer-
che/Schmale/Blome-Dress 1998: 10 ff.). Soli-
darische Selbsthilfe in Form einer Genossen-
schaft dient der Verfolgung gemeinsamer wirt-
schaftlicher und anderer Interessen, die lokal 
erkannt, gebündelt und gleichberechtigt sowie 
demokratisch zum Ausdruck gebracht werden. 

Diesem konstanten Moment steht die Ver-
änderbarkeit und Wandelbarkeit von Genos-
senschaften gegenüber. Genossenschaften 
sind keine starre Organisationsform, sondern 
wandeln sich in Abhängigkeit von den Beteilig-
ten und der jeweiligen Umgebung. Insofern 
wird zwischen der Wirtschafts- und der Rechts-
form der Genossenschaft unterschieden. Als 
Wirtschaftsform ist „Eine Genossenschaft (…) 
eine Personenvereinigung mit nicht geschlos-
sener Mitgliederzahl, deren Zweck es ist, ent-
sprechend dem ihr erteilten Grundauftrag die 
Eigenwirtschaft der Mitglieder mit geeigneten 
Mitteln und Maßnahmen namentlich mittels 
gemeinsam getragener Betriebswirtschaft zu 
fördern.“ (Henzler in Brentano 1980: 61). Der 
Internationale Genossenschaftsbund (IGB, 
gegründet 1895 mit Sitz in Genf) formulierte 
1995 folgende Genossenschaftsprinzipien (vgl. 
Mükner et. al in Zerche 1998: 15): 
 freiwillige und offene Mitgliedschaft, 
 demokratische Mitgliederkontrolle, 
 Teilnahme der Mitglieder am wirtschaftli-

chen Erfolg ihrer Genossenschaft, 
 Selbstverwaltung und Unabhängigkeit, 
 Erziehung und Ausbildung der Mitglieder 

sowie Information der Öffentlichkeit, 
 Zusammenarbeit der verschiedenen Ge-

nossenschaften und 
 Verantwortung für die sie umgebende Ge-

sellschaft. 
Die Mitglieder einer Genossenschaft müs-

sen nicht nur ökonomischen Zielen verpflichtet 
sein, sondern können auch kulturelle und sozi-
ale Zwecke verfolgen (Schlosser 2003: 86 f.). 
Lange Zeit war das Genossenschaftswesen 
vor allem in den fünf großen Bereichen Bank-
wesen, Landwirtschaft, Gewerbe, Konsum und 
Wohnen vertreten. Recht neu sind hingegen 
Erscheinungsformen, die oftmals unter dem 
Begriff „alternative Genossenschaften“ zu-
sammengefasst werden. Hierunter fallen zu-
nächst sämtliche Formen von Dienstleistungs-
genossenschaften, die in verschiedenen Bran-
chen agieren. Im Unterschied zu traditionellen 
Genossenschaftsformen werden von ihnen 
komplexere Aufgaben z. B. im Management- 
und Marketingbereich übernommen, die von 
der Auftragsakquisition bis hin zu Weiterbil-
dungsmaßnahmen für die Mitarbeiter und Mit-
arbeiterinnen reichen (Eisen 2002: 201). Burg-
hard Flieger hat einen ersten Versuch unter-
nommen, einige Genossenschaften unter dem 
Sammelbegriff Sozialgenossenschaften näher 
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zu bestimmen (Flieger 2003: 23 ff.). Er fasst 
darunter all jene Genossenschaften, die im 
sozialen Sektor arbeiten und vor dem Hinter-
grund sozialer Bedürfnisse tätig sind. Zu die-
sen Organisationen zählen Arbeitslosengenos-
senschaften, Schulgenossenschaften, Sekun-
därgenossenschaften der Behindertenwerk-
stätten, Verwaltungsgenossenschaften sozialer 
Einrichtungen, Seniorengenossenschaften und 
Wohnungsgenossenschaften in sozialen 
Brennpunkten. Flieger zufolge bestanden im 
Jahr 2003 in Deutschland etwa 100 Sozialge-
nossenschaften. 

Obwohl das Genossenschaftswesen in 
Deutschland in den letzten Jahrzehnten nicht 
gerade einen Boom erlebte, hat es insgesamt 
seinen festen Platz in der Organisationsland-
schaft. Unter dem Dachverband DGRV (Deut-
scher Genossenschafts- und Raiffeisenver-

band e. V.) existieren an die 8000 eingetrage-
ne Genossenschaften mit 421.000 Mitarbeitern 
und 20.3 Millionen Mitgliedern (vgl. Tabelle 1) 
(Stappel 2005: 40). 

Grundsätzlich ist anzumerken, dass sich 
die teilweise rückläufigen Zahlen vor allem 
durch eine Abnahme der Genossenschaften in 
der Landwirtschaft erklären (Stappel 2005). 

In de Europäischen Union bestehen nach 
Angaben des Internationalen Genossen-
schaftsverbundes derzeit 235.000 genossen-
schaftliche Unternehmen, die rund 5,5 Mio. 
Arbeitsplätze stellen und 140 Mio. Mitglieder 
haben (DGRV 2006 a: 26). Damit sind Genos-
senschaften zweifelsohne ein wichtiger Be-
standteil nicht nur der deutschen Volkswirt-
schaft. 

 
Tabelle 1: Genossenschaften in Deutschland 1980 - 2004 

 1980 1990 2000 2003 2004 
Genossenschaften, 

gesamt 
11.681 8.769 9.094 8.126 7.927 

Mitglieder,  
in Tausend 

13.275 15.207 20.074 20.140 20.329 

MitarbeiterIn,  
in Tausend 

- - 463.000 435.800 421.000 

Quelle: Stappel 2005 

 

4. Genossenschaftsrecht 
Die heutige Rechtsform der Genossenschaft 
ist mittlerweile über 100 Jahre alt (Zer-
che/Schmale/Blome-Dress 1998: 9). Sie 
zeichnet sich dadurch aus, dass ihr oberstes 
Ziel immer die Förderung und Mehrung des 
Mitgliedernutzens ist. Das gesetzlich veranker-
te „Ein-Mensch-eine-Stimme-Prinzip“ garantiert 
hierbei ein hohes Maß an Demokratie und 
verspricht eine bedarfsgerechte Produktion 
von Dienstleistungen und Produkten. Eine 
Profitorientierung wird so durch die Orientie-
rung an den Bedürfnissen der Mitglieder und 
damit auch an denen der Gesellschaft ersetzt. 
Die Möglichkeiten zur Partizipation schaffen 
einen identitätsstiftenden Bezug zum Unter-
nehmen, der intensiver motivierte Lernprozes-
se, als auch ein stärkeres Engagement für die 
Ziele der Genossenschaft zur Folge haben 
kann. 

Erstmalig in den Jahren 1871-73 eingeführt, 
baute das Genossenschaftsgesetz auf dem 
„Preußischen Gesetz betreffend die privatwirt-
schaftliche Stellung der Erwerbs- und Wirt-
schaftsgenossenschaften“ auf. Im Jahr 1889 
wurde es dann mit der Möglichkeit der be-
schränkten Haftpflicht, der Pflichtrevision, mit 

Paragraphen zu Zentralgenossenschaften 
sowie dem Verbot der Ausdehnung des Ge-
schäftsbetriebes auf Nichtmitglieder für Kredit- 
und Konsumgenossenschaften als „Gesetz 
betreffend die Erwerbs- und Wirtschaftsgenos-
senschaften“, kurz Genossenschaftsgesetz 
oder GenG in Kraft gesetzt. Im Gesetz wird bis 
heute die gesamte Ausgestaltung der Organi-
sationsform Genossenschaft geregelt. Es ist 
dazu in die folgenden zehn Abschnitte unter-
gliedert (vgl. www.juris.de): 
 Errichtung der Genossenschaft, 
 Rechtsverhältnisse der Genossenschaft 

und der Genossen, 
 Vertretung und Geschäftsführung 
 Prüfung und Prüfungsverbände 
 Ausscheiden einzelner Genossen Auflö-

sung und Nichtigkeit der Genossenschaft 
 Insolvenzverfahren und Haftpflicht der Ge-

nossen  
 Haftsumme 
 Straf- und Bußgeldvorschriften 
 Schlußbestimmungen 

Für Deutschland kennzeichnend ist ein ein-
heitliches Grundgesetz für Genossenschaften, 
ohne ein sektorales oder spartenbezogenes 
Regelwerk (Jäger 2000: 9). 
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Seit dem 1. Mia 1889 gab es zahlreiche 
Novellierungen, die in Zusammenhang mit sich 
verändernden Rahmen- und Marktbedingun-
gen zu sehen sind. Die in der Vergangenheit 
und gegenwärtig erhobenen Reformforderun-
gen sind sehr vielschichtig, weil hier unter-
schiedliche Interessenlagen aufeinanderpral-
len.  

Die letzte Novellierung des Genossen-
schaftsgesetzes liegt noch nicht lange zurück. 
„Frischen Wind und eine Zukunft für Genos-
senschaften“ versprachen Bundesjustizminis-
terin Brigitte Zypris und Bundeswirtschaftsmi-
nister Michael Glos anlässlich der Gesetzes-
novellierung vom 18. August 2006.  

Als Grundlage für die Europäische Genos-
senschaft wurde das „Gesetz zur Einführung 
der Europäischen Genossenschaft und zur 
Änderung des Genossenschaftsgesetzes“ 
verabschiedet, wobei im Folgenden aufgrund 
des Umfangs nicht weiter auf das europäische 
Genossenschaftsgesetz eingegangen wird.  

Ziel der Neuregelungen im deutschen Ge-
nossenschaftsgesetz ist es, bestehende Ge-
nossenschaften und genossenschaftliche 
Neugründungen attraktiver zu machen. Bisher 
wurde häufig angeführt, dass ein Rückgang 
der als eG verfassten Unternehmen sich auch 
aus rechtlichen Gründen erklären lässt (vgl. 
Beuthien 2000). Eine sich an bestimmten In-
halten festmachende mangelnde Anziehungs-
kraft dieser Rechtsform wurde dabei als Ursa-
che gesehen. Das neue Genossenschaftsge-
setz leistet in einigen Bereichen Abhilfe. 

Veränderungen weist der neue Gesetzes-
text im Bereich der Demokratisierung und Ent-
bürokratisierung von Strukturen. Außerdem 
wurden Erleichterungen für Neugründungen 
und Kleinstgenossenschaften geschaffen so-
wie Möglichkeiten zur finanziellen Absicherung 
und zur Förderung der Stabilität von Genos-
senschaften in den Gesetzestext aufgenom-
men. Die Rechtsform der Genossenschaft 
kann in Zukunft vor allem für soziale Unter-
nehmensgründungen interessanter werden. 
Waren solche auch schon vor der Novellierung 
möglich, so scheiterten sie doch oft daran, 
dass die im GenG § 1 (1) festgehaltenen Zwe-
cke ausschließlich auf die Förderung des Er-
werbs oder der Wirtschaft der Mitglieder aus-
gerichtet waren. Im neuen Gesetzestext wur-
den diese um die Förderung der Mitglieder und 
deren soziale oder kulturelle Belange durch 
den gemeinschaftlichen Geschäftsbetrieb er-
weitert.  

Folgende, in den einzelnen Paragraphen 
festgehaltene, Gesetzespassagen können sich 
zukünftig förderlich für Genossenschaften er-
weisen (vgl. DGRV 2006 b): 

a) Bereich Neugründungen und Kleinstge-
nossenschaften 
 Die Mindestzahl der Mitglieder bei Neu-

gründungen wurde von 7 auf 3 gesenkt. 
 Bei Genossenschaften mit nicht mehr als 

20 Mitgliedern kann durch eine Bestim-
mung in der Satzung auf einen Aufsichtsrat 
verzichtet werden. Die Generalversamm-
lung übernimmt dann die anfallenden Auf-
gaben. Daneben bleibt der Vorstand erhal-
ten, der in diesem Fall aber aus einem, statt 
aus zwei Mitgliedern bestehen darf. 

 Die jährliche Prüfung der Geschäftsführung 
entfällt für Genossenschaften, deren Bi-
lanzsumme eine Million Euro und deren 
Umsatzerlöse zwei Millionen Euro nicht ü-
bersteigen. 

b) Bereich Demokratisierung und Entbüro-
kratisierung 
 In verschiedenen Paragraphen werden 

Mitsprache- und Minderheitenrechte ge-
stärkt (Einreichen von Wahlvorschlägen, 
Rede- und Antragsrechte, Einsicht in Prü-
fungsergebnisse). 

 Eine Stärkung der Basisdemokratie kann 
dadurch erreicht werden, dass laut Satzung 
bestimmte Beschlüsse der Generalver-
sammlung vorbehalten werden. 

 Neuen Mitgliedern muss die aktuelle Fas-
sung der geltenden Satzung ausgehändigt 
werden. 

c) Bereich finanzielle Absicherung und 
Förderung der Stabilität 
 Die Satzung kann Sacheinlagen als Einzah-

lungen auf den Geschäftsanteil zulassen. 
 Investierende Mitglieder können zur Förde-

rung der wirtschaftlichen Tragfähigkeit und 
als Finanzierungsquelle zugelassen wer-
den. 

 Die Festsetzung zusätzlich laufender Bei-
träge kann einfacher vorgenommen wer-
den, was insbesondere sozial orientierten 
Genossenschaften zu Stabilität verhelfen 
kann. 
Es bleibt vorerst abzuwarten, inwiefern und 

in welchen Bereichen die Neuerungen im Ge-
nossenschaftsgesetz dazu beitragen können, 
dass verschiedene Akteure die Möglichkeiten 
der Selbsthilfe und Eigeninitiative wahrnehmen 
und Kooperationen als eine ökonomische und 
soziale Chance sehen. 

5. Beschäftigung und Genossenschaft 
Genossenschaften sind sicher kein Wunder-
mittel zur Verbesserung der desolaten ar-
beitsmarktpolitischen Situation in Deutschland 
(vgl. Ahlers 2003: 20). Auf der Suche nach 
neuen Ideen und Konzepten, mit denen mehr 
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Menschen in Beschäftigung gebracht werden 
können, ist das genossenschaftliche Modell 
aber zumindest ein Ansatz, der es wert, ist in 
seiner arbeitsmarktpolitischen Wirkung geprüft 
zu werden. Dabei soll nicht verkannt werden, 
dass die Rechtsform der Genossenschaft an 
sich keine Arbeitsplätze schafft und Genos-
senschaften nicht im Sinne einer Sparpolitik, 
Deregulierung und Privatisierung zu instrumen-
talisieren sind (Voss 2003). 

Mit Sicherheit bietet sich genossenschaftli-
che Kooperation nicht zur Lösung jedes Prob-
lems an. Voraussetzungen wie zum Beispiel 
das Einbringen von Eigenkapital oder auch die 
Bereitschaft zur solidarischen Zusammenarbeit 
sind nicht zu unterschätzen. Zudem äußert 
sich genossenschaftliche Demokratie in wech-
selnden Mehrheiten und damit möglicherweise 
auch in negativen wirtschaftlichen Folgen für 
das Unternehmen (Smentek/Zauner 2003). 
Andreas Eisen, Geschäftsführer des Nord-
deutschen Genossenschaftsverbandes e. V. in 
Berlin, sieht folgende Bereiche für die Grün-
dung von Genossenschaften als geeignet an 
(vgl. Friedrich Ebert Stiftung 2003): 
 dauerhafte Kooperation kleiner und mittel-

ständischer Unternehmen und von Freibe-
ruflern, 

 traditionelle Einkaufs- und Absatzgenos-
senschaften, 

 Unternehmensnachfolge in dem die zuvor 
Angestellten das Unternehmen in Eigenre-
gie übernehmen und 

 Privatisierung öffentlicher Einrichtun-
gen/Dienstleistungen. 
Das Urprinzip genossenschaftlicher Koope-

ration, „Was für ein paar Schultern zu schwer 
ist, kann auf mehreren weniger lasten“, vermag 
jedoch grundsätzlich zur Risikoreduzierung 
unternehmerischer Tätigkeiten beitragen (At-
maca 2003: 50 ff.). Vorteile, die bei einer ge-
meinsamen Existenzgründung entstehen, lie-
gen im materiellen sowie im immateriellen 
Bereich. Vom gemeinsamen Schultern finan-
zieller Investitionen bis hin zu einer breiteren 
Wissensbasis verschafft die Genossenschaft 
Vorteile, die das Einzelunternehmertum nicht 
bietet. Natürlich handelt es sich hierbei um 
potenzielle Vorzüge, die von den Mitgliedern 
erst verwirklicht werden müssen. Synergien 
entstehen also, wenn die Kompetenzen richtig 
gebündelt werden. Neben diesen Vorteilen 
sind jedoch auch Nachteile zu benennen. So 
kann die Rechtsform der Genossenschaft zu 
einer Einschränkung des Freiheits- und 
Selbstständigkeitsgrades der Mitglieder führen. 
Nicht zu vergessen ist dabei auch, dass gera-
de Neugründungen auf einen bestimmten Be-
stand an Unternehmen am Markt treffen und 
nicht konkurrenzlos sind.  

Dennoch können Genossenschaften mit ih-
rem festen Regionalbezug und den aus der 
Kooperation entstehenden sozialen Ressour-
cen ein wichtiges Instrument innovationsorien-
tierter Wirtschaftspolitik sein. Neben einer öko-
nomischen Zwecksetzung können mit genos-
senschaftlicher Kooperation auch gesell-
schaftspolitische Ziele verfolgt und gemeinwirt-
schaftliche Aufgaben übernommen werden. 
Sie sind dann eine geeignete Rechtsform für 
unternehmerische Tätigkeiten, wenn viele Indi-
viduen ein ähnliches wirtschaftliches und so-
ziales Interesse haben. In diesem Fall sind es 
die Beschäftigten, die die Anforderungen am 
Arbeitsplatz am besten kennen, dadurch ihr 
Wissen adäquat einbringen und ihre Tätigkeit 
als ihr eigenes Anliegen begreifen (Voß 2003).  

Vor diesem Hintergrund wurden Genossen-
schaften in die Berliner Koalitionsverhandlun-
gen zwischen SPD und PDS sowohl 2002 
(Dellheim 2005) als auch 2006 mit einbezogen. 
Im Jahr 2002 wurde festgelegt, dass die För-
derung von Stadtteil- und Produktivgenossen-
schaften im Kontext der Fortschreibung des 
Arbeitsmarktpolitischen Rahmenprogramms 
geregelt wird. In den Koalitionsvereinbarungen 
2006 wird das Projekt „Genossenschaften und 
Kooperation“ fortgeführt und dabei stärker auf 
die Frage der Unternehmensnachfolge bei 
kleinen und mittelständischen Unternehmen 
ausgerichtet. Darüber hinaus will die rot-rote 
Koalition die Entwicklung und Bildung von 
Wohnungsbaugenossenschaften unterstützen 
(vgl. Koalitionsvereinbarung zwischen SPD 
und PDS für die Legislaturperiode 2006-2011). 

Genossenschaften werden in Berlin im För-
derprogramm Existenzgründungsdarlehen 
nach dem in Berlin entwickelten und fortge-
schriebenen „Arbeitsmarkt- und Berufsbil-
dungspolitischen Rahmenprogramm (ARP)“ 
gefördert. Konkret bedeutet dies die Möglich-
keit der Vergabe von Existenzgründungsdarle-
hen an genossenschaftliche Gründungsvorha-
ben durch die Investitionsbank Berlin. 

Unterstützungsmöglichkeiten bestehen in 
Berlin für Existenzgründungen im gewerblichen 
Bereich und im Dienstleistungssektor, insbe-
sondere für Vorhaben mit arbeitsmarkt- und 
frauenfördernden Struktureffekten. Um eine 
Förderung zu erhalten, müssen laut Vorgabe 
verschiedene Voraussetzungen erfüllt sein. So 
sollten beispielsweise 70% der Antragsteller 
zum Personenkreis der Erwerbslosen gehören 
bzw. von Erwerbslosigkeit bedroht sein und 
kaufmännische und fachliche Qualifikation 
nachweisen. Die Kosten für ein einjähriges 
Coaching werden nur übernommen, solange 
das zuständige Arbeitsamt keine Weiterbildung 
fördert. Die Fördersätze, die zwischen 15.000 
und 75.000 Euro liegen, werden für eine Lauf-
zeit von zwei Jahren gewährleistet.  
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Dieses Förderprogramm fand zahlreiche 
Kritiker. So wird als fragwürdig angesehen, 
dass die potenziell Begünstigten zum überwie-
genden Teil Arbeitslose sein sollen. Da das 
Förderprogramm lediglich an der Finanzaus-
stattung ansetzt, wird die Gründung von Ge-
nossenschaften als eine primäre Angelegen-
heit der Arbeitsmarktpolitik gesehen. Solidarität 
mit sozial Schwachen oder andere Zielsetzun-
gen, die von der rein ökonomischen Verwer-
tung der Rechtsform abweichen, geraten dabei 
ins Hintertreffen. In der Konsequenz wurde die 
Förderungsmaßnahme bislang kaum oder gar 
nicht wahrgenommen. 

6. Die Genossenschaftsidee und ihre prak-
tische Umsetzung heute 
Trotz eines Rückgangs von Genossenschaften 
in Deutschland insgesamt kam es in den letz-
ten Jahren auch zu bemerkenswerten Neu-
gründungen. Laut Angaben des DGRVs fan-
den sie in verschiedenen Bereichen in unter-
schiedlichem Umfang statt (vgl. Abb. 1). 

Allein im Jahr 2005 wurden 51 neue Ge-
nossenschaften gegründet. Damit stieg die 
Zahl der Neugründungen zum dritten Mal in 
Folge – im Jahr 2004 waren es 45, im Jahr 
2003 nur 33 Genossenschaften. Aus der Ver-
teilung auf die unterschiedlichen Bereiche lässt 
sich schließen, dass zu den traditionellen Tä-
tigkeitsfeldern weitere hinzugekommen sind. 

 
Abb. 1: Neugründungen von Genossenschaften innerhalb des DGRV 2005 
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Quelle: DGRV 2005 (nachrichtlich) 

 
 

Bezeichnungen wie neue, alternative oder 
sonstige Formen von Genossenschaften wei-
sen auf eine Erweiterung des Wirkungsfeldes 
hin. Die neuen Genossenschaftstypen lassen 
eine Entwicklung erkennen, die Bewegung in 
das Genossenschaftswesen bringt und das 
Spektrum erweitert. Zwar findet man gegen-
wärtig weiterhin Genossenschaften, die einen 
Zusammenschluss von Personen in Form ei-
ner „Mitgliederwirtschaft“ sind, deren primäres 
Ziel also die Erwirtschaftung eines ökonomi-
schen Vorteils für ihre Mitglieder ist. Daneben 
tauchen aber verstärkt Genossenschaften auf, 
bei denen eine nachhaltige Zwecksetzung im 
ökologischen und sozialen Sinne ausgemacht 
werden kann.  

Die Identifikation einiger exemplarisch aus-
gemachter Tätigkeitsfelder weist auf eine Ent-
wicklung hin, die die Multipräsenz von Genos-
senschaften verdeutlicht. So sind Genossen-

schaften nicht mehr nur in den traditionellen 
Bereichen von Handwerk, Landwirtschaft, Ein- 
und Verkauf zu finden, sondern auch in Berei-
chen wie Umwelt, Energie und Wasser, Ge-
sundheitswesen, Städte und Gemeinden, Kul-
tur, Soziales und Bildung und Beratung  

Selbst in der Landwirtschaft, im Handwerk 
oder Ein- und Verkauf weisen Genossenschaf-
ten neue Akzente auf. Im Folgenden wird an-
hand einiger Beispiele diese neue Akzentset-
zung demonstriert und auf Veränderungen 
hingewiesen. 

Umwelt, Energie und Wasser:  
Genossenschaftlich organisierter Energie-
fluss – Das Bio-Energie-Dorf Jühnde eG  
Seit Oktober 2005 beziehen die Menschen der 
Dorfgemeinde Jühnde in Niedersachsen ihre 
Energieversorgung aus heimischen Energie-
trägern (vgl. Wille 2004 a: 76 ff.). Die Deckung 
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des Strom- und Wärmebedarfs erfolgt aus den 
nachwachsenden Rohstoffen Biomasse und 
Holz. Diese entstammen dem Anbau der an-
sässigen Vollerwerbsbauern (vgl. http://www. 
neuegenossenschaften.de/gruendungen/index. 
html). Die dafür nötigen Energieanlagen wer-
den wiederum als Genossenschaft betrieben. 
Das Besondere an der Gesellschaft ist die 
Beteiligung des gesamten Dorfes. Alle Land-
wirte, die Gemeinde und die Kirche sind Mit-
glieder der Genossenschaft. Zudem hat sich 
die Mehrheit der Jühnder Haushalte entschlos-
sen, ihre Wärme- und Energieversorgung um-
zustellen. Neben der Verwirklichung ökologi-
scher Ziele, werden dabei auch ökonomische 
und soziale Zwecke verfolgt. Für die Landwirte 
und die Forstwirtschaft erschließen sich neue 
Einkommensquellen. Zusätzlich konnten drei 
Halbtagsstellen geschaffen werden. In erster 
Linie dient dies der wirtschaftlichen Unterstüt-
zung, aber auch der Zusammenhalt des Dorfes 
wurde durch die Genossenschaft nachhaltig 
gefördert. Aufgrund der aktiven Beteiligung des 
ganzen Ortes ist die Genossenschaft eine 
ideale Gesellschaftsform für das Bio-Energie-
Dorf Jühnde (vgl. Wille 2004 b: 36). Die 
Rechtsform der Genossenschaft wurde ge-
wählt, weil diese gerade im ländlichen Raum 
als eine bekannte und sichere Organisations-
form gilt. Die Finanzierung des Projekts erfolg-
te durch die Jühnder Dorfbewohner sowie über 
Fördergelder. Eine dezentrale und umwelt-
freundliche - weil CO2-neutrale - Energiepro-
duktion, Unabhängigkeit von großen Energie-
versorgern und zusätzliche Einnahmequellen 
für die Landwirtschaft bestimmen das Konzept 
der Genossenschaft. 

Handwerk:  
Genossenschaftlich Barrieren abbauen –
Altonaer Handwerker Ring eG  
Der Handwerkerring ist eine Kooperation zwi-
schen acht Meisterbetrieben und einer Archi-
tekturgemeinschaft, die ihre Dienstleistung 
„barrierefreies Wohnen“ gemeinsam anbieten 
(vgl. Eisen 2003 a: 39). Von der architektoni-
schen Planung über Reparaturen und Reno-
vierungen bis hin zur Zimmerei übernimmt das 
Netzwerk alle Arbeiten im Rahmen von Woh-
nungs- und Hausumbauten (vgl. http://home 
page.hamburg.de/ahr/index.html). Die Genos-
senschaft bietet die Möglichkeit für eine stabile 
Zusammenarbeit gleichberechtigter Partner, 
die vor allem im Handwerksbereich zukunfts-
weisend ist. Neben der Tatsache, dass die 
Gesellschaftsform von den Mitgliedern als 
unkompliziert und flexibel angesehen wird, hat 
der Kunde den Vorteil, dass er nicht mehr mit 
jedem Handwerker einzeln Termine vereinba-
ren muss. Vor allem ist der Fokus auf einen 
senioren- und behindertengerechten Umbau 

von Wohnungen hervorzuheben. Durch die 
Aufnahme des Konzeptes der Barrierefreiheit 
greift die Genossenschaft mit ihrer Dienstleis-
tung eine soziale Dimension auf, die die 
Gleichstellung der Menschen fördert. Hierfür 
findet mitunter eine Kooperation mit dem als 
gemeinnützig anerkannten Verein Barrierefrei 
Leben e. V. statt, ein Beratungszentrum für 
Technische Hilfen & Wohnraumanpassung. 
Indem der Lebenslauf eines jeden Menschen 
berücksichtigt wird, zielt die Arbeitsleistung der 
Genossenschaft darauf ab, das Wohnumfeld 
so zu gestalten, dass man darin so lang wie 
möglich selbstständig und aktiv leben kann. 
Gerade im Zusammenhang mit der aktuellen 
demographischen Entwicklung ist das Unter-
nehmen in diesem Sinne in zweierlei Hinsicht 
bedeutsam: genossenschaftlich organisiert 
ermöglicht es barrierefreies Wohnen. 

Städte und Gemeinden:  
Wasser ist Leben und Genossenschaft – 
Wassergenossenschaft Ellerhoop eG  
Im Juli 2003 übernahm die Wassergenossen-
schaft Ellerhoop eG das kleine, bisher kom-
munale Wasserwerk (vgl. Genossenschaften – 
Miteinander von Bürgern, örtlicher Wirtschaft 
und Kommunen - Verlagsbeilage „Stadt und 
Gemeinde INTERAKTIV“). Zuvor war die Was-
serversorgung im norddeutschen Straßendorf 
im südlichen Schleswig-Holstein über ein ge-
meindeeigenes Wasserwerk und hauseigene 
Brunnen geregelt worden. Die Gemeinde sah 
sich jedoch aus finanziellen Gründen nicht 
mehr in der Lage, die Aufgabe zu erfüllen.  

Die Idee, sich selber mit Wasser zu versor-
gen, war für die Dorfbewohner von daher ein 
Kind der Not. Mit der Gründung einer Genos-
senschaft wollte man sich von einem überregi-
onalen Wasseranbieter und den damit unkal-
kulierbaren Gebühren unabhängig machen 
(Eisen 2003 b: 15 f.). Dies bedeutete zwar 
zusätzliche Kosten für anstehende Investitio-
nen, allerdings mit dem Ziel, neben einer quali-
tativ hochwertigen Wasserversorgung die Ge-
bühren dauerhaft niedrig zu halten. Die bür-
gernahe und selbstbestimmte Wasserversor-
gung erforderte ein konstruktives Miteinander 
der Gemeinde und der Genossenschaftsinitia-
tive, denn nur so konnten sich Hindernisse wie 
Skepsis überwinden lassen. Bürgerschaftliches 
Engagement wurde dabei zu einer tragenden 
Säule. Heute zählen sich die Gemeinde und 
der überwiegende Teil der Wasserabnehmer 
als Mitglieder der Genossenschaft. Vor dem 
Hintergrund der Deregulierungs- und Liberali-
sierungsdiskussionen auf dem Wassermarkt 
stellt die Genossenschaft im Rahmen der Ü-
bernahme kommunaler Aufgaben eine geeig-
nete Rechtsform dar. Die nutzernahe Privati-
sierung lässt hier genügend Raum für örtliche 
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Interessen. In diesem Sinne ist die Wasserge-
nossenschaft eine Form der zukunftsweisen-
den Selbstorganisation. 

Kultur:  
Gemeinnütziges Genossenschaftskino „mal 
anders“ – Programmkino Aalen eG  
Die Idee „Andere Filme anders zeigen“, als 
Alternative zum kommerziellen Kino, entstand 
im Rahmen der Agenda 21, am Tisch Soziales, 
in den Jahren 1998/99, (vgl. http://www. 
programmkino-aalen.de/inhalt_start.html). 

Bis es allerdings zur konkreten Umsetzung 
des Programmkinos kam, sollten einige Jahre 
vergehen. Im Sommer 2005 war es soweit und 
das Projekt des ersten ehrenamtlichen genos-
senschaftlich betriebenen Kinos in Deutsch-
land wurde geboren (vgl. Hoffmann 2006). Für 
die Rechtsform der Genossenschaft hat man 
sich wegen den ihr eigenen Grundprinzipien 
der Selbsthilfe, der Selbstverwaltung und der 
Selbstverantwortung entschieden. Die selbst-
los tätige Genossenschaft stellt einen Gegen-
pool zu dem in der Stadt Aalen ansässigen 
Multiplexkino dar, welches sich dem 
Mainstream-Kino verpflichtet sieht. Über 350 
Genossen und Genossinnen tragen neben der 
Bewilligung eines Kredits von der Filmförde-
rungsanstalt Berlin zur Absicherung der Finan-
zierung des Programmkinos bei. Daneben 
jedoch wird das Kino ehrenamtlich betrieben. 
Das hierfür nötige Engagement organisiert sich 
derzeit in sechs Arbeitsgemeinschaften: 
 Gründungsvorbereitung und Finanzen 
 Betrieb 
 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 
 Programmgruppe 
 Gastronomie 
 Kooperationsgruppe 

Zweck und Gegenstand der Genossen-
schaft ist der Betrieb eines jedermann zugäng-
lichen, nichtgewerblichen Programmkinos, in 
dem künstlerisch wertvolle oder in besonderem 
Maße informative Filme gezeigt werden. Zu 
den Aufführungsveranstaltungen gehört nicht 
nur das Abspielen der Filme, sondern auch die 
Möglichkeit zur gemeinschaftlichen Reflexion 
des Konsumierten. Neben kurzen themati-
schen Einführungen in die Filme sind zum 
Beispiel Veranstaltungen mit Regisseuren und 
Schauspielern sowie Nachgespräche geplant. 
Der Bildungsauftrag, den sich das Genossen-
schaftskino zuspricht, wird hierbei groß ge-
schrieben. 

Wichtig ist den Mitgliedern auch die Einbin-
dung in die kommunale und kulturelle Arbeit, 
die durch eine regelmäßige Zusammenarbeit 
mit anderen Einrichtungen und Vereinen in 
Aalen, wie z. B. Schulen, Theater, Stadtbiblio-
thek und Ausländervereine, hergestellt wird. 

Ein solches Konzept kann für viel Auf-
bruchstimmung sorgen, sozialen Zusammen-
halt und Austausch schaffen und in diesem 
Sinne ein hohes Integrationspotenzial aufwei-
sen. Die Rechtsform der Genossenschaft er-
weist sich hierfür als ein geeigneter Rahmen 
und Träger.  

Soziales: 
Genossenschaftlich nähren und pflanzen – 
Cena et Flora eG 
Cena bedeutet essen und Flora Pflanzenreich 
– mehr Lateinkenntnisse sind nicht nötig, um 
den Sinn und das Wirken dieser gemeinnützi-
gen Genossenschaft zu verstehen. 

Ausgangspunkt für die Gründung der be-
schäftigungsorientierten Genossenschaft im 
sächsischen Riesa war die Schließung des in 
der Diakonie angesiedelten Vereins „Sprung-
brett“ (Wohlfahrt intern 2006). Seine Aufgabe 
bestand darin, Jugendliche in die Arbeitswelt 
zu integrieren. Dieser Zielsetzung hat sich die 
Genossenschaft angenommen, indem sie bis 
zu 27 Jugendlichen Ausbildungs- und Arbeits-
plätze zur Verfügung stellt. Die dabei geleistete 
arbeitsweltbezogene Jugendsozialarbeit be-
schreibt die soziale Dimension der seit Oktober 
2004 bestehenden Genossenschaft. Für die 
Rechtsform der Genossenschaft entschied 
man sich, weil die Mitglieder, Arbeitnehmer 
und Fördermitglieder, sich mit deren Gedan-
kengut identifizieren konnten. Die Finanzierung 
läuft über die bei 1000 Euro angesetzten Ge-
nossenschaftsanteile sowie über einen Spar-
kassenkredit. 

Praktisch steht der Betrieb auf zwei Beinen 
– der Schulküche und der Gärtnerei. Die ge-
mietete Schulküche, die in einer Schule betrie-
ben wird und zu der drei Ausgabeküchen ge-
hören, bekocht 500 Schüler und Lehrer. Dar-
über hinaus werden Catering-Leistungen und 
Mahlzeiten für mittelständische Unternehmen 
angeboten. In der ehemaligen Stadtgärtnerei, 
die weiterhin von der Stadt gepachtet ist, wer-
den Pflanzen gezüchtet, die sich auf städti-
schen Grünanlagen wiederfinden, aber auch 
für den privaten Verkauf bereitgestellt werden. 

Für das Engagement und die Idee der Ge-
nossenschaft wurde dem Betrieb im Juni 2006 
durch den Bundesverein zur Förderung des 
Genossenschaftsgedankens der Genossen-
schaftspreis verliehen. Die Genossenschaft 
erhielt den Preis, weil sie in einem Gebiet mit 
einer besonders hohen Arbeitslosenquote 
Dauerarbeitsplätze geschaffen hat und einen 
Beitrag zum partizipativen Lernen leistet. In 
diesem Sinne verwirklicht sich der Solidaritäts-
gedanke in einem genossenschaftlichen „Es-
sens- und Pflanzenreich“. 
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Bildung: 
Genossenschaftlich Schule machen – 
Schulgenossenschaft Eichenschule eG  
Schulgenossenschaften sind Sozialgenossen-
schaften, so auch die gemeinnützige Eichen-
schule eG im nördlichen Niedersachsen. Her-
vorgegangen ist diese 1948 aus einer Elternini-
tiative. Von Beginn an folgte diese den Prinzi-
pien der Selbsthilfe und Eigenaktivität (vgl. 
http://www.eichenschule.de/). Heute wird das 
staatlich anerkannte Gymnasium von ca. 1000 
Schülern besucht und von 3000 Mitgliedern, 
darunter Eltern, Lehrer und Schüler, getragen 
(Prahst 2005). Zudem finden rund 70 Lehrkräf-
te Beschäftigung.  

Zweck der Genossenschaft ist die Förde-
rung ideeller Bedürfnisse, in diesem Fall im 
Bildungsbereich. Daneben wird eine wirtschaft-
liche Unterstützung der Lehrer erreicht. Die 
Eichenschule eG bietet den Schülerinnen und 
Schülern, wie auch den Lehrerinnen und Leh-
rern, Raum für nachhaltiges und ganzheitliches 
Lernen und Lehren. Die Eichenschule lässt 
sich von den Prinzipien Eigenständigkeit, Ei-
genaktivität, Gemeinsinn und Genossenschaft-
lichkeit leiten. Hierzu gehört eine gute Zusam-
menarbeit mit der Gemeinde, den örtlichen 
Vereinen, den Kirchen und anderen Einrich-
tungen. 

Ziel ist es, die Schule so zu gestalten, dass 
Genossenschaftlichkeit als Spezifikum der 
Schule erlebt und wahrgenommen wird. Prak-
tiziert wird dieses Leitbild durch die Kooperati-
on von Lehrern, Schülern und Eltern, die bei 
der Gestaltung der Schulkultur und des Bil-
dungsprozesses mitwirken. 

Schülerinnen und Schüler sollen sich dem-
nach nicht als Bildungskonsumenten verste-
hen, sondern lernen, eigenverantwortlich zu 
handeln, um dabei auch Kompetenzen für das 
spätere Erwerbsleben zu erlangen (von Ra-
vensburg 2004). Dahinter steht der Anspruch, 
die lehrergesteuerte Fremdqualifizierung in 
eine Selbstqualifizierung zu überführen. Im 
Schulleben wird durch eine flache Hierarchie 
und unbürokratische Arbeitsweisen eine stetig 
zu verbessernde Mitbestimmung aller Beteilig-
ten angestrebt. Diese sollen sich als Team 
verstehen lernen, das sich durch ein solidari-
sches Verhalten auszeichnet und zur sozialen 
Verantwortung erzieht. 

So sind neben Eltern auch Schüler im Vor-
stand der Genossenschaft vertreten. In der 
Oberstufe wird im Rahmen einer Fächerkoope-
ration die Möglichkeit gegeben, über Inhalte 
und Methoden der Unterrichtskonzeption mit-
zubestimmen.  

Weitere Möglichkeiten der Kooperation bie-
ten verschiedene Veranstaltungen wie zum 
Beispiel die Genossenschaftsversammlungen, 

die Gesamtkonferenzen, Treffen des Elternra-
tes, regelmäßige Schulversammlungen, Klas-
senfahrten und Schulfeste. 

Auf diese Weise werden der Zusammenhalt 
der Schulgenossenschaft und die Verbunden-
heit mit den Menschen in der Region gefestigt. 
Die Schule ist nicht mehr nur ein Lernort im 
engeren Sinne, sondern auch ein Lebensort, 
der soziale Kontakte sowie soziales Lernen 
ermöglicht. 

Ein- und Verkauf:  
Grenzenlos genossenschaftlich – F.A.I.R.E. 
Warenhandels eG  
Die F.A.I.R.E. Warenhandels eG wurde im 
Oktober 1996 in Dresden gegründet und ver-
treibt fair gehandelte Produkte, wie Lebensmit-
tel und Kunst- und Gebrauchsgegenstände 
(Stephan 2003). Fair heißt, die Produkte 
stammen von Produzenten aus den ärmeren 
Ländern der Welt und werden zu einem sozial 
angemessenen Erzeugerpreis aufgekauft. Auf 
diese Weise wird den benachteiligten Bevölke-
rungsgruppen, vom Handwerker bis zum 
Kleinbauern, eine soziale und ökonomische 
Perspektive eröffnet, die ihnen sonst verwehrt 
bliebe. 

Hintergrund für die Gründung der Genos-
senschaft war die Schließung des Außenlagers 
Ost der gepa mbH, dem größten Importeur von 
fair gehandelten Produkten Deutschland. Mit 
dem Zusammenschluss von ehemaligen Mit-
arbeitern griff man das Konzept der Selbsthilfe 
auf, um die Versorgung der Region Sachsen 
und Thüringen mit fair gehandelten Produkten 
sicher zu stellen. Mitglieder der Genossen-
schaft sind Privatpersonen, Weltläden und 
entwicklungspolitische Bildungsvereine. Letzte-
re sollen durch die Genossenschaft wirtschaft-
lich gefördert werden, zumal ihr Überleben 
oftmals von ehrenamtlichem Engagement ab-
hängt. Zu den Kunden zählen die Mitglieder 
selbst, Naturkostläden, entwicklungspolitische 
Aktionsgruppen sowie Jugend- und Sozialein-
richtungen. Der Einkauf kann einerseits über 
Bestellung erfolgen, andererseits besteht die 
Möglichkeit im genossenschaftseigenen Welt-
laden, der sich an das Warenlager angliedert, 
die Ware direkt zu erwerben. (vgl. 
http://www.faire.de/welcome.php?usession=). 

Durch die Gründung der Genossenschaft 
wurden nicht nur Arbeitsplätze erhalten, viel-
mehr leistet sie mit ihrem sozialen Anliegen 
einen Beitrag zum Bewusstsein unterstützen-
der Solidarität mit armen Bevölkerungsgruppen 
und erfüllt dabei einen Bildungsauftrag. Inso-
fern agiert die Genossenschaft in sozialer und 
ökonomischer Perspektive in zweifacher Hin-
sicht solidarisch: ins eigene Land hinein und 
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nach außen durch den gleichberechtigten Um-
gang mit anderen Kulturen. 

7. Fazit 
Abschließend lässt sich feststellen, dass Ge-
nossenschaften weiterhin eine gefragte 
Rechts- und Unternehmensform sind. Ob auf 
nationaler oder internationaler Ebene: Die 
soziale und ökonomische Bedeutung von Ge-
nossenschaften ist nicht von der Hand zu wei-
sen. Ihr vielseitiges Erscheinungsbild und die 
Erschließung neuer Tätigkeitsfelder lassen 
vermuten, dass künftig vermehrt auf die alten 
Idee der Kooperation zurückgegriffen wird und 
Genossenschaften auch in Zukunft eine wich-
tige Rolle in der Gesellschaft spielen werden. 
Es ist zu erwarten, dass ihre Präsenz in den 
verschiedenen Bereichen den Genossenschaf-
ten nochmals neuen Auftrieb verleiht. An den 
vorgestellten Beispielen wurde deutlich, dass 
die Idee der Genossenschaft auch zur Lösung 
gegenwärtiger Probleme geeignet ist. So ist 
sowohl die Schaffung von Arbeitsplätzen als 
auch der Gedanke des gemeinnützigen solida-
rischen Agierens für eine in sozialer, ökonomi-
scher und ökologischer Hinsicht nachhaltig 
gestaltete Gesellschaft gleichermaßen bedeu-
tend. 

Die Idee der genossenschaftlichen Koope-
ration ist demzufolge durchaus zeitgemäß und 
zukunftsträchtig. Das novellierte Genossen-
schaftsgesetz kann dazu beitragen, dass in 
Zukunft bei anstehenden Unternehmensgrün-
dungen die Rechtsform der Genossenschaft 
noch stärker in Betracht gezogen wird. 

Vor diesem Hintergrund ist es erforderlich, 
das Genossenschaftswesen im Hinblick auf 
seine jüngsten Tendenzen und Akzentuierun-
gen verstärkt wissenschaftlich zu untersuchen. 
Die Autorin ist Studentin der Soziologie (Diplom) an der FU 
Berlin. Der Beitrag ist im Rahmen des am WZB durchge-
führten Projekts "Genossenschaftswesen im 3. Sektor auf 
nationaler und internationaler Ebene" entstanden. Kontakt: 
mareikealscher@gmx.de 
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Welche Eigentümerstruktur ist dominant? Wel-
che Art der Arbeitnehmervertretung gibt es? 
Welche Art von Managementstrukturen exis-
tiert? Welches ist das hauptsächliche Unter-
nehmensziel? Welches ist die Wettbewerbs-
strategie? Dieser Zusammenhang, nämlich die 
Frage nach der Durchsetzungskraft der ver-
schiedenen Typen, ist es, die das Thema Cor-
porate Governance so brisant macht. 

Was genau bedeutet nun der Begriff Corpo-
rate Governance und was heißt dies im einzel-
nen und auf der betriebswirtschaftlichen Ebe-
ne? 

Für den Begriff der Governance gibt es im 
Deutschen keine Entsprechung: Der Ausdruck 
Lenkungsformen ist wohl die passendste Ü-
bersetzung. Im politischen Umfeld soll damit – 
in Abgrenzung zu dem Begriff Government, 
also Regierung – zum Ausdruck gebracht wer-
den, dass innerhalb einer gesellschaftlich-
politischen Einheit Steuerung und Regelung 
nicht nur vom Staat (Erster Sektor), sondern 
auch von der Wirtschaft (Zweiter Sektor) und 
dem Dritten Sektor (also der zivilgesellschaftli-
chen Sphäre) wahrgenommen wird. 

Mit Governance wird dabei generell das 
Steuerungs- und Regelungssystem einer poli-
tisch-gesellschaftlichen Einheit, also eines 
Staates oder einer Gemeinde, manchmal auch 
einer Institution, also etwa auch einer Gesell-
schaft oder eines Betriebes verstanden.  

Der Begriff Corporate Governance ist facet-
tenreich. Je nachdem, ob und welche unter-
nehmerischen Bezugsgruppen in das Konzept 
einbezogen werden (dies klang vorhin schon 
an), kann zwischen einer engeren oder einer 
weiteren Definition unterschieden werden. 
Einer gängigen, eher engeren Definition von 
Werder zufolge, bezeichnet Corporate Gover-
nance den „rechtlichen und faktischen Ord-
nungsrahmen für die Leitung und Überwa-
chung eines Unternehmens“. Dabei werden 
„im Unterschied zur Unternehmensverfassung 
auch Fragen der (rechtlichen und der fakti-
schen) Einbindung des Unternehmens in sein 
Umfeld (wie namentlich den Kapitalmarkt) 
adressiert“ (ebd.). Im Vordergrund des Interes-
ses steht die große börsennotierte Aktienge-
sellschaft; zunehmend werden aber auch an-
dere Rechtsformen und kleinere Unternehmen 
in den Blick genommen. 

Im Kern geht es bei Corporate Governance 
zum einen um das Problem, daß verschiedene 
Bezugsgruppen des Unternehmens ihre 
Transaktionen mit dem Unternehmen in Ver-
trägen regeln, die unvollständig sind und somit 
Unsicherheit produzieren. Zum anderen verfol-
gen die verschiedenen Bezugsgruppen unter-
schiedliche Ziele, und es besteht demnach die 
Möglichkeit sogenannten opportunistischen 

Verhaltens. Somit zielen Corporate Governan-
ce Regeln darauf ab, die Spielräume und die 
Motivation für Verhalten entgegen den Interes-
sen der Wertschöpfung möglichst gering zu 
halten.  

Ein klassischer theoretischer Hintergrund 
ist zum Beispiel die Principal Agent Theory, die 
den Konflikt zwischen den Interessen von Ma-
nagern und Eigentümern behandelt. 

Zu den Regelungsbereichen von Corporate 
Governance zählen – dies klang eingangs 
schon an – die übergeordnete Zielsetzung des 
Unternehmens, die Strukturen, Prozesse und 
Personen der Unternehmensführung, die re-
gelmäßige Evaluation der Führungsaktivitäten 
und die proaktive Unternehmenskommunikati-
on zur Schaffung von Transparenz. Rege-
lungsebenen sind Gesetze, untergesetzliche 
Standards und unternehmensindividuelle Leit-
linien. 

Zu den untergesetzlichen Standards gehört 
etwa der deutsche Corporate Governance 
Kodex. Der Kodex hat zum Ziel, die in 
Deutschland geltenden Regeln für Unterneh-
mensleitung und -überwachung für nationale 
und internationale Investoren transparenter zu 
machen. Eine große Rolle in nationalen und 
internationalen Diskussionen hat dabei die 
Frage der Mitarbeitermitbestimmung gespielt. 
So wurde der Codex unter anderem auch auf-
grund der Kritik am deutschen System entwi-
ckelt.  

Zur Illustration möchte ich einige Aspekte, 
die der Kodex regelt, kurz nennen. Dies sind: 
Fragen zu den Rechten von Aktionären, As-
pekte der Hauptversammlung, das Zusam-
menwirken von Vorstand und Aufsichtsrat, 
Aufgaben, Zuständigkeiten, Zusammenset-
zung, Vergütung und potentielle Interessen-
konflikte des Vorstands, Aufgaben, Zuständig-
keiten, Befugnisse des Aufsichtsrats und Fra-
gen zu Transparenz, Rechnungslegung und 
Abschlußprüfung. 

Doch was bedeutet nun in diesem Zusam-
menhang Ethik in der Unternehmensführung? 
Vom Codex werden sicherlich ethische Fragen 
berührt, es handelt sich aber eben nur um ein 
Schnittstellenthema. Die Unternehmensethik 
beschäftigt sich mit dem Spannungsverhältnis 
von Gewinnmaximierung und der Berücksichti-
gung der Interessen anderer Bezugsgruppen 
des Unternehmens. Und hier ist man auch 
wieder bei der Frage nach der Rolle von Un-
ternehmen in der Gesellschaft und der Orien-
tierung auf Shareholder- oder Stakeholdermo-
dell angelangt. Welches Verhältnis genau hier 
besteht, wird genauer zu klären sein.  
Der Beitrag ist ein Impulsvortrag, der im Rahmen des 
Dialogforums „Corporate Governance – Ethik in der Unter-
nehmensführung“ der Stiftung der Deutschen Wirtschaft 
(sdw) und mehrerer Unternehmen im Juli 2006 in Königs-
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winter gehalten wurde. Sabine Reimer ist Soziologin und 
Referentin bei der Stiftung der Deutschen Wirtschaft. Sie 
ist außerdem Fellow des Maecenata Instituts. Kontakt: 
sabine-reimer@web.de.  
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Rupert Graf Strachwitz 
 

Maecenas in Hamburg ? 

Noch bis 4. Februar 2007 zeigt das Bucerius 
Kunstforum in Hamburg, eine Einrichtung der 
ZEIT Stiftung Ebelin und Gerd Bucerius, eine 
Ausstellung, die im wesentlichen der Königin 
Cleopatra gewidmet ist. Zu Recht steht sie im 
Mittelpunkt, wenn denn die Statue, die 1874 in 
Rom ausgegraben wurde, tatsächlich sie zeigt 
und nicht, wie früher meist vermutet, die Göttin 
Venus. Aber für Maecenata ist ein anderes 
Exponat in dieser Ausstellung noch interessan-
ter: eine Büste des Gaius Cilnius Maecenas 
(gestorben 8 v. Chr.), ebenfalls vor kurzem 
durch Bernard Andreae als solche identifiziert 
(vgl. Bernard Andreae, C. Cilnius Maecenas, 
Urbild aller Förderer der Kultur, in: Mitteilungen 
des Deutschen Archäologischen Instituts, 
2006; Sonderdruck Deutsche Akademie Villa 
Massimo, Rom, 2006). 

Bisher wurde nur ein Reliefkopf am Süd-
fries der Ara Pacis in Rom mit Maecenas in 
Verbindung gebracht, ob zu Recht war stets 
umstritten. Andreae glaubt nun, ein 1958 in 
Arezzo gefundenes und seitdem im dortigen 
Museum verwahrtes Marmorporträt als Mae-
cenas identifizieren zu können, nachdem er 
dies erstmals schon 1984 vermutet hatte und 
sich seither intensiv damit auseinandergesetzt 
hat. Mehr noch: auch Terentia, Gemahlin des 
Maecenas, hat Andreae einer Büste in Arezzo 
zugeordnet.  

Der Ausstellungsbesucher in Hamburg be-
kommt einen stattlichen, leider vor allem an 
der Nase beschädigten Kopf von ganz offen-
kundig guter künstlerischer Qualität zu sehen. 
In der Ausstellung spielt er gewiß nur eine 
Nebenrolle, die sich aus seiner engen Verbin-
dung zu Octavian, dem späteren Kaiser Au-
gustus, dem er als Kanzler und Berater diente, 
ergibt. So muß man schon auf die Veröffentli-
chung zurückgreifen, die zu einer gesonderten 
Ausstellung in der Villa Massimo erschien, um 
die Herleitung nachvollziehen zu können. 
Andreae benutzt dazu historische ebenso wie 
archäologische, kulturhistorische und künstle-
rische Argumente und ordnet schließlich auch 
das Porträt an der Ara Pacis in einer Art von 
Umkehrschluß eindeutig Maecenas zu. Auch 
das bisher vermutete Geburtsdatum glaubt er 
korrigieren zu können. Dem unvoreingenom-
menen Leser bietet sich kein Ansatzpunkt für 
Protest und Widerspruch. Im Gegenteil, er 
erfährt viel über den Namensgeber des Mäze-
natischen. 

Andreaes Fachkollegen waren hingegen 
nicht durchweg überzeugt. So äußerte etwa 
Paul Zanker, ebenso wie Andreae ehemaliger 
Direktor des Deutschen Archäologischen Insti-
tuts in Rom und ausgewiesener Fachmann 
gerade für augusteische Plastik, Zweifel an der 
Zuschreibung. Sie harrt also einer Verifizierung 
– oder Falsifizierung – nach Ende der Ausstel-
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lung an ihrem angestammten Ort, dem Museo 
Gaio Cilnio Mecenate in Arezzo, das nicht 
wegen dieser Zuschreibung so heißt, sondern 

zu Ehren des großen Sohns der Stadt, der 
Maecenas mit Sicherheit war. 
RS 

 

Evgueni Preine 
 

Stiftungsliteratur 1870-1914 

Einführung  
Die Geschichte des Stiftungswesens in 
Deutschland wurde, da ist sich die Mehrzahl 
der Forscher einig, bislang nicht systematisch 
beschrieben. Eine Übersicht über die Entwick-
lung im 19. Jahrhundert ist nur auf Grundlage 
der Auswertung lokaler Darstellungen und 
Quellen sowie statistischer Übersichten mög-
lich. Jedoch gibt es solche lokalen Quellen 
nicht flächendeckend; übergreifende Stiftungs-
statistiken des 19. Jahrhunderts sind lediglich 
in Bayern und Baden vorzufinden. 

Im Folgenden widme ich mich daher dem 
Versuch, einen Beitrag zur Aufarbeitung der 
Entwicklung der Stiftungsliteratur in Deutsch-
land von 1870 bis 1914 zu leisten. Der hier 
gewählte Zeitrahmen ist dabei nicht zufällig. 
Seit Beginn der 1870er Jahre erschien eine 
große Menge von Literatur zum Stiftungswe-
sen, zum Teil wurden die Publikationen von 
den Stiftungen selbst herausgegeben. Dieser 
Trend dauerte mehr als 40 Jahre bis zum Jahr 
1914 an, danach gab es nur noch wenige Ver-
öffentlichungen zu dieser Thematik. Erst Mitte 
der 1920er Jahre begann erneut eine Hoch-
phase des Stiftungswesens und damit der 
Stiftungsliteratur. Diese Phase fand mit der 
Machtübernahme der Nationalsozialisten ihr 
Ende. 

Zielsetzung und Vorgehen  
Die vorliegende Arbeit will sich zum einen der 
Frage widmen, was die Ursachen für den Auf-
schwung der Stiftungen und der Stiftungslitera-
tur in der zweiten Hälfte des 19.Jahrhunderts 
waren. Zum anderen geht sie der Frage nach, 
wie es zu dem plötzlichen Verschwinden der 
Stiftungen und ihrer Publikationen gekommen 
ist. Es gilt, auf die zentralen historischen Rah-
menbedingungen einzugehen, unter denen 
sich die Stiftungsliteratur entwickelte. Zudem 
erscheint eine Klassifizierung der publizierten 
Bücher hilfreich und notwendig. Abschließend 
sollen anhand einer Kurzbeschreibung zweier 
ausgewählter Werke, ,„Das Stiftungsaus-
kunftsbuch. Ein Ratgeber für alle Unterstüt-
zungsbedürftige, Kranke, Gebrechliche“ von 
Oskar Hoffmann (1910) und der „Bericht über 
das Asylhaus der Friedrich-Wilhelm-Victoria-
Stiftung der Kaufmannschaft von Berlin für das 

Jahr 1898“, die wesentlichen Inhalte und Cha-
rakteristika der Stiftungsliteratur aufgezeigt 
werden.  

Das Stiftungswesen im 19. Jahrhundert und 
seine Rahmenbedingungen 
Für das Stiftungswesen war das 19. Jahrhun-
dert eine Zeit sowohl des Niederganges als 
auch des Neubeginns. Beides folgte relativ 
dicht aufeinander. Anfang des 19. Jahrhun-
derts in einer Zeit, die durch die napoleoni-
schen Kriege und ihre Folgen sowie durch das 
Einsetzen des Reichsdeputationshauptschlus-
ses gekennzeichnet war, begann ein Stiftungs-
sterben (Anheier 2003: 33).  
Das Bedürfnis nach einem florierenden Stif-
tungswesen war aber nach der Kriegs-, Besat-
zungs- und Staatsneubildungszeit sehr groß. 
Auch weitere historische und gesellschaftliche 
Aspekte waren eine treibende Kraft zur Neu-
entwicklung des Stiftungswesens im 19. Jahr-
hundert.  

Zum einen ist hier die Industrialisierung und 
industrielle Revolution zu nennen, deren Fol-
gen unter anderem die schnelle Urbanisierung 
und das Städtewachstum waren. Die Stiftun-
gen erwiesen sich im 19. Jahrhundert als vor 
allem in Städten ansässige Institutionen. Die 
rasch wachsenden Städte wiesen einen rei-
chen Stiftungsbesitz auf und zeigten überein-
stimmend eine deutliche Belebung des Stif-
tungsgeschehens während des Kaiserreichs. 
Dies ist vor allem zurückzuführen auf das seit 
der Gründerzeit stark angewachsene private 
Vermögen.  

Außerdem war die Entwicklung eines stif-
tungswilligen Bürgertums von nicht unerhebli-
cher Bedeutung. Ein geglückter Urbanisie-
rungsverlauf allein war offenbar kein Garant für 
ein florierendes Stiftungswesen. Entscheidend 
war vielmehr auch die Integration des Bürger-
tums in einen städtischen Kontext, aus dem 
sich ein Netzwerk aktivierbarer und schließlich 
auch „stiftender“ (stiftungswilliger) Stadtbürger 
neu herausbildete (Ludwig 2005: 41).  

In diesem Zusammenhang ist auch die Rol-
le von neuen Schichten im Bürgertum von 
Interesse, wie sie durch die Emanzipation und 
Akzeptanz der jüdischen Bürger entstand. Der 
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soziale Aufstieg jüdischer Bürger hatte die 
Gründung jüdischer Stiftungen zur Folge. Hier 
kam das so genannte Aufsteigerphänomen zur 
Wirkung: „Wer aufsteigen will, der stiftet.“ 

Als weiterer Aspekt sind die Folgen der Sä-
kularisation und der Reform des Armenwesens 
zu nennen. Im 19. Jahrhundert veränderten 
sich die Funktionen in der lokalen Ausgestal-
tung des Armen- und Sozialwesens. Die kirch-
lichen Institutionen dienten nicht mehr als Für-
sorgeeinrichtungen. Mit dem Anstieg der Armut 
trat ein Wandel in der Bereitschaft zu wohltäti-
gem Handeln ein. In der Literatur lässt sich das 
19. Jahrhundert daher als das der Wohltätig-
keitsstiftungen bezeichnen. In der Zeit zwi-
schen 1887 und 1907 wurden die meisten 
Stiftungen für soziale Zwecken gegründet. Ein 
reiches Stiftungswesen, eine ausgeprägte 
Privatwohltätigkeit und eine damit einherge-
hende Reform des Armenwesens sorgten für 
stabile Verhältnisse und machten es möglich, 
eine moderne Armenfürsorge zu entwickeln – 
weitgehend auf Grundlage von Stiftungsbesitz 
(Ludwig 2005: 36-43). Neben den Stiftungen 
zu karitativen Zwecken wurden in dieser Peri-
ode auch andere Stiftungen gegründet wurde, 
zum Beispiel mit dem Zweck der Kulturförde-
rung. Die Gründe dazu lagen unter anderem in 
der Entkoppelung des Lebens von der Religi-
on, in einer sich breiter ausdifferenzierenden 
Kulturlandschaft sowie in der Bedeutungszu-
nahme der Kultur für das aufsteigende Bürger-
tum. 

Das zeitgenössische Stiftungsrecht war e-
benfalls ein wichtiger Einflussfaktor. Einen 
entscheidenden Schritt für die Wiedergeburt 
des Stiftungswesens machte die Rechtswis-
senschaft, indem sie in ihrer Lehre die juristi-
sche Person entwickelte. Dies bedeutete eine 
weitere Verbreitung von „pia causa“ zu „utilis 
causa“: Die Stiftungen fanden nun Anerken-
nung als Rechtspersonen. Bis dahin hatten nur 
Vereinigungen von natürlichen Personen, so 
genannte Korporationen, als juristische Perso-
nen gegolten. Die Begründung der modernen 
Stiftung erfolgte dabei nicht in erster Linie 
durch die juristische Dogmatik, sondern war 
vielmehr das Ergebnis eines praktischen 
Rechtstreits. Die damit erreichte Anerkennung 
der „milden Stiftungen“ als juristische Perso-
nen setzte sich fortan in Rechtslehre und Ge-
setzgebung durch. Nach der Privatrechtlichen 
Gesetzgebung für den Kanton Zürich (1854-
1856) und dem Sächsischen Gesetz, die beide 
den Rechtsstatus der juristischen Personen für 
Stiftungen festlegten (1868), kam es in Baden 
erstmals zu einem Gesetz, welches die 
Rechtsverhältnisse und die Verwaltung der 
Stiftungen definierte (1870). Hier sind wesent-
liche Fragen in der bis heute geltenden Weise 

geregelt. Dieses Stiftungsgesetz galt – mit 
Änderungen – bis 1977. 

Es lässt sich also feststellen, dass während 
der massiven strukturellen Veränderungen der 
Gesellschaft im Verlauf des 19. Jahrhunderts 
und der Veränderung des Stiftungsrechtes die 
Stiftungen nicht nur als eine historische Form 
individueller Verantwortung erhalten blieben, 
sondern vor dem Hintergrund eines Funkti-
onswandels weiterentwickelt wurden. Die his-
torischen und gesellschaftlichen Rahmenbe-
dingen Ende des 19. Jahrhunderts trugen also 
zum raschen Wachstum des Stiftungswesens 
in Deutschland bei. Um diese Zusammenhän-
ge offen zu legen, widmeten sich viele wissen-
schaftliche Arbeiten dieser Thematik. Dies 
erklärt den größten Teil der vorliegenden Stif-
tungsliteratur aus diesem Zeitraum. 

Klassifizierung und Analyse der Stiftungsli-
teratur 
Die Stiftungsliteratur vom Ende des 19. bis 
zum Anfang des 20. Jahrhunderts lässt sich 
anhand folgender Klassifikation einteilen: 
 Empirische Literatur: Dieser Typus war in 

der betrachteten Periode von eher geringer 
Bedeutung. 

 Selbstdarstellungsliteratur: Es erschien eine 
große Anzahl von Jahresberichten, fliegen-
den Blättern sowie Satzungen von ver-
schiedenen Vereinen. Diese Publikations-
freudigkeit lässt sich u.a. auf die Verbilli-
gung der Druckkosten zurückführen. An-
hand dieser Literatur können sowohl die 
Geschichte als auch die individuelle Ent-
wicklung einzelner Stiftungen nachvollzo-
gen werden; (z.B. 15. Bericht über das A-
sylhaus der Friedrich-Wilhelm-Victoria-
Stiftung der Kaufmannschaft von Berlin für 
das Jahr 1898) 

 Quellen über die antiken Stiftungen sowie 
Literatur zur Stiftungsentstehung. Diese Li-
teratur diente der wissenschaftlichen Aus-
arbeitung verschiedener historischer und ju-
ristischer Themen (z.B.: Ziebart, Erich 
(1896): Das griechische Vereinswesen. 
Leipzig). 

 Nachschlagewerke: In dieser Zeit erschie-
nen die ersten Wegweiser zu den Stiftun-
gen und den Fördermöglichkeiten. Etwas 
seltener erfolgte die Veröffentlichung der 
statistischen Daten und Verzeichnisse. 
(z.B.: Hoffmann, Oskar (1910): Das Stif-
tungsauskunftsbuch. Dresden: Casper). 

 Chronikliteratur: Anhand dieses Korpus` 
konnte man eine umfassende Auskunft ü-
ber die verschiedenen Stiftungen aus dem 
Mittelalter und der Neuzeit erhalten. (z.B.: 
Bunge, F.G. (1875): Der Orden der 
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Schwertbrüder. Dessen Stiftung, Verfas-
sung und Auflösung, Leipzig). 

 Überblicksliteratur, Historiografie.  
 Literatur zu den Familienstiftungen: Die 

betreffenden Autoren widmeten sich haupt-
sächlich dem Problem der Erbschaftssteu-
er. 

 Wissenschaftliche Arbeiten im engeren 
Sinne: Eine Reihe von Fachliteratur ent-
stand nicht zuletzt dank des großen Inte-
resses an den geschichtlichen Aspekten 
des Stiftungswesens – nicht nur in Deutsch-
land, sondern auch in anderen Ländern. Ei-
nen besonderen Platz nimmt die juristische 
Stiftungsliteratur ein. Dies hängt im We-
sentlichen mit dem großen Erklärungsbe-
darf hinsichtlich der Veränderung des Stif-
tungsrechtes in dieser Periode zusammen. 
In diesem Zusammenhang sollte nicht un-
erwähnt bleiben, dass durch ebendiese Ar-
beiten eine Brücke zum neuen BGB ge-
schaffen wurde. Die Folgen der Säkularisie-
rung und der Verbreitung von „pia causa“ 
zu „utilis causa“ wurden in einem Korpus 
von Literatur über die kirchlichen Stiftungen 
und insbesondere über kirchliches Recht 
verankert. 
Es lässt sich also feststellen, dass in dieser 

Zeit zwischen 1870 und 1914 ein breites 
Spektrum an praktischer Ratgeberliteratur mit 
wissenschaftlichem Anspruch sowie die 
Grundlage für eine Reihe von wissenschaftli-
chen Forschungen geschaffen wurden. An-
hand der existierenden Arbeiten ließe sich die 
Geschichte des Stiftungswesens in Deutsch-
land gut systematisch beschreiben. Zum einen 
gab es in diesem Zeitraum eine lebhafte De-
batte über das Stiftungswesen, wie sie später 
nicht wieder erreicht wurde. Zum anderen wur-
den in der Zeit zwischen 1870 und 1914 mehr 
Jahresberichte veröffentlicht als heute. Aller-
dings gab es vor allem in der ersten Hälfte des 
20. Jahrhunderts auch zahlreiche Buchverlus-
te, die nur schwer ersetzbar sind.  

Exemplarische Betrachtung zweier Stif-
tungs-Publikationen  
Um einen besseren Einblick in die Stiftungslite-
ratur jener Zeit zu gewinnen, sollen im Folgen-
den zwei exemplarische Publikationen aus der 
betrachteten Zeitperiode beschrieben werden. 
Bei den zwei Exemplaren handelt es sich (a) 
um ein Auskunftsbuch über die deutschen 
Stiftungen aus dem Jahre 1910, und (b) um 
einen Jahresbericht des Asylhauses der Fried-
rich-Wilhelm-Victoria-Stiftung von 1898. 

(a) „Das Stiftungsauskunftsbuch“ von Oskar 
Hoffmann stellt einen der ersten Wegweiser zu 
den Stiftungen in Deutschland dar. Der erste 
Teil gibt Allgemeines über das Stiftungswesen 

wieder, indem er ausführlich Auskunft über die 
Zahl und die Größe der in Deutschland existie-
renden Stiftungen, deren Arten und Zwecken 
erteilt. Der erste Abschnitt beinhaltet außer-
dem Ratschläge für eine erfolgreiche Bewer-
bung bei den verschiedenen Stiftungen. Der 
zweite Teil stellt ein ausführliches Verzeichnis 
der bedeutendsten Stiftungen dar und ist nach 
den Zwecken der jeweiligen Stiftungen geglie-
dert. Den größten Raum nehmen nach der Art 
der Fördermöglichkeit gegliederte Informatio-
nen über Studienstiftungen ein. Dies sind im 
Wesentlichen Informationen für Studierende an 
den technischen Hochschulen, für Künstler, für 
Studierende anderer Fachrichtungen, für Stu-
dierende aus Bauernfamilien sowie Informatio-
nen über Universitätsstiftungen. Die weiteren 
aufgeführten Stiftungen im Verzeichnis dienten 
karitativen Zwecken, die sich an folgenden 
Zielgruppen ausrichten: Mädchen und Frauen, 
Witwen und Weisen, Militär und Zivilbeamte. 
Am Schluss werden die Familienstiftungen 
aufgelistet.  

(b) Mit dem zweiten Beispiel zur Stiftungsli-
teratur, einem Jahresbericht über das Asyl-
haus der Friedrich-Wilhelm-Victoria-Stiftung, 
soll exemplarisch die Selbstdarstellungslitera-
tur vorgestellt werden. Gerade die Publikatio-
nen zur Selbstdarstellung sind eine zentrale 
Größe im Spektrum der Stiftungsliteratur. Der 
Jahresbericht gibt ausführliche Informationen 
über die Tätigkeit der Friedrich-Wilhelm-
Victoria-Stiftung. Er beginnt mit den Verände-
rungen im Personalbestand des Hauses und 
mit einer Statistik über die Asylbewohner in 
den letzten fünf Jahren. Darauf folgt die Aus-
kunft über die Zuwendungen in den Unterstüt-
zungs- und Asylfonds. Dem Bericht sind ge-
naue Angaben zu den Spenden und ihrer Hö-
he (Geld-, Sach- und Zeitspenden) sowie In-
formationen über die Spender (spendende 
Institutionen und Personen) zu entnehmen. Ein 
weiterer Teil ist dem Gesundheitszustand der 
Insassen gewidmet. Der Bericht schließt mit 
ausführlichen Informationen über die Ausga-
ben des Hauses in den letzten drei Jahren. Es 
werden alle Ausgaben pro betreute Person für 
Nahrungsmittel, Kleidung, medizinische Ver-
sorgung, Betriebskosten des Hauses sowie 
Taschengeld präzise aufgelistet. Am Schluss 
ist der Aufruf abgedruckt, die Tätigkeit des 
Asylhauses weiter zu unterstützen.  

Diese Art der Stiftungsliteratur wurde je-
doch überwiegend vor 1914 veröffentlicht. Mit 
dem Beginn des ersten Weltkrieges beginnt 
ein erneutes Stiftungssterben. Erschienen in 
den ersten Jahren des Krieges noch einige 
Berichte von Stiftungen erschienen, so waren 
nach Kriegsende die meisten Stiftungen – und 
damit die Stiftungsliteratur – verschwunden, oft 
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bedingt durch die nach dem Krieg einsetzende 
Hyperinflation.   
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Veronika Hofmann  
 

Bemerkungen zur Entwicklung des Gemeinnützigkeitsrechts in Europa 

Seit mehreren Jahren wird von verschiedenen 
Stellen die These vertreten, dass das Gemein-
nützigkeitsrecht in den einzelnen Mitglieds-
staaten der Europäischen Union mit EU-Recht 
nicht kompatibel bzw. teilweise sogar rechts-
widrig ist, und deshalb eine Änderung ange-
ordnet werden kann. Einige Entwicklungen 
sprechen dafür, dass diese These zu einer 
Tatsache wird.  

So geht z.B. die Europäische Kommission 
seit geraumer Zeit gezielt gegen die Diskrimi-
nierung ausländischer Wohltätigkeitsorganisa-
tionen vor. Konkret hat die EU-Kommission 
das Vereinigte Königreich, Irland und Polen in 
einer mit Gründen versehenen Stellungnahme 
gemäß Artikel 226 EG-Vertrag förmlich dazu 
aufgefordert, Spenden an alle gemeinnützigen 
Organisationen mit Sitz in EU-Mitgliedsstaaten 
steuerlich gleich zu behandeln. Alle drei Mit-
gliedsstaaten erlauben Steuervorteile bei 
Spenden an inländische Organisationen, 
schließen diese aber für grenzüberschreitende 
Spenden aus. Die EU-Kommission betrachtet 
dies als Diskriminierung und als Verstoß gegen 
den EG-Vertrag. Sollte die Stellungnahme der 

drei Staaten die Kommission nicht zufrieden 
stellen, so kann sie den Europäischen Ge-
richtshof anrufen.  

Polen hat bereits auf die Aufforderung rea-
giert. Die Polnische Regierung plante ur-
sprünglich, Steuervorteile für Firmenspenden 
abzuschaffen. Geführt vom Polnischen Spen-
derforum und der Stefan Batory Stiftung haben 
über 1.000 polnische Wohltätigkeitsorganisati-
onen durch Proteste die polnische Regierung 
von dem Vorhaben abgebracht. Die Regierung 
hat daraufhin nicht nur das Vorhaben fallen 
gelassen, sondern die Vergünstigungen auf 
Wohltätigkeitsorganisationen in allen EU-
Mitgliedsstaaten erweitert. Damit ist Polen 
nach den Niederlanden das zweite EU-Land, 
das Steuervergünstigungen für Spenden an 
ausländische Organisationen erlaubt.  

Auch das Urteil des EuGH im „Stauffer“-Fall 
deutet darauf hin, dass das Gemeinnützigkeits- 
und Spendenrecht der einzelnen Mitgliedsstaa-
ten auf EU-Ebene teilweise unzulässig ist. Der 
Europäische Gerichtshof hat am 14. Septem-
ber 2006 sein Urteil in der Sache C-386/04, 
Centro di Musicologia Walter Stauffer, verkün-
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det und bekannt gegeben, dass seiner Ansicht 
nach die in § 5 Abs. 2 Nr. 2 des deutschen 
Körperschaftsteuergesetzes geregelte Be-
schränkung der gemeinnützigkeitsabhängigen 
Steuervergünstigung des § 5 Abs. 1 Nr. 9 
KStG auf Körperschaften, die im Inland entwe-
der ihre Geschäftsleitung oder ihren Sitz ha-
ben, gegen die Kapitalverkehrsfreiheit nach 
Art. 56 EG-Vertrag verstößt. Der EuGH ver-
langt eine Gleichbehandlung der im EU-
Ausland niedergelassenen gemeinnützigen 
Organisationen.  

Folgender Sachverhalt liegt der Entschei-
dung zugrunde: Stauffer ist eine in Italien als 
gemeinnützig anerkannte Stiftung. Sie fördert 
Bildung und Erziehung im Bereich der Musik 
und verwirklicht die Zwecke vornehmlich durch 
die Vergabe von Stipendien an junge Schwei-
zer für Studienaufenthalte in Italien. Zum Ver-
mögen der Stiftung gehört ein Grundstück in 
München, aus dem die Stiftung Einkünfte aus 
Vermietung und Verpachtung erzielt. Die Ein-
nahmen wurden der deutschen Körperschafts-
teuer unterworfen. Inländische gemeinnützige 
Organisationen hingegen sind von der Körper-
schaftsteuer befreit.  

Stauffer legte Einspruch gegen den Körper-
schaftsteuerbescheid ein, da die Stiftung die 
satzungsmäßigen Voraussetzungen für die 
Steuerbefreiung nach § 5 Abs. 1 Nr. 9 Satz 1 
KStG erfüllt und klagte auf Gleichbehandlung 
als der Einspruch abgewiesen wurde. Das FG 
München wies die Klage ab, der BFH setzte 
das Verfahren aus und brachte die Frage vor 
den EuGH. Dieser stellte Folgendes fest:  
 Immobilienbesitz gehört zu den unter den 

freien Kapitalverkehr fallenden Kapitalbe-
wegungen.  

 Stiftungen mit Sitz im Ausland werden 
durch die alleinige Steuerbefreiung von 
deutschen Organisationen benachteiligt 
und im freien Kapitalverkehr behindert. 

 Die deutsche Vorschrift stellt damit eine 
Beschränkung des freien Kapitalverkehrs 
da und widerspricht EU-Recht. 

 Für die Anerkennung der Gemeinnützigkeit 
ist es nach Angaben des BFH nicht rele-
vant, ob die Organisation ihre Zwecke im 
In- oder Ausland verfolgt. 

 Der EuGH folgert daraus, dass einer in 
einem anderen Mitgliedsstaat als gemein-
nützig anerkannten Stiftung, welche die 
deutschen Gemeinnützigkeitsvorausset-
zungen erfüllt und die Förderung der All-
gemeinheit zum Ziel hat, die Steuerbefrei-
ung nicht wegen des Sitzes in einem ande-
ren Land verwehrt werden darf. 

 Der Mitgliedsstaat darf jedoch genau prü-
fen, ob die nationalen Voraussetzungen für 
die Steuerbefreiung erfüllt sind. 

Es bleibt nun abzuwarten, wie die Finanz-
verwaltung auf das EuGH-Urteil reagieren 
wird. Es ist jedenfalls ein bedeutender Schritt 
für die Behandlung der Einkommensteuerfra-
gen von Wohltätigkeitsorganisationen, die in 
anderen europäischen Ländern operieren, da 
viele EU-Staaten bisher keine Gleichbehand-
lung zulassen. 

Im „Wallonien“-Fall hingegen hat die EU-
Kommission überraschend die Anklage vor 
dem Europäischen Gerichtshof zurückgezo-
gen. In Wallonien werden trotz einer bereits 
erfolgten Aufforderung der EU-Kommission auf 
Gesetzesänderung und trotz einiger Modifika-
tionen im Erbschaftsteuerrecht weiterhin inlän-
dische Wohltätigkeitsorganisationen vergleich-
baren Organisationen in EU Mitgliedsstaaten 
vorgezogen. Der niedrige Steuersatz auf Erb-
schaften (8,8%) wird z.B. nur angewendet, 
wenn der wallonische Spender im Land der 
Empfängerorganisation auch gelebt hat. An-
dernfalls werden 80% erhoben. Auch dies 
widerspricht nach Ansicht der EU-Kommission 
dem Grundsatz des freien Kapitalverkehrs 
sowie der Freizügigkeit und Niederlassungs-
freiheit. Die EU-Kommission begründet den 
Rückzug damit, dass sie prüfen will, ob noch 
weitere Rechtsverletzungen vorliegen. Sie 
bekräftigte aber, dass die Klage weiter verfolgt 
wird.  

Zu betonen ist, dass fast alle Mitgliedsstaa-
ten der EU ausländische Wohltätigkeitsorgani-
sationen gegenüber inländischen bei der Be-
steuerung von Einkünften oder bei Steuervor-
teilen für Spender diskriminieren. Ist die EU 
Kommission konsequent, so müssen weitere 
Aufforderungen folgen und die Mitgliedsstaa-
ten müssen nach und nach eine Gleichbe-
handlung einführen. 

Es sei jedoch darauf hingewiesen, dass 
dies für viele Staaten nicht einfach sein wird 
und zum Teil große Umwälzungen bedeuten 
kann. In Großbritannien zum Beispiel dürfte es 
große Schwierigkeiten bereiten, das Gift Aid 
und Payroll Giving System auch auf ausländi-
sche Empfänger auszuweiten. Eine Abschaf-
fung dieser Steuervorteile würde große finan-
zielle Einbußen für die Wohltätigkeitsorganisa-
tionen bedeuten und wäre wohl ebenfalls 
schwer durchführbar. Man darf jedenfalls ge-
spannt sein, welche Auswirkungen die aktuel-
len Geschehnisse noch haben werden. 
Die Autorin ist Projektleiterin bei Maecenata Management 
und betreut u.a. den Verein Maecenata International e.V., 
den deutschen Partner im Netzwerk Transnational Giving 
Europe (europäische Vereinigung zur Erleichterung des 
grenzüberschreitenden Spendentransfers). Kontakt: 
vh@maecenata.eu 
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Rupert Graf Strachwitz 
 

Bekommt die Zivilgesellschaft neue Rahmenbedingungen? 
Zu den Ankündigungen von Minister Steinbrück 

Unser Gemeinnützigkeitsrecht stammt in sei-
nen Grundzügen aus der Kaiserzeit, in vielen 
Formulierungen von 1941 – kurz, aus Zeiten 
des Obrigkeitsstaates. Kleine Änderungen 
haben es in den letzten Jahrzehnten immer 
unübersichtlicher gemacht. Von juristischen 
Laien – und das sind die Vereins- oder Stif-
tungsvorstände großenteils – ist es kaum noch 
richtig anzuwenden. Und durch intensive Klien-
telpolitik haben sich Bestimmungen eingeschli-
chen, die objektiven Maßstäben nicht genügen 
können. Eine Revision tut not -- wenn sie denn 
grundsätzlich ist und nicht nur kleine steuer-
technische Korrekturen anbringt. 

Angesagt ist ein Rechtsrahmen für die Zi-
vilgesellschaft und ihre Organisationen, der 
einer offenen, modernen Bürgergesellschaft 
angemessen ist. So muß man sich fragen, ob 
es sich tatsächlich um ein „Privileg“, eine „Be-
günstigung“ oder „Vergünstigung“ handelt, 
wenn eine dem allgemeinen Wohl dienende 
Körperschaft ihre Überschüsse nicht versteu-
ern muß. Das sind Begriffe aus der Welt des 
gnadenspendenden Fürstenstaates, die zu 
Bürgerrechten in einer offenen Gesellschaft 
nicht passen. Oder ist tatsächlich die Finanz-
verwaltung an die Stelle des Fürsten getreten? 
Und kann der Beamte im Finanzamt in jedem 
Fall eigentlich beurteilen, ob eine bestimmte 
Tätigkeit analog zu den Beispielen zu sehen 
ist, die für die Gewährung dieser Gnade im 
Gesetz aufgeführt werden? Ist es tatsächlich 
Aufgabe der Finanzverwaltung, darüber zu 
entscheiden, ob die gesellschaftspolitischen 
Ziele einer Organisation diese angebliche Vor-
zugsbehandlung rechtfertigen? 

Gewiß haben dennoch viele Organisationen 
entstehen und blühen können. Aber ist nicht 
die Förderung von bürgerschaftlichem Enga-
gement ihre wichtigste Aufgabe? Und sollte 
sich die Zivilgesellschaft nicht beispielsweise in 
die Bekämpfung von Arbeitslosigkeit einschal-
ten? All dies scheitert bisher an der engen 
Auslegung der Vorschriften. Mancherorts hat 
man offenkundig noch nicht begriffen, was 
unsere Gesellschaft zusammenhält. Man 
glaubt immer noch, die Macht des Staates und 
die Mechanismen des Marktes könnten alles 
lösen. Vom ermöglichenden Staat keine Spur! 
Identifikation, Integration, Partizipation, Schule 
der Demokratie – diese Inhalte, die nur die 
Zivilgesellschaft vermitteln kann, bleiben in den 
Mühlen der Verwaltung oft auf der Strecke. 

Im Sommer 2006 hat ein Gutachten des 
wissenschaftlichen Beirats beim Bundesfi-
nanzminister klargestellt, was traditionelle 
Steuerökonomen unter einer Reform verste-
hen. Bei den Verfechtern einer rein fiskali-
schen Betrachtungsweise hat es gewiß An-
klang gefunden. Eindämmung bleibt dort das 
Losungswort.  

In den letzten Wochen hat nun Bundesfi-
nanzminister Steinbrück mehrfach seine Vor-
stellungen für eine Reform des Gemeinnützig-
keitsrechts genannt. Dabei hat er ausdrücklich 
gesagt: „Der Staat braucht die Zivilgesell-
schaft.“ Bedenkt man, daß noch vor wenigen 
Jahren kaum jemand in der Politik wußte, was 
Zivilgesellschaft überhaupt ist, erscheint dies 
als bemerkenswerter Fortschritt. Auch die Vor-
schläge selbst gehen deutlich über das hinaus, 
was im Vorfeld als möglich genannt worden 
war. Die Vorschläge des wissenschaftlichen 
Beirats, so wurde klargestellt, bilden keine 
Grundlage der politischen Reformziele. Bür-
gerschaftliches Engagement soll ausdrücklich 
gefördert werden. Dies alles ist uneinge-
schränkt zu begrüßen.  

Aber noch ist nicht klar, ob es letztlich nicht 
doch nur um Bonbons geht, mit denen die 
Tatsache versüßt werden soll, daß sich an der 
Grundhaltung des Staates gegenüber der Zi-
vilgesellschaft nichts ändert. Inzwischen liegt 
ein Zehn-Punkte-Programm vor, interessan-
terweise überschrieben: „Hilfen für Helfer“ 
(siehe unten). Einige Punkte betreffen die, die 
sich freiwillig bürgerschaftlich engagieren: wer 
andere pflegt, soll einen steuerlichen Freibe-
trag eingeräumt bekommen; wer spendet, soll 
künftig deutlich mehr von seiner Lohn- oder 
Einkommensteuer absetzen, auch wer stiftet, 
soll einen weit höheren Betrag steuerlich gel-
tend machen können; wer als Übungsleiter 
tätig wird, kann eine Aufwandsentschädigung 
erhalten, die er nicht zu versteuern braucht. All 
dies löst bei den Interessenvertretern der Be-
troffenen durchaus zu Recht Jubel aus. Daß 
nicht alles der reinen Lehre vom bürgerschaft-
lichen Engagement entspricht, wagt man kaum 
noch einzuwenden. 

Schwieriger wird es schon bei dem Vor-
schlag, Organisationen dürften höhere Umsät-
ze als bisher aus wirtschaftlicher Betätigung 
erzielen, ohne Ertragsteuern zahlen zu müs-
sen. Werden die Vertreter der kleinen und 
mittleren Unternehmen das akzeptieren? Und 
was ist, so fragt man spätestens an dieser 
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Stelle, mit der eingeforderten Kompatibilität mit 
Europäischem Gemeinschaftsrecht? 

Was die Herabsetzung der Haftung für un-
richtig ausgestellte Spendenquittungen heißt, 
ist dagegen klar: am skandalösen Grundprinzip 
wird nicht gerüttelt. Nur das Strafmaß wird 
etwas gnädiger.  

Gesellschaftspolitisch interessant sind die 
beiden letzten Punkte auf der Liste: „bessere 
Abstimmung der förderungswürdigen Zwecke 
im Gemeinnützigkeits- und Spendenrecht“ und 
„Bürokratieabbau im Spendenrecht“. Was sich 
hinter dem ersteren verbirgt, kann ganz wenig 
sein: die längst überfällige Angleichung der 
Listen in zwei verschiedenen Gesetzen – oder 
sehr viel: eine grundlegende Neuordnung des 
Systems der Feststellung der Gemeinnützig-
keit. Und der letzte Punkt bleibt offen für jed-
wede Spekulation. 

Zur Zeit sieht alles nur auf den ersten Blick 
schön aus. Hier ein bißchen mehr Gnade, dort 
eine kleine Fessel gelöst. Aber die wirkliche 
Förderung von bürgerschaftlichem Engage-
ment durch einen ermöglichenden Staat, die 
Freistellung der Zivilgesellschaft von einer 
mißtrauischen obrigkeitsstaatlichen Aufsicht 
sucht man noch vergebens.  

Dieser Eindruck verstärkt sich noch, wenn 
man die ganze Front abschreitet. Die Freistel-
lung der Vereine und Stiftungen von Ertrags-
steuern auf ihre Überschüsse ist nämlich für 
das Steueraufkommen gar nicht sonderlich 
relevant, da die große Mehrzahl keine nen-
nenswerten Überschüsse erwirtschaftet, die 
besteuert werden könnten.  

Interessanter ist da vielleicht die steuerliche 
Absetzbarkeit von Spenden, deren Gesamtvo-
lumen seit Jahren, von katastrophenbedingten 
Ausschlägen einmal abgesehen, konstant bei 
maximal 5 Milliarden € pro Jahr liegt (zum 
Vergleich: USA über 300 Milliarden € pro 
Jahr). Durch diese Absetzbarkeit tritt tatsäch-
lich ein Steuerausfall in Milliardenhöhe ein. 
Allerdings steckt ja in jeder Spende ein größe-
rer Teil aus versteuertem, frei verfügbarem 
Einkommen, das auf diese Weise dem Ge-
meinwohl zugeführt wird. Eine Berechnung des 
Verhältnisses zwischen Ausfall und Ertrag für 
allgemeine Aufgaben ist von so vielen zusätzli-
chen Parametern abhängig, daß bis heute 
keine befriedigenden Ergebnisse vorliegen. 
Aber die Vermutung ist: Sehr viel geht dem 
Staat nicht verloren, jedenfalls nicht mehr, als 
er an anderer Stelle, etwa bei den Werbeauf-
wendungen von Unternehmen, anstandslos 
zuläßt. Und im übrigen: die Absetzbarkeit gibt 
es seit 100 Jahren. Die maximal mögliche 
Quote wird im Schnitt bei weitem nicht ausge-
schöpft. Die Erhöhung auf einheitlich 20% ist 
also keine große Sache; sie nützt nur bei be-

sonderer Großzügigkeit und beeinträchtigt das 
Steueraufkommen kaum. Insofern ist die gan-
ze Reform des Gemeinnützigkeits- und Spen-
denrechts aus fiskalischer Sicht eine kosmeti-
sche. 

Für viele Organisationen sehr viel ein-
schneidender sind ganz andere Baustellen, mit 
denen sie sich herumschlagen müssen: das 
Zuwendungsrecht beispielsweise, also die 
unübersehbaren, schikanösen Bestimmungen, 
die all jene treffen, die tatsächlich wegen ihrer 
Arbeit aus öffentlichen Mitteln subventioniert 
werden. Oder das Umsatzsteuerrecht, ein 
Dickicht, in dem sich ein kleiner Verein gar 
nicht zurechtfinden kann, und das selbst große 
Verbände und Einrichtungsträger vor unüber-
windliche Probleme stellt. Oder die Abgren-
zung zwischen dem steuerfreien Zweckbetrieb 
und dem steuerpflichtigen wirtschaftlichen 
Geschäftsbetrieb! Welcher Chirurg weiß 
schon, daß er bei einer Organtransplantation 
zwei Betriebe abgrenzen muß, ist doch die 
Entnahme ein wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb 
(steuerpflichtig), die Wiedereinsetzung ein 
Zweckbetrieb (ertragssteuerfrei, ermäßigter 
Umsatzsteuersatz)? Und wer achtet „in 
flagranti“ schon auf den steuerlich bedeutsa-
men Unterschied zwischen Baden und 
Schwimmen? 

Hier liegen die wirklichen Probleme, die 
„Hilfen für Helfer“ nicht lösen können! Es geht 
vorsätzlich nicht um Ermöglichung, schon gar 
nicht um die Gleichrangigkeit der Akteure in 
der Gesellschaft mit Berücksichtigung ihrer je 
eigenen Handlungslogik. Es geht wie ehedem 
um Aufsicht, Kontrolle und Eindämmung. Die 
Fülle der jüngsten Weisungen an die Finanz-
ämter zu kleinsten Einzelfragen zeigt es deut-
lich. Fast ein Jahr hat es gedauert, um eine 
angebliche „Klarstellung“ der Bestimmungen 
über Mitgliedsbeiträge zu Fördervereinen von 
Museen, die künftig dann nicht mehr absetzbar 
sein sollten, wenn das Museum, also nicht 
einmal der Verein selbst, den Mitgliedern freien 
Eintritt gewährt, wieder wegzuverhandeln. Der 
gesellschaftspolitische Schaden ist beträcht-
lich, wenn Museen keine Freunde mehr um 
sich versammeln können, die es mit Empathie 
begleiten und auch einmal für sie eintreten. 
Dies gilt auch, wenn integrative Aktionen, von 
der Laienmusik über Sport bis zur Brauch-
tumspflege als nicht zu „privilegierende“ Frei-
zeitbeschäftigung abqualifiziert werden. Das 
paß´t alles nicht zu der Aussage, der Staat 
brauche die Zivilgesellschaft. 

Andere Baustellen werden gerade erst auf-
gemacht: Spenden in das Ausland sind ein 
Beispiel. Zwar reden alle von der europäischen 
Integration, aber der deutsche Fiskus mar-
schiert in die andere Richtung. Daß Lebens-
welten heute an der deutschen Grenze nicht 
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enden, bedeutet ihm nichts, nur die Wirtschaft 
darf fast hemmungslos globalisieren. 

Die nächsten Monate werden zeigen, ob wir 
wirklich eine Reform bekommen, oder ob die 
Hilfen für Helfer diese nur dazu animieren sol-
len, einem überholten System ehrenamtlich zu 
dienen. Einige Signale lassen aus dem Fi-
nanzministerium lassen hoffen, daß es dort 
Gesprächsbereitschaft gibt. Auch Bundestag 
und Bundesrat werden sich artikulieren. Am 
wichtigsten erscheint aber nach wie vor ein 
öffentlicher Diskurs über Stellenwert und Rele-
vanz der Zivilgesellschaft in der Gesellschaft 
des 21. Jahrhunderts und über die Rahmen-
bedingungen, die dem entsprechen. Zur Zeit 
scheint es so, als seien die großen Dachver-
bände so berauscht von den „Hilfen für Helfer“, 
daß sie zu Grundsatzfragen gar nicht mehr 
Stellung nehmen wollen. Dann müssen es 
eben andere tun. Vorschläge und Überlegun-
gen liegen inzwischen zahlreich vor.  
Rupert Graf Strachwitz ist Direktor des Maecenata Insti-
tuts. Kontakt: rs@maecenata.eu. 

  
Eine umfangreiche Dokumentation der Position des Mae-
cenata Instituts zur Reform des Gemeinnützigkeitsrechts 
unter www.maecenata.eu.  
Die Veröffentlichung des Bundesministeriums der Finan-
zen vom 1. Dezember 2006 hat folgenden Wortlaut: Hilfen 
für Helfer: 10 Maßnahmen zur weiteren Stärkung des 
bürgerschaftlichen Engagements, siehe auch Rubrik Be-
richte und Notizen in dieser Ausgabe von Maecenata 
Actuell. 
Anmerkung: In Ziff. 1 ist hier entgegen dem Wortlaut der 
Veröffentlichung ausdrücklich nicht der gemeinnützige 
oder der „steuerbegünstigte“ Bereich insgesamt gemeint, 
sondern der mildtätige Bereich. Auch sind, wie die Beispie-
le verdeutlichen, nicht „juristische Personen des öffentli-
chen Rechts“, sondern juristische Personen privaten 
Rechts gemeint.  
Am 15. Dezember 2006 hat das Bundesministerium der 
Finanzen den Wortlaut des Referentenentwurfs für die 
geplante Reform veröffentlicht. Es ist damit zu rechnen, 
daß dieser im I. Quartal 2007 im Bundeskabinett beraten 
und anschließend, ggf. mit Änderungen dem Parlament 
vorgelegt wird. Gelegenheit zur Stellungnahme besteht 
zunächst bis 20. Januar 2007. 

 

 

Berichte und Notizen 

Matthias Freise und Markus Behr 
 

Ein Jahr „Nonprofit-Management and Governance“  
Der Münsteraner Weiterbildungsstudiengang zieht erste Zwischenbilanz 

Das Münsteraner Zentrum für Nonprofit-
Management bietet seit dem Sommersemester 
2006 den bundesweit ersten Weiterbildungs-
studiengang „Nonprofit-Management and Go-
vernance“ an. Der Studiengang, der gemein-
sam mit der Westfälischen Wilhelms-
Universität Münster entwickelt wurde und unter 
der Leitung von Prof. Dr. Annette Zimmer 
steht, zielt darauf ab, zukünftiges Führungs-
personal mit den Besonderheiten des Mana-
gements in NPOs vertraut zu machen und zur 
Übernahme einer entsprechenden Position zu 
befähigen. Jetzt hat das Münsteraner Zentrum 
die Ergebnisse der Seminarevaluationen aus 
dem ersten Studienjahr vorgelegt. Zudem lie-
gen Informationen zur Herkunft und Sozial-
struktur der Studierenden vor, die sich für das 
Weiterbildungsstudium immatrikuliert haben. 

Die Ergebnisse der Seminarevaluationen 
zeigen, dass der Studiengang sowohl für junge 
Berufsanfänger als auch für solche Berufstäti-
ge interessant ist, die sich nach mehrjähriger 
Praxistätigkeit gezielt weiterbilden möchten: 
Die derzeitigen Studierenden sind zwischen 27 
und 57 Jahre alt, und das Durchschnittsalter 
beträgt rund 35 Jahre. Die Mehrzahl der Stu-

dierenden verfügt bereits über eine mehrjähri-
ge Berufserfahrung. Die vor Aufnahme des 
Weiterbildungsstudienganges erworbenen 
Hochschulabschlüsse der Studierenden vertei-
len sich zu einem Drittel auf die Betriebswirt-
schaftslehre und zu einem weiteren Drittel auf 
das Sozialmanagement. Das letzte Drittel setzt 
sich aus unterschiedlichen Disziplinen wie 
Jura, Medizin, Geographie oder Theologie zu-
sammen. Dies belegt, dass der Studiengang 
offenbar für eine Vielzahl von „Berufssparten“ 
attraktiv ist, was sich auch daran zeigt, dass 
die bisherigen beruflichen Tätigkeitsfelder sehr 
heterogen sind und sich in den Bereichen So-
ziales, Bildung, Kultur, kirchliche Einrichtun-
gen, Gesundheit sowie im Stiftungssektor loka-
lisieren lassen. Einige der derzeitigen Studie-
renden arbeiten in Unternehmen der Privat-
wirtschaft und streben an, in den gemeinnützi-
gen Sektor zu wechseln. Das Einzugsgebiet 
des Studiengangs umfasst überwiegend Nord-
rhein-Westfalen und die angrenzenden Bun-
desländer. Darüber hinaus kommen Studie-
rende aber auch aus Berlin, Hamburg, Nürn-
berg und München.  
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Die Auswertung der Seminarevaluationen 
belegt eine insgesamt hohe Zufriedenheit der 
Studierenden. Besonders großen Anklang 
finden die Rahmenbedingungen des Studiums, 
dessen Seminarveranstaltungen an vier Wo-
chenenden im Semester in Kooperation mit 
dem Franz-Hitze-Haus in Münster durchgeführt 
werden. Auch die internetgestützte Arbeit mit 
einem eLearning System findet großen An-
klang. Insgesamt bekommen die Dozentinnen 
und Dozenten gute bis sehr gute Noten, und 
sie werden als kompetent beurteilt. Allerdings 
wird im Rahmen der Evaluation, die eine fast 
einhundertprozentige Teilnahmequote erreicht 
hat, auch Verbesserungsbedarf geäußert. 
Größter Wunsch der Studierenden ist eine 
stärkere Abwechslung der Lehrinstrumente 
innerhalb der Wochenendseminare, insbeson-
dere eine Reduzierung von Frontalunterricht 
zugunsten von Gruppenarbeitselementen. 
Zusammenfassend lässt sich zeigen, dass die 
Studierenden des Weiterbildungsstudiengangs 
deutlich höhere Ansprüche an Didaktik, Lehr-
materialien und Studienorganisation stellen als 

dies in „herkömmlichen“ Universitätsseminaren 
der Fall ist. Das Zentrum für Nonprofit-
Management kann diese Ansprüche nach 
Auswertung der Seminarevaluationen aber 
offenbar gut erfüllen. Erfreulicher Beleg aus 
Sicht des Dozententeams ist dafür auch die 
überaus gute Arbeitsatmosphäre in beiden 
Studiengruppen, die in der Evaluation von 
allen Studierenden als durchweg angenehm 
beschrieben wird.  

Zugangsvoraussetzungen für den Weiter-
bildungsstudiengang sind ein abgeschlossenes 
Hochschulstudium (Bachelor oder höherwertig) 
sowie Berufserfahrung (mindestens zwei Jah-
re) oder ehrenamtliches Engagement in einer 
Führungsfunktion. Interessierte können sich 
bis zum 15. Februar 2007 für das Sommerse-
mester 2007 bewerben.  
Weitere Informationen zur Zulassung und darüber hinaus 
erteilt Markus Behr unter der Telefonnummer (0251) 
5103826 oder per E-Mail: behr@npm-online.de. Ausführli-
ches Material zum Studiengang gibt es auch im Internet 
unter www.npm-studium.de. 

 

Philipp Hoelscher 
 

Good Europe? Power, Participation and the Remaking of Civil Society 
Eine Konferenz des British Council in Bratislava 

Die Aktualität des zivilgesellschaftlichen Dis-
kurses und der Diskussion um Engagement 
und Partizipation ist ungebrochen. Nun hat 
sich auch der British Council des Themas an-
genommen. Im Rahmen der Veranstaltungs-
reihe „The Network Effect“ lud Großbritanniens 
internationale Organisation für Bildung und 
Kultur rund 40 junge Nachwuchskräfte aus 
Wissenschaft, Journalismus und Zivilgesell-
schaft nach Bratislava ein, um über das Thema 
„Good Europe? Power, Participation and the 
Remaking of Civil Society“ zu diskutieren und 
sich zu vernetzen. Die Veranstaltungsreihe 
findet zweimal jährlich statt und hat sich die 
Schaffung internationaler Netzwerke für die 
Nachwuchsgeneration in Politik, Kultur, Wirt-
schaft und Medien in Europa zum Ziel gesetzt.  

Im Oktober 2006 waren Partizipation und 
Zivilgesellschaft an der Reihe, und entspre-
chend heterogen war auch die Teilnehmer-
schaft zusammengesetzt: Zu einem jungen 
Stadtrat aus dem ukrainischen Odessa gesell-
ten sich beispielsweise eine Mitarbeiterin der 
EU-Kommission und Vertreter der Stadtverwal-
tung von Madrid. Die Mehrheit stellten Aktivis-
ten aus unterschiedlichsten europäischen 
NGOs dar. Diese Heterogenität war zugleich 
Stärke und Schwäche der Veranstaltung. Denn 
einerseits waren die Erfahrungen aus anderen 
Ländern interessant und aufschlussreich; an-

dererseits gestaltete es sich durchaus schwie-
rig, gemeinsam Schnittmengen der Arbeitsbe-
reiche zu finden.  

Im Laufe der beiden Tage stand der Aus-
tausch im Mittelpunkt: Die Besonderheiten der 
Zivilgesellschaft in den Teilnehmerländern 
wurden vorgestellt und diskutiert, man fragte 
sich, wie die zukünftigen Herausforderungen in 
Europa bewältigt werden können und welche 
Form von leadership dazu notwendig sein 
würde. Einen Höhepunkt stellten die soge-
nannten Real World Visits dar, während derer 
die Teilnehmer unterschiedliche slowakische 
NGOs in deren Räumlichkeiten besuchten. 
Sehr deutlich wurden dabei die spezifischen 
Probleme zivilgesellschaftlicher Organisatio-
nen in Transformationsländern: wenig Aner-
kennung und Engagement seitens der Bevöl-
kerung, eine argwöhnische bis feindselige 
öffentliche Verwaltung sowie die wenig nach-
haltige Förderpolitik ausländischer Geldgeber.  

„The Network Effect“ war mit Sicherheit für 
alle Teilnehmer ein Gewinn, bot die Veranstal-
tung doch die Gelegenheit, sich über zwei 
volle Tage mit Gleichgesinnten aus ganz Eu-
ropa auszutauschen. Für so manchen Vertre-
ter kleinerer Organisationen mag die Wert-
schätzung seitens der Veranstalter ebenfalls 
eine angenehme Abwechslung gewesen sein. 
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Allerdings bleibt fraglich, ob die Veranstaltung 
auch in konkrete Projekte münden wird – zu 
unterschiedlich waren die jeweiligen Arbeitsbe-
reiche, aber auch die vorherrschenden Kon-
zeptionen von Zivilgesellschaft. Doch verlief 
die Konferenz unter dem Titel „The Network 
Effect“. Und Netzwerke wurden in den zwei 
intensiven Tagen reichlich geknüpft, gerade 
auch im Informellen. Sollten die zivilgesell-

schaftlichen Nachwuchskräfte daraus zukünfti-
ge Kooperationen schmieden, hätte sich das 
bemerkenswerte Engagement des British 
Council erst recht gelohnt. 
Der Autor ist Politikwissenschaftler. Er ist für die Amadeu 
Antonio Stiftung im Programmbereich Bürgerstiftungen 
tätig. Philipp Hoelscher ist Fellow des Maecenata Instituts. 
Kontakt: philipphoelscher@web.de  

 

Philipp Hoelscher 
 

Gemeinwesenarbeit von Bürgerstiftungen für demokratische Kultur 

Bürgerstiftungen stehen insbesondere für eine 
engagierte Bürgerschaft, die sich für ihr Ge-
meinwesen verantwortlich fühlt. Vielerorts ent-
stehen Bürgerstiftungen auch aus Besorgnis – 
Besorgnis um den sozialen Zusammenhalt, um 
ein gleichberechtigtes Miteinander, um demo-
kratische Strukturen. Die Amadeu Antonio 
Stiftung unterstützt daher seit Jahren Bürger-
stiftungen, besonders in Ostdeutschland. Denn 
diese, so die Hoffnung, sind eine geeignete 
Organisationsform, um demokratische Kultur 
langfristig zu fördern und zu gewährleisten. Im 
Rahmen ihres Programms „Bürgerstiftungen 
für demokratische Kultur“ veranstaltete die 
Stiftung am 28. und 29. November 2006 in 
Berlin die Tagung „Bürgerstiftungen // Com-
munity. Gemeinwesenarbeit von Bürgerstiftun-
gen für demokratische Kultur“, auf der neue 
Ansätze für Strategie- und Projektentwicklung 
für Bürgerstiftungen diskutiert wurden.  

Folgerichtig stand die Frage im Mittelpunkt, 
auf welche Weise Bürgerstiftungen mit Projek-
ten und Förderprogrammen ihren Beitrag zur 
Stärkung einer solchen demokratischen Kultur 
leisten können. Der erste Veranstaltungstag 
beschäftigte sich mit grundsätzlichen Fragen: 
Nach dem Einführungsvortrag von Rupert Graf 
Strachwitz, der die besonderen Anforderungen 
an Bürgerstiftungen im zivilgesellschaftlichen 
Gesamtgefüge skizzierte, diskutierten Bürger-
stiftungsvertreter die konkreten Probleme, die 
sich für Bürgerstiftungen ergeben, wenn sie 
sich jenseits von klassischen Charity-Projekten 
für sozialpolitische Aspekte engagieren möch-
ten. Einen willkommenen Blick von und nach 
außen bot der Vortrag von Bernardino Casadei 
(Fondazione Cariplo, Mailand), der einen an-
deren Ansatz von Bürgerstiftungsarbeit als in 
Deutschland präsentierte. Demnach besteht 
der zivilgesellschaftliche Mehrwert von Bürger-
stiftungen nicht darin, konkrete gesellschaftli-
che Veränderungen anzustreben. Sein auf der 
Tagung kontrovers diskutierter Ansatz zielt 
vielmehr darauf ab, dass Bürgerstiftungen 
primär eine „Kultur des Schenkens“ fördern, 

ohne zu reinen Fundraisingorganisationen zu 
verkümmern. 

Am folgenden Tag standen praktischere 
Fragen im Vordergrund: Wie ist es um das 
Verhältnis von operativen Projekten und För-
dertätigkeit bestellt? Auf welche Weise be-
schäftigen sich Bürgerstiftungen mit Themen 
wie Demokratieförderung, Migration, Jugend-
arbeit oder Bekämpfung von Abwanderung? 
Peter Walkenhorst (Bertelsmann Stiftung) führ-
te zudem einige Beispielprojekte aus den USA 
und Kanada an. Den Abschluss bildete eine 
Podiumsdiskussion (mit Anetta Kahane, Dr. 
Ansgar Klein, Friedemann Walther), während 
der die diskutierten Fragestellungen in einen 
weiteren, (engagement-)politischen Rahmen 
gestellt wurden.  

Neben den Anregungen, die sich im Laufe 
der Veranstaltung für die teilnehmenden Bür-
gerstiftungen ergaben, brachte die Tagung 
einige weitere Erkenntnisse. Bemerkenswert 
war sicherlich das breite Interesse, auf das die 
Veranstaltung auch jenseits der Bürgerstiftun-
gen stieß: Neben Vertretern aus der öffentli-
chen Verwaltung nahmen zahlreiche Besucher 
aus unterschiedlichsten zivilgesellschaftlichen 
Organisationen, kommunalen Netzwerken und 
der Demokratieförderung teil. Weiterhin wurde 
deutlich, dass Förderung von demokratischer 
Kultur im weitesten Sinne für sehr viele Bür-
gerstiftungen kein Randthema darstellt, son-
dern als eine dringliche Aufgabe wahrgenom-
men wird – gerade in Ostdeutschland scheint 
dieses Bewusstsein deutlich ausgeprägt. 
Schließlich zeigten Reaktionen auf die Beiträ-
ge, die sich mit Bürgerstiftungen im Ausland 
beschäftigten, dass die Vertreter deutscher 
Bürgerstiftungen einen solchen Blick über den 
Tellerrand ausgesprochen dankbar aufnah-
men. Hier dürfte in Zukunft weiterer Aus-
tauschbedarf bestehen. Ein weiterer Befund: 
Schenken ist nicht immer einfach. Zehn Jahre 
nach Einführung des Bürgerstiftungskonzeptes 
in Deutschland stellt es eine wichtige Aufgabe 
für die kommenden Jahre dar, verstärkt auf die 
inhaltliche Qualität der angebotenen Pro-
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gramme und Projekte zu achten. Der demokra-
tischen Kultur würde das nur gut tun. 
Philipp Hoelscher 

 
 
 

Sonderpreis „Pro Ehrenamt“ geht an  
Michael Bürsch 
Am 8. Dezember, dem Tag des Ehrenamtes, 
haben der Deutsche Olympische Sportbund 
(DOSB) und die Kommerzbank in Kooperation 
mit dem Bundesnetzwerk Bürgerschaftliches 
Engagement den Bundestagsabgeordneten 
Dr. Michael Bürsch, Vorsitzender des Unter-
ausschusses Bürgerschaftliches Engagement, 
mit dem Sonderpreis „Pro Ehrenamt“ ausge-
zeichnet. 

Als Begründung führte die Jury an, dass 
Michael Bürsch sich in seiner politischen Arbeit 
im Rahmen der Enquete-Kommission „Zukunft 
des Bürgerschaftlichen Engagements“ und als 
Vorsitzender des Unterausschusses nachhaltig 
für die Verbesserung der Rahmenbedingungen 
des bürgerschaftlichen Engagements einge-
setzt habe. Er habe sich als Politiker und als 
politisch denkender und handelnder Bürger für 
Inhalte und Menschen eingesetzt, die Verant-
wortung für andere und für die Gesellschaft 
übernehmen.  

„Hilfen für Helfer“ vorgestellt 
Das Bundesministerium der Finanzen hat An-
fang Dezember 2006 die Eckpunkte der Initia-
tive „Hilfen für Helfer“ veröffentlicht. 

Bei der Initiative „Hilfen für Helfer“ soll es 
nach Angaben des Ministeriums darum gehen, 
diejenigen zu unterstützen, die mit ihrem zivil-
gesellschaftlichen Engagement einen wesent-
lichen Beitrag zum Zusammenhalt der Gesell-
schaft leisten. Dazu soll das Gemeinnützig-
keits- und Spendenrecht großzügiger geregelt, 
und Spender, Stiftungen, Vereine, Übungslei-
ter und andere Engagierte unterstützt werden.  

Zurzeit erarbeitet das Bundesministerium 
der Finanzen auf der Basis dieser Eckpunkte 
einen Referentenentwurf. Nach jetzigem Stand 
ist die Kabinettbefassung für Januar/Februar 
2007 geplant.  

Die 10 Maßnahmen zur weiteren Stärkung 
des bürgerschaftlichen Engagements lauten im 
einzelnen:  
1. Einführung eines neuen Abzugs von der 

Steuerschuld für bestimmte ehrenamtliche 
Tätigkeiten im gemeinnützigen Bereich in 
Höhe von 300 Euro – Vorraussetzung: Ab-
zug kann geltend machen wer monatlich 20 
Zeitstunden im Dienst einer juristischen 

Person des öffentlichen Rechts unentgelt-
lich alte, kranke oder behinderte Menschen 
betreut. (z.B. bei AWO/DRK)  

2. Anhebung der sog. steuerfreien Übungslei-
terpauschale von 1.848 € auf 2.100 €.  

3. Vereinheitlichung und Anhebung der 
Höchstgrenzen für den Spendenabzug von 
bisher 5/10% des Gesamtbetrages der Ein-
künfte (§ 10 b Abs. 1 Sätze 1 und 2 EStG) 
auf 20%.  

4. verbesserter Sonderausgabenabzug für 
Mitgliedsbeiträge an Kulturfördervereine  

5. Anhebung der Besteuerungsgrenze für 
wirtschaftliche Betätigungen gemeinnützi-
ger Körperschaften von insgesamt 30.678 € 
auf 35.000 € Einnahmen im Jahr (ebenso 
Anhebung der Zweckbetriebsgrenze bei 
sportlichen Veranstaltungen)  

6. Anhebung des Höchstbetrags für die Aus-
stattung von Stiftungen mit Kapital (Vermö-
gensstockspenden, § 10 b Abs. 1a EStG) 
von 307.000 € auf 750.000 €.  

7. Abschaffung des zeitlich begrenzten Vor-
und Rücktrags beim Abzug von Großspen-
den und der zusätzlichen Höchstgrenze für 
Spenden an Stiftungen. Dafür Einführung 
eines zeitlich unbegrenzten Spendenvor-
trags.  

8. Senkung des Satzes, mit dem pauschal für 
unrichtige Zuwendungsbestätigungen und 
fehlverwendete Zuwendungen zu haften ist, 
von 40 % auf 30 % der Zuwendungen.  

9. Bessere Abstimmung der förderungswürdi-
gen Zwecke im Gemeinnützigkeits- und 
Spendenrecht. 

10. Bürokratieabbau im Spendenrecht.  
Diese Maßnahmen kosten nach Angaben 

des Bundesfinanzministeriums rund 400 Millio-
nen Euro.  
Quelle: 
http://www.bundesfinanzministerium.de/cln_05/nn_54/DE/
Aktuelles/049.html 

Bundesfinanzministerium setzt  
Rundschreiben zu Mitgliedbeiträgen in  
Kulturfördervereinen aus 
Das Bundesfinanzministerium hat am 20. De-
zember ein neues Schreiben an die Obersten 
Finanzbehörden der Länder veröffentlicht und 
damit ein früheres Schreiben ausgesetzt. Zu 
Jahresbeginn hatte das Ministerium mitgeteilt, 
dass ab dem 01.01.2007 Mitgliedsbeiträge zu 
Kulturfördervereinen steuerlich nicht mehr 
absetzbar sind, wenn eine geldwerte Gegen-
leistung gewährt wird. Als geldwerte Gegen-
leistung zählt z.B. der kostenlose oder ermä-
ßigte Eintritt in ein Museum, eine ermäßigte 
Ausleihegebühr in Bibliotheken usw.  

Diese Vorteile sind jedoch bei Förderverei-
nen allgemein üblich und stellen eine Aner-
kennung des geleisteten Engagements dar. 
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Denn regelmäßig ist die Leistung von Förder-
vereinsmitgliedern wesentlich höher als der 
entstehende geldwerte Vorteile.  

Gegen das Rundschreiben des Bundesfi-
nanzministeriums hatten u.a. der Deutsche 
Kulturrat und der Kulturkreis im BDI massiv 
protestiert. 
Informationen: www.kulturrat.de 

Hochschulmäzene in Deutschland:  
200 Millionen Euro-Spende an die  
International University Bremen 
Der Unternehmer Klaus J. Jacobs, Adecco 
Chef und Kaffee-Milliardär, wird der privaten 
International University Bremen (IUB) bis zum 
Jahr 2011 200 Millionen Euro spenden.  

In der November-Ausgabe von Fundraising 
Aktuell online nennt Jens Uwe Böttcher, Leiter 
des ForumPhilanthropie der Universität Bre-
men, dies einen „philanthropischen Quanten-
sprung“ für Deutschland. So galt bisher der 
SAP-Gründer Hasso Plattner als der größte 
private Hochschulförderer. Er ließ dem „Hasso-
Plattner-Institut für Software-Systemtechnik“ 
an der Universität Potsdam insgesamt 100 
Millionen Euro zukommen. Otto Beisheim, 
Metro-Gruppe, hatte 1993 eine Zustiftung in 
Höhe von 50 Millionen D-Mark an die Busi-
ness-Hochschule der IHK Koblenz in Vallendar 
geleistet, die fortan seinen Namen trug. Die 
Gemeinnützige Hertie Stiftung hatte 25,6 Milli-
onen Euro für den Aufbau der Hertie School of 
Governance bereitgestellt. 

Bemerkenswert ist an dieser Spende ist 
neben ihrer Höhe auch, dass Jacobs in den 
nächsten fünf Jahren mit jeweils 15 Millionen 
den laufenden Betrieb fördern wird, bevor 
2011 die restlichen 125 Millionen in den Kapi-
talstock der Hochschule eingezahlt werden. 
Meist fördern Private ausschließlich einzelne 
Projekte oder Programme, während die geför-
derten Organisationen oder Einrichtungen für 
die Verwaltungsausgaben selbst aufkommen 
müssen. 

Die Universität wird künftig den Namen Ja-
cobs University Bremen tragen. 
Informationen: http://www.iu-bremen.de/ 

Princeton University auf Rückgabe von 750 
Millionen Dollar Spendengelder verklagt 
Die US-Amerikaner Robertson Charles S. und 
Marie Robertson spendeten 1961 eine der bis 
dahin größten Geldsummen in der Universi-
täts-Geschichte der USA: Die Woodrow Wilson 
School of Public and International Affairs an 
der Universität Princeton erhielt mehr als 35 
Millionen Dollar . Damit wollte die Familie Ro-
bertson v.a. zukünftige Repräsentanten des 
Landes fördern: Diplomaten, Mitarbeiter des 

Auswärtigen Dienstes, Geheimdienstler. Mitt-
lerweile ist die Summe auf 750 Millionen Dollar 
angewachsen (rund 570 Millionen Euro).  

Dieses Geld wollen die Nachkommen der 
Spender nun zurück, um es anderen Organisa-
tionen zu geben, die nach ihrer Auffassung die 
Interessen von Charles und Marie Robertson 
besser vertreten könnten. Sie sind der Ansicht, 
die Uni habe nicht genug hochkarätige Diplo-
maten und Staatsbedienstete hervorgebracht 
und große Mengen des gespendeten Geldes 
zweckentfremdet. 

Im Juli 2002 verklagten die Robertsons die 
Princeton University zunächst auf 200 Millio-
nen Dollar, weil diese Summe für andere Pro-
jekte der Uni verwendet worden sei. Die Uni-
versität beharrt darauf, ein guter Verwalter der 
Robertsonschen Interessen zu sein. Vor allem 
kommt es ihr darauf an, alleinige Begünstigte 
zu bleiben. Das Geld wird von der Robertson-
Stiftung verwaltet, die getrennt von der Univer-
sität agiert, bisher aber ausschließlich Prince-
ton finanziert. Kläger-Anwalt Seth Lapidow 
kritisiert: "Princeton vertritt die Ansicht, das 
Geld sei ein Geschenk an die Universität ge-
wesen. Aber die Kläger sagen, Princeton sollte 
nur ein Instrument sein. Das Geschenk war 
eigentlich fürs amerikanische Volk gedacht." 

Sollte das Gericht entscheiden, dass 
Princeton das Geld zurückgeben muss, wird 
einen genereller Verlust an Entscheidungsfrei-
heit von Universitäten befürchtet. Die Entwick-
lung in der Sache Robertson gegen Princeton 
wird daher landesweit gespannt beobachtet: 
einerseits wegen der beträchtlichen Streit-
summe, andererseits weil hier ein Präzedenz-
fall entstehen könnte, der relevant ist für viele 
Schulen, Kirchen und Wohltätigkeitsorganisa-
tionen, die ebenfalls auf Spenden angewiesen 
sind. 
Quelle: www.spiegel.de 

Zunahme der Spenden an die 400 größten 
Wohltätigkeitsorganisationen der USA  
Im Jahr 2005 stiegen die Spenden an die 
größten Wohltätigkeitsorganisationen der USA 
um 13 % auf 62,7 Milliarden Dollar an. Eine 
Zunahme um zwei Prozentpunkte in zwei auf-
einander folgenden Jahren. So berichtet eine 
Studie des Chronicle of Philanthropy. 

Dabei handelt es sich um den höchsten 
Anstieg seit sechzehn Jahren in denen der 
Chronicle of Philanthropy die 400 größten 
Wohltätigkeitsorganisationen bezüglich der 
Einwerbung privater Spenden auflistet. Im Jahr 
1999, dem Höhepunkt der Einwerbung von 
Spenden durch das Internet, erreichten die 
Wohltätigkeitsorganisationen einen Anstieg 
von 13,4 %. Für 2006 wird ebenfalls ein hohes 
Spendenaufkommen erwartet. 49 Organisatio-
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nen erwarten für dieses Jahr einen Anstieg um 
13 %. Grund hierfür ist nicht nur eine starke 
Wirtschaft, sondern auch die durch den Hurri-
kan Kathrina und die Tsunami-Katastrophe 
ausgelöste Spendenbereitschaft. Auch Orga-
nisationen, die keine Hilfen für diese Katastro-
phen bereitgestellt haben, berichten ebenfalls 
von beträchtlichen Spendenzuwächsen. 

Spitzenreiter der diesjährigen Liste ist Uni-
ted Way of America mit mehr als 1300 lokalen 
Gruppen, die von einem Spendenaufkommen 
von 4 Milliarden berichten. Die Heilsarmee liegt 
weiter auf dem zweiten Platz, mit 3,6 Milliarden 
doppelt so viel wie im ganzen Jahr 2004. Die 
AmeriCares Foundation, die 1,3 Milliarden 
erhielt, im wesentlichen zur Verteilung von 
Hilfsgütern im Ausland, belegt den dritten 
Platz. Aufgrund der Platzierung im letzten Jahr 
liegt das amerikanische Rote Kreuz mit eben-
falls 1,3 Milliarden auf Platz vier. Die American 
Cancer Society belegt mit 929,6 Millionen den 
fünften Platz. 

Die Zahlen demonstrieren die zunehmende 
Kompetenz der gelisteten Organisationen im 
Fundraising. Viele von denen, die nach dem 
Internetboom 2000 rückläufige Spendenein-
nahmen hatten, haben dies durch die Diversifi-
zierung ihrer Fundraising-Methoden, der Er-
schließung neuer Spender sowie durch Kos-
teneinsparung aufgrund der Nutzung neuer 
Online Tools und Online-Spendenaufrufe wie-
der gut gemacht. Die historische Spende von 
Warren Buffet an die Gates Foundation in die-
sem Jahr wird als ein zukunftweisender Auftakt 
zu mehr und größeren Spenden gewertet. 
Quelle: Philanthropy News Digest vom 24.10.06, 
http://fconline.foundationcenter.org/pnd/10004969/story 
Quelle der 7-seitigen Studie: Barton, Noelle. Hall, Holly. “A 
Year of Big Gains.” Chronicle of Philanthropy 10/26/06.  
BM 

Die Fußball-WM: Gut fürs Bürgergefühl? 
Was hat die Fußball-WM bewirkt? Kann ein 
solches Gemeinschaftserlebnis das seit Jahren 
zunehmende Desinteresse an unserer Gesell-
schaft und an der Politik positiv beeinflussen? 

Seit über 30 führt Hubert-Burda-Media die 
Studie „Typologie der Wünsche“ durch. Der 
Schwerpunkte sind Einstellungen, Verhalten 
und Grundlagen für Konsumentscheidungen 
der Menschen, die in ca. 20.000 persönlichen 
Interviews repräsentativ erhoben werden.  

2006 gab es einige bemerkenswerte Ab-
weichungen vom Trend, die direkt mit der Fuß-
ball-WM in Verbindung gebracht werden kön-
nen. Fast alle der in der Studie abgefragten 
Aussagen, inwieweit die Menschen sich ge-
sellschaftlich engagieren und sich umgekehrt 
von der Gesellschaft wahrgenommen fühlen, 
haben im Juli 2006 einen deutlichen Auf-

schwung. „Ich bin politisch aktiv“ – dem stim-
men im Juli fast 2 Millionen Menschen mehr zu 
als im Mai 2006, dies entspricht einer Zunah-
me von 30 Prozent. Ähnlich sieht es mit der 
Bereitschaft aus, Hilfsbedürftige und Benach-
teiligte zu unterstützen. Auch die Selbstwahr-
nehmung wird positiv berührt: es fällt leichter, 
auf andere zuzugehen und sich mit anderen 
auszutauschen.  
Informationen: Jörg Blumtritt, Head of Community Re-
search, Burda Community Network GmbH, http://www. 
burda-community-network.com 

KOMPASS 2006 - Stiftungskommunikation 
ausgezeichnet 
Der Bundesverband Deutscher Stiftungen hat 
am 17. November zum ersten Mal den KOM-
PASS, den Preis für gute Stiftungskommunika-
tion, im Rahmen eines Festaktes im KörberFo-
rum in Hamburg verliehen.  

Die Deutsche Wildtier Stiftung, Hamburg, 
ist Gewinner in der Kategorie "Gesamtauftritt". 
Die Kampagne zum Projekt "START – Schü-
lerstipendien für begabte Zuwanderer“ der 
Gemeinnützigen Hertie-Stiftung in Frankfurt 
am Main wurde in der Kategorie "Strategische 
Projekt-PR" ausgezeichnet. Für ihren 1. 
Braunschweiger Bürger-Brunch erhält die Bür-
gerstiftung Braunschweig den Preis in der 
Kategorie "Einzelne Kommunikationsinstru-
mente". Insgesamt haben sich 70 Stiftungen 
mit 107 Einreichungen beworben, in jeder der 
drei Kategorien sind im Oktober jeweils drei 
Stiftungen nominiert worden. 

Als Gewinn erwartet die drei Preisträger die 
"Siegerakademie Stiftungskommunikation" - 
ein Coaching mit Kommunikationsexperten. 
Dies bietet den Gewinnern die Möglichkeit, ihre 
Arbeit zu reflektieren und gibt individuelle Im-
pulse für die Stiftungskommunikation. 
Informationen: www.stiftungen.org 

www.kulturfoerderung.org:  
Deutsches Informationszentrum  
Kulturförderung (DIZK) 
Seit dem 1. Dezember gibt es mit dem Online-
portal www.kulturfoerderung.de eine neue, 
umfangreiche Informationsquelle für Kunst- 
und Kulturförderung. 

Das Portal des Deutschen Informations-
zentrums Kulturförderung (DIZK) bietet einen 
Überblick über kulturfördernde Stiftungen, 
Unternehmen und Initiativen. Die Datenbank 
richtet sich an Kunst- und Kulturschaffende, 
Institutionen und Organisationen sowie an 
Förderer von Kunst und Kultur und vermittelt 
Informationen über Fördermöglichkeiten in 
Deutschland und in Europa. 

Das DIZK ist eine Gemeinschaftsinitiative 
der Kulturstiftung der Länder, des Bundesver-
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bandes Deutscher Stiftungen, des Kulturkrei-
ses der Deutschen Wirtschaft im BDI. Förderer 
sind die Robert Bosch Stiftung, die Kulturstif-
tung des Bundes, die Adolf Würth GmbH und 
die Deutsche Bank Stiftung. 
www.kulturfoerderung.org 

Maecenata International übernimmt Vorsitz 
im Netzwerk Transnational Giving Europe 
Zum 1. Januar 2007 übernimmt Maecenata 
International e.V. den Vorsitz im europäischen 
Netzwerk Transnational Giving Europe.  

„Wer gutes tun will, kennt heute keine nati-
onalen Grenzen mehr. Aber viele Spender 
brauchen Hilfe, damit ihre Spenden im Aus-
land richtig ankommen und in Deutschland 
steuerlich anerkannt werden. Maecenata In-
ternational hat mit Partnern in Europa ein ef-
fektives System dafür entwickelt. Durch diese 
Wahl würdigen die Partner die geleistete Auf-
bauarbeit, “ sagte der 2. Vorsitzende, Rupert 
Graf Strachwitz, bei der Bekanntgabe in Mün-
chen.  

Das Netzwerk Transnational Giving Europe 
ist die Antwort auf das Problem, dass nationale 
Steuerbehörden Spendenquittungen ausländi-
scher Organisationen in der Regel nicht als 
steuermindernd anerkennen. Es ermöglicht 
Bürgern und Unternehmen, ihre Spenden ins 
Ausland steuerlich geltend zu machen und 
unterstützt sie bei der Abwicklung und Kontrol-
le ihrer Spendentätigkeit. Das Netzwerk wurde 
ursprünglich von großen Stiftungen in Belgien, 
Frankreich, Großbritannien und den Nieder-
landen gegründet. Da es in Deutschland kei-
nen geeigneten Partner gab, wurde 2002 ei-
gens für diese Aufgabe der Verein Maecenata 
International gegründet, der von Maecenata 
Management GmbH, München, betreut wird. 
Heute gehören dem Netzwerk Partnerorgani-
sationen in 7 europäischen Ländern an. Der 
internationale Spendentransfer ist weltweit 
möglich. Das Spendenaufkommen steigt stän-
dig an, allein bei Maecenata International von 
5.000 € (2002) auf 670.000 € (2005). Auch die 
Maecenata-Hilfsaktion für Tsunami-Opfer in Sri 
Lanka wurde über Maecenata International 
abgewickelt. 

Die europäischen Partner sind: König-
Balduin-Stiftung (Fondation Roi Baudouin), 
Belgien, Fondation de France, Frankreich, 
Charities Aid Foundation, Großbritannien, O-

ranje Fonds, Niederlande, Fundacja sla Polski 
(Fondation de Pologne), Polen, The Communi-
ty Foundation for Ireland, Irland. 
Informationen: Veronika Hofmann, Tel. 089 28 44 52, 
www.maecenata.eu oder www.givingineurope.org 

 

Weitere Nachrichten zum bürgerschaftli-
chen Engagement 

Aktive Bürgerschaft online 
www.aktive-buergerschaft.de 

Schwerpunkte Bürgerstiftungen, Bürgerenga-
gement, Corporate Citizenship, NPO-
Management, Dritte-Sektor-Forschung, Län-
derinformationen; Veranstaltungshinweise und 
Publikationen 

Wegweiser Bürgergesellschaft 
http://www.buergergesellschaft.de 

Nachrichten zu Bürgerbeteiligung, Engage-
mentförderung, Demokratieförderung, Kam-
pagnen, Praxishilfen für Initiativen Vereine, 
Informationen zu Veranstaltungen, Ausschrei-
bungen und Publikationen  

BBE-Newsletter 
http://www.b-b-e.de/newsletter.html 

Schwerpunkt Engagementpolitik und Engage-
mentförderung, Rahmenbedingungen für bür-
gerschaftliches Engagement; wechselnde 
Schwerpunktthemen zu Engagementbereichen 
wie Europäische Zusammenarbeit, Bildung, 
Kultur, Sozialpolitik, Freiwilligendienste, Corpo-
rate Citizenship etc.; Aktuelles aus dem BBE 
(Projektgruppen, Gremien und Geschäftsstel-
le); Veranstaltungshinweise und Publikationen  

Social Times 
http://www.socialtimes.de/ 

Nachrichten rund ums Engagement – Sozia-
les, Gesundheit, Kultur, Umwelt, Internationa-
les etc.; Praxistipps – Freiwilligenarbeit, Stif-
tungswesen, Sponsoring, Spendenbeschaf-
fung, Öffentlichkeitsarbeit, Weiterbildung etc., 
Veranstaltungshinweise, Wettbewerbe, Aus-
schreibungen 
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Neuerscheinungen 

Mecking, Christoph / Weger, Magda:  
Die Stiftung in der Fundraising-Konzeption 
Köln 2006, 55 S., ISBN 3-932559-40-1, € 7,50  
Bestelladresse: BFS Service GmbH, Fax 
0221.97356-164,  
E-Mail: bfs-service@sozialbank.de 
Für gemeinnützige Organisationen gibt es viele 
Gründe, Stifter und Stiftungen in den Blick zu 
nehmen, wenn es um die Zusammenstellung 
eines erfolgreichen Fundraising-Mix geht. Al-
lerdings bedarf es einiger grundlegender 
Kenntnisse über die Besonderheiten des "Stif-
termarkts". Dies gilt besonders für die rechtli-
chen, steuerlichen und organisatorischen Be-
dingungen für die Errichtung einer Stiftung und 
den Aufbau einer Stiftungsverwaltung. 

Die neue BFS-Arbeitshilfe von Christoph 
Mecking und Magda Weger, beide geschäfts-
führende Gesellschafter des Instituts für Stif-
tungsberatung, Berlin/Verl, bietet einen umfas-
senden Einstieg in diese Thematik. Zunächst 
stellen die Autoren wissenswerte Fakten zum 
Thema Stifter und Stiftungen vor. Das Spekt-
rum reicht von den unterschiedlichen Motiven 
zur Stiftungsgründung über Wesensmerkmale 
verschiedener Stiftungsformen bis zur konkre-
ten Darstellung der Steuervorteile für Stifter 
und Stiftungen. Anschließend werden die Mög-
lichkeiten der Zusammenarbeit mit fördernden 
und operativ tätigen Stiftungen ausführlich 
erläutert. 

Detailliert widmen sich die Autoren der Fra-
ge, wie Stiftungen bei gemeinnützigen Organi-
sationen errichtet werden können. Im Einzel-
nen betrachten sie Zustiftungen und Stiftungs-
fonds, die Treuhandstiftung und die rechtsfähi-
ge Stiftung, die Gemeinschaftsstiftung und die 
Bürgerstiftung in ihren jeweiligen Besonderhei-
ten. Anschließend wird aufgezeigt, wie eine 
Stiftungsverwaltung aufgebaut werden kann. 
Abgerundet wird die Publikation durch eine 
Betrachtung der Marketing- und Kommunikati-
onsaspekte, die bei der Gewinnung von Stif-
tern und Zustiftern zu beachten sind. 

Auf dieser Grundlage können gemeinnützi-
ge Organisationen diskutieren, ob sie sich auf 
die Antragstellung bei Stiftungen beschränken 
oder ein Konzept zur Verwaltung von rechtsfä-
higen und unselbstständigen Stiftungen strate-
gisch entwickeln, umsetzen und als Angebot 
an potentielle Interessenten kommunizieren 
wollen. 

 

John Keane (Ed.) 
Civil Society. Berlin Perspectives 
New York Oxford: Berghahn Books 2006, 
ISBN-13 978-1-84545-064-9, 272 S. 
Keine andere europäische Stadt übt derzeit 
eine so große Faszination aus wie Berlin, das 
für Dynamik, Veränderung und Fähigkeit zur 
Erneuerung steht. Die Stadt hat im Verlauf der 
letzten zwei Jahrhunderte mehrfach sowohl 
den Aufstieg und die rasante Verbreitung zivil-
gesellschaftlicher Institutionen als auch deren 
gewaltsame Zerschlagung erlebt.  

Der vorliegende Band bewegt sich zwi-
schen diesen beiden Polen und bietet eine 
Auswahl neuerer Aufsätze zu gegenwärtigen 
Zivilgesellschaften, ihren strukturellen Proble-
men und ihren Zukunftsaussichten, die hier 
erstmals auf Englisch veröffentlicht werden. 
Die Beiträge wenden sich Themen zu wie dem 
Verhältnis zwischen Zivilgesellschaft und 
Staat, Fragen sozialer Ungleichheit, Reaktio-
nen auf die neoliberale Globalisierung und der 
möglichen Herausbildung einer europäischen 
Gesellschaft. In der Summe benennen sie 
zentrale Herausforderungen, vor denen zivil-
gesellschaftliche Akteure und Institutionen 
heute stehen und die sich auf ihre Handlungs-
spielräume auswirken. 

 
 
Irmtraud Bock 
Gemeinden und Stiftungen : Studie zur 
Gründung von Stiftungen auf kommunaler 
Ebene zur Förderung des bürgerschaftli-
chen Engagements und öffentlicher Zwecke  
Stuttgart: Kohlhammer, 2006., 190 S.,  
Schriftenreihe des Gemeindetags Baden-
Württemberg ; Bd. 8, ISBN 3-17-019443-7; 
978-3-17-019443-4 
_____________________________________ 
Bernadette Hellmann, Stefan Nährlich; unter 
Mitarbeit von Stefanie Lausch, Elena Philipp, 
Judith Polterauer 
Länderspiegel Bürgerstiftungen: Fakten 
und Trends 2006  
Berlin: Aktive Bürgerschaft e.V. – Berlin, 2006. 
- 27 S. 
_____________________________________ 
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Christiane Frantz, Kerstin Martens 
Nichtregierungsorganisationen (NGOs) 
Reihe Elemente der Politik 

Wiesbaden: VS Verlag, 2006, ISBN-13 978-3-
531-15191-5 
 

 
 

Termine und Ausschreibungen 

Symposium zu Freundes- und Förderkrei-
sen in der Kultur "Wie man sich Freunde 
schafft...", 19. Januar 2007, Staatsbibliothek 
Berlin 
Veranstalter: Kulturkreis der deutschen Wirt-
schaft im BDI e.V. und AG Freundeskreise der 
Stiftung Zukunft Berlin. 
Programm: 
09.00  Einlass 
09.30 Begrüßung und Grußwort durch 

Staatsminister Bernd Neumann, Be-
auftragter der Bundesregierung für 
Kultur und Medien 

10.00 Zur Bedeutung der Freundes- und 
Förderkreise in der Kultur, Dr. Eber-
hard von Koerber, Mitglied des Stif-
tungsrats der Stiftung Berliner Phil-
harmoniker 

10.30 Zusammenarbeiten - Spannungen 
aushalten: zum Verhältnis von Freun-
deskreisen und Kultureinrichtungen, 
Prof. Dr. Peter Raue, Vorsitzender des 
Vereins der Freunde der Nationalgale-
rie, Rechtsanwalt 

11.00  Kaffeepause 
11.30 Starke Freundeskreise: Zusammenar-

beit mit Freundeskreisen aus institutio-
neller Sicht, Prof. Dr. Klaus-Dieter 
Lehmann, Präsident der Stiftung Preu-
ßischer Kulturbesitz 

12.00 Das gelobte (Aus)Land: Kooperationen 
zwischen Freundeskreisen und Kultur-
einrichtungen aus internationaler Sicht, 
Prof. Dr. Angela Koch, Professorin für 
Kulturmanagement im Studiengang 
Betriebwirtschaft, Reinhold-Würth-
Hochschule der Hochschule Heilbronn 
in Künzelsau 

12.30  Mittagspause 
14.00  Workshops 

Workshop 1 – Aktuelle rechtliche und 
steuerliche Situation für Freundeskrei-
se 
Moderator: Rupert Graf Strachwitz, 
Maecenata Institut,  

o Sascha Voigt de Oliveira, Rechtsan-
walt und Steuerberater, Partner der 

KPMG Deutsche Treuhand-
Gesellschaft 

o Prof. Dr. Karl-Heinz Paqué, Vorsitzen-
der der FDP-Fraktion im Landtag von 
Sachsen-Anhalt (angefragt) 

o Dr. Ambros Schindler, Leiter des 
Deutschen Stiftungszentrums im Stif-
terverband 
Workshop 2 – Neue Arbeits- und Or-
ganisationsformen von Freundeskrei-
sen und ihren Institutionen 
Moderator: Dr. Willi Steul, SWR Lan-
dessenderdirektor Baden-Württemberg 

o Dr. Heinz Berg, Direktor der General-
verwaltung der Stiftung Preußische 
Schlösser und Gärten Berlin-
Brandenburg 

o Prof. Monika Grütters, MdB und Vor-
stand Stiftung Brandenburger Tor der 
Bankgesellschaft Berlin 

o Hans-Joachim Lorenz, Geschäftsfüh-
rer des Freundeskreises der Staats-
oper Berlin e.V. 

o Dr. Gabriele Minz, Gesamtleitung y-
oung.euro.classic,  
Workshop 3 – Gewinnung neuer 
Freunde 
Moderator: Wolfgang Klein, Redakti-
onsleiter "Berlin Mitte" 

o Dr. Hans-Martin Hinz, Mitglied im Exe-
cutive Council des Internationalen Mu-
seumsrats ICOM 

o Christian Strenger, Vorsitzender des 
Freunde der Schirn Kunsthalle e.V. 

o Michael Münch, Mitglied des Vor-
stands Deutsche Bank Stiftung 

o Dr. Ekkehard Nümann, Vorsitzender 
des Freunde der Kunsthalle e.V. 

16.00  Kaffeepause 
16.30  Tageszusammenfassung 
17.00  Abschlusspanel 

Pro und Contra zur aktuellen Kulturpo-
litik, zur staatlichen Kulturförderung 
und zur Unterstützung bürgerschaftli-
chen Engagements. 
Moderation: Prof. Ernst Elitz, Intendant 
Deutschlandradio 
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o Dr. Thilo Sarrazin, Senator der Finan-
zen des Landes Berlin (angefragt) 

o Prof. Dr. Karin von Welck, Kultursena-
torin der Freien und Hansestadt Ham-
burg 

o Dr. Tessen von Heydebreck, Vorsit-
zender des Kaiser-Friedrich-Muse-
ums-Verein, Mitglied des Vorstands 
der Deutschen Bank AG 

Informationen und Anmeldung: RED ONION GmbH, Tom 
Werner, Tel. 030-726 26 75 0, E-mail: organisati-
on@freundeskreise-kultur.net 

52. Loccumer Kulturpolitisches Kolloquium 
vom 16. bis 18. Februar 2007 in der Evange-
lischen Akademie Loccum 
Unter dem Titel „Kulturparlamente, Kulturnet-
ze, Verbände – Zivilgesellschaftliche Akteure 
in der Kulturpolitik“ treffen sich zahlreiche Ver-
treter aus der Kulturpolitik und aus Kulturinsti-
tutionen in Loccum.  

Zu den Referenten und Tagungsrednern 
gehören Oliver Scheytt, Präsident der Kultur-
politischen Gesellschaft e.V., Rupert Graf 
Strachwitz, Max Fuchs, Vorsitzender des 
Deutschen Kulturrates und Gottfried Wagner, 
European Cultural Foundation. 
Informationen und Anmeldung: Ev. Akademie Loccum, Tel. 
05766-81-0, E-Mail inge.senne@evlka.de, www.loccum.de 

Nachwuchsforschergruppe „Europäische 
Zivilgesellschaft und Multilevel Governan-
ce“ vergibt vier Promotionsstipendien 
Die Nachwuchsgruppe „European Civil Society 
& Multilevel Governance“ am Institut für Poli-
tikwissenschaft der Westfälischen Wilhelms-
Universität Münster stellt ab dem 1. März 2007 
vorbehaltlich der Mittelbewilligung durch die 
Landesregierung NRW vier Promotionsstipen-
dien für maximal zweieinhalb Jahre ohne Ver-
längerungsmöglichkeit zur Verfügung. Geleitet 
wird die Gruppe von Dr. Matthias Freise in 
Kooperation mit Prof. Dr. Annette Zimmer am 
Forschungsschwerpunkt „Zivilgesellschaft und 
Demokratie“ (www.ifpol.de). Die Gruppe 
schließt an Vorarbeiten der ersten Doktoran-
denkohorte der Nachwuchsgruppe (September 
2004 bis Februar 2007) an und ist Bestandteil 
der Graduate School of Politics (GraSP) am 
Münsteraner Institut für Politikwissenschaft.  

Das Stipendium umfasst 1.100 Euro monat-
lich. Es wird zusätzlich eine Forschungs- und 
Reisekostenpauschale in Höhe von monatlich 
200 Euro gewährt werden. Darüber hinaus 
wird ein Büroplatz und technische Ausrüstung 
bereitgestellt. Die Stipendien werden durch 
das Ministerium für Innovation, Wissenschaft, 
Forschung und Technologie Nordrhein Westfa-
len finanziert.  

Die Gruppe soll einen Beitrag zum besse-
ren Verständnis europäischer Steuerungsin-
strumente leisten und Hinweise auf die Ver-
besserung von Effizienz und Effektivität euro-
päischer Multilevel-Governance liefern. Zudem 
soll sie Herausforderung und Chancen ge-
meinnütziger Organisationen in europäischen 
Governancestrukturen vor dem Hintergrund 
demokratietheoretischer Fragestellungen ana-
lysieren. 

Konkret sollen drei leitende Fragestellun-
gen bearbeitet werden: 
 Welchen Mehrwert für effizientes und effek-

tives Regieren leisten gemeinnützige Orga-
nisationen in einzelnen Politikfeldern im eu-
ropäischen Vergleich? 

 Welche Leistungen erbringen gemeinnützi-
ge Organisationen bei der Erstellung von 
sozialen, kulturellen und freizeitorientierten 
Dienstleistungen vor dem Hintergrund der 
Europäisierung?  

 Welche Möglichkeiten und Risiken ergeben 
sich auf Organisationsebene durch die Ein-
bindung von gemeinnützigen Organisatio-
nen in neue Governance-Konzepte (z.B. 
Public Private Partnerships) im europäi-
schen Vergleich? 
Eine Kurzfassung des Projektantrages steht 

im Internet unter http://nez.uni-muenster.de 
zum Download bereit. Hier finden sich auch 
Informationen zu den Arbeiten der ersten Dok-
torandenkohorte. 

Voraussetzung für eine Teilnahme an der 
Gruppe ist die Zulassung zur Promotion nach 
deutschem Hochschulrecht. Insbesondere 
Frauen sind aufgerufen, sich zu bewerben. Sie 
werden bei gleicher Eignung, Befähigung und 
fachlicher Leistung bevorzugt berücksichtigt, 
sofern nicht in der Person eines Mitbewerbers 
liegende Gründe überwiegen. Die Bewer-
ber/innen sollten einen guten bis sehr guten 
Studienabschluss in einer sozialwissenschaftli-
chen Disziplin (vorzugsweise Politikwissen-
schaft oder Soziologie) vorweisen und über 
ausreichend breite Kenntnisse der sozialwis-
senschaftlichen Europaforschung, der Dritte-
Sektor- und Zivilgesellschaftsforschung und 
der Methoden sozialwissenschaftlichen Arbei-
tens verfügen, etwa durch Vorarbeiten im 
Rahmen der Magister-, Master- oder Diplom-
arbeit. Solide SPSS-Kenntnisse und erste 
Erfahrung bei der Durchführung von Datener-
hebungen sind von Vorteil. Gute deutsche und 
englische Sprachkenntnisse werden vorausge-
setzt. Praktika in den Institutionen der Europäi-
schen Union oder europäischen Dachverbän-
den sind wünschenswert.  

Die Dissertationen werden in englischer 
Sprache verfasst und können – eine Qualitäts-
promotion vorausgesetzt – in der Schriftenrei-
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he der Nachwuchsgruppe im NOMOS-Verlag 
veröffentlicht werden.  

Wegen der Intensität des Betreuungspro-
gramms besteht ab März 2007 Residenzpflicht 
in Münster. 

Bewerbungen richten Sie bitte bis zum 26. 
Januar 2007 per E-Mail an: Dr. Matthias Frei-
se, freisem@uni-muenster.de.  

Der Bewerbung sollte ein Lebenslauf, eine 
knappe Skizze des wissenschaftlichen Werde-
gangs und besondere Themeninteressen so-
wie ggf. eigene Veröffentlichungen hinzugefügt 
werden. Darüber hinaus wird ein kurzes (5 bis 
10seitiges) Exposé für das Promotionsvorha-
ben erwartet, das kurz auf den State of the Art 
eingeht, die Fragestellung(en) der Arbeit her-
leitet sowie die methodische Herangehenswei-
se und theoretische Verortung der Dissertation 
erläutert. Das Exposé sollte zu mindestens 
einer der skizzierten leitenden Fragestellungen 
kompatibel sein. Die Auswahl der Stipendia-
ten/innen erfolgt Anfang Februar 2007.   
Für Rückfragen: Dr. Matthias Freise,  
Tel. 0251 – 510 38 22  

Ausschreibung: Programme „Internationale 
Freiwillige in sozialen Projekten“ und 
„Stärkung internationaler Freiwilligendiens-
te“ 
Die Stiftung „Erinnerung, Verantwortung, Zu-
kunft“/Fonds „Erinnerung und Zukunft“ schreibt 
zum dritten Mal beide Programme aus. 

Mit dem Geld will der Fonds den Jugend-
austausch zwischen Deutschland, Israel und 
Mittel-, Ost- und Südosteuropa fördern und zur 
internationalen Zusammenarbeit auf humanitä-
rem Gebiet beitragen. Das Förderprogramm 
wurde für 2007 mit 850.000 Euro ausgestattet. 

Mit dem Programm „Internationale Freiwilli-
ge in sozialen Projekten“ soll jungen Menschen 
die Möglichkeit geboten werden, ein freiwilliges 
soziales Jahr im Ausland zu absolvieren. 

Das Programm „Stärkung der internationa-
len Freiwilligendienste“ unterstützt Entsende-
strukturen in MOE/SOE und Israel und fördert 
Projekte der Öffentlichkeits- und Lobbyarbeit 
für internationale Freiwilligendienste. 

Anträge müssen bis zum 28. Februar 2007 
eingereicht werden. 
Informationen: Elke Braun, 030-25 92 97 0, braun@fonds-
ez.de, www.fonds-ez.de 

Ausschreibung: Collegium Pontes 2007 
Die neue Ausschreibung des Collegium Pon-
tes, einer interdisziplinären Sommerakademie 
der Hochschule Zittau-Görlitz und ihrer Part-
neruniversitäten in Polen und Tschechien, hat 
das Thema „Die Stärke der Schwäche“. 

Zur Bewerbung eingeladen sind Nach-
wuchswissenschaftler (Doktoranden, Post-
Magister, Post-Docs) v.a. aus den Geistes-, 
Sozial-, Human- und Wirtschaftswissenschaf-
ten. 

Bewerbungsschluss ist der 31. Januar 
2007.  

Die Sommerakademie wurde zur For-
schung über die kulturelle, geistige und soziale 
Bestimmung Europas und der Europäischen 
Union gegründet. Schirmherren sind die Au-
ßenminister von Polen, Tschechien und 
Deutschland. 
Informationen: Prof. Dr. Matthias Vogt, Agnieszka Mazur, 
Tel. 05381-42094-23, E-Mail mazur@kultur.org, 
www.kultur.org 

Call for Papers: Heft 2/2007 der femina poli-
tica. Zeitschrift für feministische Politik-
Wissenschaft, „Die Bürgergesellschaft aus 
geschlechterpolitischer Perspektive“  
Die Redaktion der feministischen Fachzeit-
schrift femina politica fordert zur Einreichung 
von Beiträgen zu den folgenden 
Themenkomplexen auf:  

Feministische Perspektiven auf die Bürger- 
und Zivilgesellschaft:  

Indem sie Ungleichheit zwischen den Ge-
schlechtern ebenso wie paternalistische oder 
kulturimperialistische Züge thematisiert, legt 
eine feministische Perspektive an Konzeptio-
nen von „Bürger-“ und „Zivilgesellschaft“ zu-
sätzliche (normative) Maßstäbe an. Zentraler 
Anknüpfungspunkt ist dabei die feministische 
Auseinandersetzung mit dem Verhältnis von 
öffentlicher und privater Sphäre. Welche Kon-
sequenzen hat diese Diskussion für das Kon-
zept „Bürgergesellschaft“ bzw. „Zivilgesell-
schaft“ in theoretischer wie in empirischer Hin-
sicht?  

BürgerInnengesellschaft zwischen Neolibera-
lismus und sozialer Gerechtigkeit:  

Nicht nur in der feministischen Debatte befin-
det sich die Bürgergesellschaft im Spannungs-
verhältnis zwischen Neoliberalismus und so-
zialer Gerechtigkeit.  

Wie präsentiert sich die in der sozialpoliti-
schen Diskussion der Gegenwart häufig anzu-
treffende Frontstellung zwischen Zivilgesell-
schaft und Wohlfahrtsstaat aus einer Ge-
schlechterperspektive? Welcher Begriff von 
Staat ist damit verbunden (Herrschaftsinstanz 
vs. Umverteilungsinstanz)? Wie wirken sich 
neue „Governance-Formen“unter dem Aspekt 
von sozialer und Geschlechter-Gerechtigkeit 
aus?   
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Demokratische Geschlechterverhältnisse in 
der Bürgergesellschaft:  

Gender wirkt als Platzanweiser auch in der 
Bürgergesellschaft. Bisherige Studien zur Bür-
gergesellschaft zeigen, dass vor allem Positio-
nen mit Entscheidungsmacht, Prestige und 
Ansehen überwiegend männlich besetzt sind. 
Die weniger einflussreichen Tätigkeitsfelder 
und Partizipationsebenen sind dagegen vor-
wiegend Frauen vorbehalten. Dies steht in 
Kontrast zu positiven Erwartungen an Zivilge-
sellschaft, die sich u.a. aus einer niedrigeren 
Zugangsschwelle für informelle Partizipations-
formen speisen.  

Welche Hoffnungen verbinden sich aus ei-
ner feministisch-politischen Perspektive mit der 
„Bürger- und Zivilgesellschaft“? Wo gibt es 
bezogen auf die bürgergesellschaftlichen Be-
reiche und Organisationsformen Unterschiede 
hinsichtlich Partizipations- und Einflussmög-
lichkeiten? Wie steht es um das emanzipatori-
sche Potenzial von Zivilgesellschaft? In wel-
cher Konstellation können auch geschlechter-
politische Problemlagen, bspw. durch Frauen-
bewegungen, an die Öffentlichkeit weiter gelei-
tet werden?  

Europäische Bürgergesellschaft, Gender und 
Globalisierung:  

Zivilgesellschaftliche Akteure sind nicht nur auf 
der lokalen und regionalen Ebene aktiv, son-
dern agieren zunehmend international. Gerade 
in den 1990er Jahren wurden aus frauenpoliti-
scher Sicht große Hoffnungen auf die globale 
Zivilgesellschaft gesetzt. Wie präsentiert sich 
die europäische, die globale Bürger- und Zivil-
gesellschaft aus Geschlechterperspektive? 
Welche Chancen, welche Begrenzungen er-
fahren zivilgesellschaftliche Akteurinnen auf 
internationaler Ebene, im Zusammenspiel mit 
inter- bzw. supranationalen Organisationen?  

Aber auch: Welche Möglichkeiten und Ef-
fekte haben europäische Institutionen und 
Politiken auf bürgergesellschaftliche und zivil-
gesellschaftliche Entwicklungen, inwiefern trägt 
die EU zur Konstitution einer europäischen 
Bürgergesellschaft bei?  
Der Schwerpunkt wird inhaltlich von Dr. Gabriele Wilde 
und Eva Maria Hinterhuber verantwortet. Aussagekräftige 
ein- bis zweiseitige Abstracts (per e-mail) bis zum7. Januar 
2007 an Dr. Gabriele Wilde (Gabriele.Wilde@uni-

wuppertal.de) oder an Eva Maria Hinterhuber 
(eva.hinterhuber@web.de).  

Deutscher Fundraising-Kongress 2007, 25 
bis 27. April 2007 in Fulda 
Veranstalter ist der Deutsche Fundraising Ver-
band e.V. 
Informationen und Anmeldung: Fundraising-Kongressbüro 
neues handeln GmbH, Tel. 0221-160 82 0, in-
fo@fundraisingkongress.de, 
 www.fundraisingkongress.de 

Conference / Call for Papers: 
First World CIRIEC Research Conference 
on the Social Economy, October 22-24, 
2007 in Victoria, BC, Canada 
The Canadian Social Economy Hub will be 
hosting the First World CIRIEC Research Con-
ference on the Social Economy. The title of the 
conference is “Strengthening and Building 
Communities: The Social Economy in a 
Changing World”.  

Conference participants will take part in 
sessions exploring the rapid and extensive 
changes associated with globalisation, conflic-
ting ideas about the roles of the State and the 
reconfiguration of communities. 

The conference will highlight the position of 
co-operatives, foundations, credit unions, non-
profit organisations, and social economy en-
terprises in building and strengthening com-
munities in a variety of contexts and cultures. 
Expected participants include researchers, 
senior practitioners and government officials 
(both elected and civil servants). 

The Call for Papers guidelines are now a-
vailable on the conference website, as PDF 
downloads in English, French and Spanish. 

The deadline for submission of abstracts is 
January 31st 2007, and Early Bird registration 
ends on July 31st 2007.  
For more information, please see the conference website 
at http://www.socialeconomynetwork.ca/hub/?page_id=21., 
Laurie Mook, Director, Social Economy Centre, 
http://socialeconomy.utoronto.ca 
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Mitteilungen aus dem Institut 

Was plant das Maecenata Institut 2007 ? 

Aufgrund seiner finanziellen Situation ist das 
Maecenata Institut in seinen Arbeitsmöglichkei-
ten seit einem Jahr sehr beschränkt. Ein zwei-
ter Restrukturierungsschritt steht bevor, über 
den gesondert zu berichten sein wird. Dennoch 
werden auch 2007 Forschungsvorhaben und 
andere Projekte bearbeitet werden. Die nach-
folgende Liste soll einen Eindruck von der 
Projektplanung vermitteln, ist aber weder voll-
ständig noch abschließend.  
1. Angesichts der aktuellen Entwicklungen 

wird die kritische Begleitung des Reform-
prozesses der gesetzlichen Rahmenbedin-
gungen für zivilgesellschaftliche Organisati-
onen und engagierte Bürger einen heraus-
ragenden Arbeitsschwerpunkt bilden. Auf-
bauend auf fast 10 Jahren Arbeit an diesem 
Thema wird das Institut das parlamentari-
sche Verfahren vor allem im 1. Halbjahr 
aufmerksam verfolgen, Stellungnahmen 
abgeben und sich auch öffentlich zu Wort 
melden. Der jetzt vorliegende Gesetzent-
wurf zeigt, daß unabhängige Zuarbeit wich-
tiger ist denn je. Das Institut wird hierzu 
auch mehrere Tagungen in Zusammenar-
beit mit anderen organisieren, so mit dem 
Stifterverband für die deutsche Wissen-
schaft, der Patriotischen Gesellschaft, 
Hamburg, der Friedrich-Naumann-Stiftung 
und wahrscheinlich der Berliner Senats-
kanzlei. 

2. Das Institut wird 2007 sein 3. Forschungs-
projekt im Bereich ‚Kultureller Trialog und 
Zivilgesellschaft’ beginnen. Gefördert von 
der Herbert-Quandt-Stiftung und der Karl-
Konrad-und-Ria-Groeben-Stiftung wird, an-
knüpfend an das 1. Projekt eine qualitative 
Studie zur Wirksamkeit zivilgesellschaftli-
cher, christlich-muslimisch-jüdischer Tria-
log-Initiativen durchgeführt. 

3. Das Institut wirkt an dem internationalen 
Forschungsprojekt ‚Policy Initiatives to-
wards the Third Sector in International Per-
spective’ unter Leitung des Israeli Center 
for Third Sector Research an der University 
of the Negev mit. Die Abschlußkonferenz ist 
für Mai 2007 geplant. 

4. Das Institut hat zugesagt, an einem interna-
tionalen Forschungsprojekt unter dem Titel 
‚Northern Lights in the Age of Associations’ 
unter Leitung des Economic Research Insti-
tute, Stockholm, mitzuarbeiten. Im März 

2007 wird hierzu eine Tagung in Berlin 
stattfinden. 

5. Die akademische Lehrtätigkeit findet ihren 
primären Ausdruck in Lehrveranstaltungen, 
die von Mitarbeitern und Fellows des Insti-
tuts in der Philosophischen Fakultät III der 
Humboldt Universität zu Berlin angeboten 
werden (WS 2006/07 2 Hauptseminare, SS 
2007 1 Hauptseminar, WS 2007/08 voraus-
sichtlich 2 Hauptseminare). 

6. Das schon seit Jahren erfolgreiche Projekt 
‚Forschungscollegium’ kann 2007 dank der 
Unterstützung des Fördervereins Zivilge-
sellschaftsforschung fortgesetzt werden. 

7. Fest vereinbart ist auch die Leitung des 
Schwerpunktes Stiftungsmanagement im 
Rahmen des akkreditierten Weiterbildungs-
studiengangs ‚Nonprofit-Management and 
Governance’ an der Westfälischen Wil-
helms-Universität Münster. 

8. Ins Auge gefaßt ist eine enge Kooperation 
mit der im Aufbau befindlichen Humboldt 
Viadrina School of Governance. 

9. Gastdozenturen finden außerdem (wie 
schon früher) an der Universität Basel, der 
Akademie der sächsischen Verwaltung und 
voraussichtlich an der Universität Bologna 
statt. 

10. Abzusehen ist schließlich auf Grund der 
bereits vorliegenden Anfragen eine häufige 
Referententätigkeit bei Tagungen, Semina-
ren und dergl. 

11. Eine Einzelveranstaltung, bestehend aus 
Colloquium und Forum, führt das Institut 
gemeinsam mit Gisela Keller Communicati-
ons, New York und mit Unterstützung der 
Rosenkranz Holding und der Deutschen 
Bank am 30.Januar 2007 zum Thema ‚Ven-
ture Philanthropy’ durch. Ziel ist die Diskus-
sion dieser in USA inzwischen sehr belieb-
ten Variante des Stiftungswesens. 

12. Ein lang gehegter Wunsch geht am 26./27. 
Januar 2007 in Erfüllung, wenn mit Unter-
stützung des Kölner Gymnasial- und Stif-
tungsfonds, der Gerda-Henkel-Stiftung und 
der Kulturstiftung des Freistaates Sachsen 
endlich die Tagung ‚Diskontinuitäten im 
deutschen Stiftungswesen’ stattfinden 
kann. Aus einem Call for Papers sind sehr 
interessante Beitragsvorschläge gekom-
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men, so daß gehofft werden kann, auf dem 
Weg zu einer gründlicheren Aufarbeitung 
des historischen Stiftungswesens seit dem 
19. Jahrhundert ein Stück weiter zu kom-
men. 

13. Aus der seit 1989 gepflegten Stiftungsda-
tenbank wird 2007 mit Unterstützung der 
FERI Wealth Management GmbH ein neuer 
Band mit statistischen Übersichten erschei-
nen. 

14. Ebenfalls wird die seit 2005 bestehende 
Zusammenarbeit mit der FERI Wealth Ma-
nagement GmbH bei der wissenschaftli-
chen und organisatorischen Begleitung des 
FERI Stiftungspreises fortgesetzt. 

15. Das Projekt GUIDESTAR Deutschland soll 
im Rahmen des Programms e-Ten der Eu-

ropäischen Kommission wissenschaftlich 
beraten werden.  

16. Gemeinsam mit Berlin Partner GmbH und 
gefördert vom Land Berlin wird die Heraus-
gabe einer Broschüre ‚Engagement in Ber-
lin’, die konzeptionell bereits vorbereitet ist, 
verantwortet. 

17. Im Nachrichtenangebot des Bürgernetzes 
des Bundesnetzwerks Bürgerschaftliches 
Engagement wird das Institut für den Be-
reich Wissenschaft verantwortlich zeichnen. 

18. MAECENATA ACTUELL soll, wenn irgend 
möglich 2007 wenigstens drei Mal erschei-
nen. 

 

 
 

Tagung zu Rahmenbedingungen für die Zivilgesellschaft 
Unter dem Titel „Bürgerengagement in 
Deutschland“ fand am 18. Oktober 2006 eine 
gemeinsame Tagung des Maecenata Instituts 
und der Friedrich-Naumann-Stiftung statt. Gut 
100 Gäste waren der Einladung der Veranstal-
ter gefolgt. Auf zwei Podien diskutierten Fach-
leute aus Wissenschaft und Organisationen 
und Abgeordnete des Deutschen Bundesta-
ges.  

Im Mittelpunkt des ersten Podiums, mode-
riert von der Chefradakteurin des rbb-
Fernsehens, Dr. Petra Lidschreiber, stand die 
Notwendigkeit von Reformen im Gemeinnüt-
zigkeitsrecht aus Sicht der Organisationen. 
Besonders kontrovers diskutiert wurde das 
Gutachten des Wissenschaftlichen Beirates 
beim Bundesfinanzministerium. Wolfram F. 
Richter, Professor für Volkswirtschaft (Öffentli-
che Finanzen) an der Universität Dortmund 
und Mitglied des Wissenschaftlichen Beirates 
hatte es übernommen, das Grundanliegen des 
Gutachtens zu erklären und gegen zum Teil 
scharfe Kritik zu verteidigen. Mit ihm diskutier-

ten Olaf Zimmermann, Deutscher Kulturrat, 
Werner Ballhausen, Bundesarbeitsgemein-
schaft der Freien Wohlfahrtspflege und Profes-
sor Karl-Heinz Paqué, FDP-Fraktionsvor-
sitzender im Landtag Sachsen-Anhalt und 
ehemaliger Finanzminister des Landes. 

Dr. Ansgar Klein, Geschäftsführer des BBE, 
moderierte das zweite Podium, auf dem die 
Bundestagsabgeordneten Lothar Binding 
(SPD), Antje Tillmann (CDU), Sibylle Laurischk 
(FDP) und Wolfgang Wieland (Bündnis90/Die 
Grünen) miteinander diskutierten. Hier ging es 
u.a. um die Frage, welches Staatsverständnis 
den verschiedenen möglichen Reformwegen 
im Gemeinnützigkeitsrecht zugrunde liegt bzw. 
liegen sollte und wie eine Reform politisch 
umgesetzt werden kann.  

Mitte 2007 wird es eine weitere Kooperati-
onstagung der Friedrich-Naumann-Stiftung und 
des Maecenata Instituts zu diesem Thema 
geben. 

 

 

Tagungs- und Veranstaltungsankündigungen 

Diskontinuitäten im deutschen Stiftungs-
wesen. Praxis, Forschung, gesellschaftli-
che Relevanz 
26. - 27. Januar 2007 
Humboldt-Universität zu Berlin, Hauptgebäude, 
Raum 2103 
Unter den Linden 6, Berlin-Mitte 

Freitag, 26. Januar 
13.00 Registrierung der Tagungsteilnehmer 

und Mittagsimbiss 

14.00  Begrüßung  

14.15  Panel I: Stiftung und Gesellschaft 
 Rupert Graf Strachwitz, Maecenata 

Institut Berlin: Stiftungen im gesell-
schaftlichen Diskurs 

 Dr. Gabriele Lingelbach, Universität 
Trier: Euergetismus und Caritas – Zur 
Motivationsstruktur wohltätigen Han-
delns 
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 Dr. Rainer Sprengel, Maecenata Insti-
tut Berlin: Neue Erkenntnisse aus sta-
tistischen Untersuchungen  

 Kommentar: Dr. Manuel Frey, Kultur-
stiftung des Freistaates Sachsen, 
Dresden 

16.15  Kaffeepause 

16.45  Panel II: Stiftungen und Kultur 
 Dr. Viola Effmert, München: Stiften im 

19. Jahrhundert – das Beispiel des 
Bankhauses Oppenheim 

 Christine Bach, Frankfurt a.M.: Private 
Kulturförderung in der Bundesrepublik 
Deutschland nach 1945 

 Gudrun-Christine Schimpf, Mannheim: 
Kommunale Verwaltung und Stiftun-
gen: Aspekte der Zusammenarbeit in 
Frankfurt am Main zwischen 1886 und 
1933 am Beispiel der Rothschild-
Bibliothek und der Linel-Stiftungen für 
das Historische Museum 

 Kommentar: Dr. Steffen Sigmund, In-
stitut für Soziologie, Universität Hei-
delberg 

19.30  Abendessen im Maecenata Institut, 
Albrechtstraße 22, Berlin-Mitte 

Samstag, 27. Januar 
9.30  Panel III: Stiftungen und Schule 

 Dr. Jonas Flöter, Universität Leipzig: 
Mäzenatentum und Stiftungswesen an 
höheren Schulen Sachsens im 19. 
Jahr-hundert 

 Klaus Weber, The Rothschild Archive/ 
Royal Holloway College, University of 
London: Jüdische Schulen in London, 
Paris und Berlin, 18.-20. Jahrhundert 

 Kommentar: Tanja Ahrendt, Kölner 
Gymnasial- und Stiftungsfonds  

11.00  Kaffeepause 

11.30  Panel IV: Stiftungen und Universitäten 
 Dr. Thomas Adam, University of Texas 

in Arlington: Stipendienstiftungen an 
deutschen Universitäten, 1800 bis 
1914 

 PD Dr. Ralf Roth, Johann Wolfgang 
Goethe-Universität Frankfurt a. M.: 
Jüdische Stiftungsaktivitäten und Uni-
versitätsgründungen: Die Beispiele 
Frankfurt und Hamburg 

 Kommentar: Dr. Volker Then, Centrum 
für Soziale Investitionen, Universität 
Heidelberg  

13.00  Mittagessen 

14.00  Panel V: Förderung von Ausbildung 
und sozialen Belangen durch Stiftun-
gen im Städtevergleich 

 Dr. Stephen Pielhoff, Wuppertal: Zwi-
schen Bedürftigkeit und Begabung. 
Private Ausbildungsstiftungen in Ham-
burg, Dortmund, Münster, Barmen und 
Elberfeld im Kaiserreich 

 Michael Werner, Humboldt-Universität 
Berlin: Stiftungen und Mäzenatentum 
in den 20er und 30er Jahren des 20. 
Jahrhunderts 

 Dr. Angela Schwarz, Hamburg: Die 
Bedeutung des jüdischen Stiftungswe-
sens in Hamburg, dargestellt an den 
Stiftungen für Freiwohnungen 

 Kommentar: PD Dr. Frank Hatje, 
Hamburg 

Die Tagung wird ermöglicht durch die Unter-
stützung des Kölner Gymnasial- und Stiftungs-
fonds und der Gerda-Henkel-Stiftung. 

Anmeldung erbeten bis zum 19. Januar 2007! 

Tagungsorganisation: 
Susanne Rindt 
Maecenata Institut 
Albrechtstraße 22 
10117 Berlin 
 
Tel. 030-28 38 79 09 
Fax 030-28 38 79 10 
E-Mail: mi@maecenata.eu  

Tagungsleitung 
Dr. Thomas Adam, University of Texas in Ar-
lington; Dr. Manuel Frey, Kulturstiftung des 
Freistaates Sachsen; Rupert Graf Strachwitz, 
Maecenata Institut 

 
 

Venture Philanthropy: A viable approach 
for Germany? 
30. Januar 2007 
Friedrichsaal, Deutsche Bank,  
Unter den Linden 13-15, Berlin-Mitte 
Venture Philanthropy, a notion coined in Anglo-
Saxon countries, implies using „social invest-
ments“ strategically to solve social challenges. 
Venture Philanthropists with a background in 
venture capital or private equity are results-
oriented. They measure the impact of their 
investments. They lend business know-how to 
the world of philanthropy in terms of financing 
and more importantly in terms of maximizing 
the impact of the organization they support. 
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Does Venture Philanthropy encompass an 
exciting and innovative approach to increase 
the effectiveness of the third sector and the 
nonprofit world or is it merely a new label? Do 
international Venture Philanthropy strategies 
work in Germany and Europe and how do they 
have to be adapted? 

The conference seeks to provide a deeper 
understanding of Venture Philanthropy.  It will 
present hands-on national and international 
best practices and concrete case studies such 
as the California-based “Social Impact Initia-
tive.”  The conference seeks to provide a plat-
form for the exchange of novel strategic philan-
thropy approaches. We hope for an open and 
energetic dialogue among speakers and par-
ticipants. 
18:30  Welcome,  

Rupert Graf Strachwitz, Maecenata In-
stitute for Philanthropy and Civil Soci-
ety at Humboldt-University, Berlin 

18:45  Panel discussion: Venture Philan-
thropy: A viable approach for Ger-
many? 

 Dr. Cordula Haase-Theobald – Head 
of Philanthropical Wealth, Private 
Wealth Management Deutsche Bank, 
Frankfurt am Main 

 Dr. Felicitas von Peter – CEO and Co 
Funder, Forum for Active Philanthropy, 
Berlin  

 Doug Bauer – Senior Vice President, 
Rockefeller Philanthropy Advisors, 
New York 

 Dr. Hellmut Kirchner - Member of the 
Management , VCM Venture Capital 
Management, Munich 

 Karl “Charly” Kleissner, Ph.D., – Co-
Funder, Social-Impact Initiative 

 Rupert Graf Strachwitz – Director, 
Maecenata Institute, Berlin  

20:00  Reception  

Die Tagung ist eine gemeinsame Veranstal-
tung mit GK Communications. Sie wird in eng-
lischer Sprache stattfinden.  
Anmeldung bis zum 25.1.2007 unter 
mi@maecenata.eu 

 
 

Verleihung des Feri Stiftungspreises 2006  
1. Februar 2007 in Berlin 
Eugen-Gutmann-Haus, Dresdner Bank  
Pariser Platz, Berlin-Mitte 
18.00  Empfang 

18.30 Begrüßung: Der Feri Stiftungspreis – 
Ursprung und Idee,  
Michael Stammler, CEO Feri Finance 
AG 
Grußwort: Thomas Bargl, Vorsitzender 
der Geschäftsleitung, Private Wealth 
Management Deutschland Nord, 
Dresdner Bank AG 
In einer Zeit christlich-islamischer Irri-
tation – Die Georges Anawati Stiftung 
ein Jahr nach dem ersten Feri Stif-
tungspreis 
Abt Stephan Schröer, OSB 
Festansprache: Wirkungsvoll stiften – 
Mehr als nur ein Tropfen auf dem hei-
ßen Stein 
Alexander Brochier, Unternehmer, Stif-
ter und Träger des Stifterpreises 2006 
des Bundesverbandes der Deutschen 
Stiftungen 
Vorstellung der nominierten Stiftungen, 
Rupert Graf Strachwitz, Direktor des 
Maecenata Instituts für Philanthropie 
und Zivilgesellschaft an der Humboldt-
Universität zu Berlin 
Verleihung des Feri Stiftungspreises 
2006 
Dr. Norbert Lammert, Präsident des 
Deutschen Bundestages und Schirm-
herr des Feri Stiftungspreises 2006 
und Michael Stammler 

Für die musikalische Umrahmung sorgen Gab-
riel Adriano Schwabe, Stipendiat der Jürgen-
Ponto-Stiftung, Violoncello, und Nicolai Geras-
simez, Klavier 
20.30 Dinnerbuffet 

Die nominierten Stiftungen 

Louis Leitz Stiftung 
Förderung und Unterstützung von Kindern 
sowie jungen und erwachsenen Menschen 
darin, den Zugang zu Bildung, Ausbildung und 
Arbeit zu erlangen, um persönliche und gesell-
schaftliche Perspektiven zu entwickeln. 
(www.llstiftung.de) 

Rainer-von-Boeckh-Stiftung 
Förderung der Sicherung von für den Natur-
schutz bedeutsamen Flächen und Erhaltung 
der einheimischen Tier- und Pflanzenwelt ins-
besondere im Naturparadies Grünhaus. 
(www.naturerbe.de)  

Stiftung „unternehmen selbst!beteiligen“ – 
Studentenstiftung Dresden 
Förderung der Verbesserung der Studienbe-
dingungen für Studenten in Dresden: Die Stif-
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tung will die Finanzierung der deutschen 
Hochschulen und Universitäten um ein wir-
kungsvolles Instrument zu ergänzen: „unter-
nehmen ist das Gegenteil von unterlassen“  
(www.studentenstiftung.de)  

Stiftung Federkiel 
Zweck der Stiftung ist es, allen künstlerischen 
und kulturellen Ausdrucksformen Gehör zu 
verschaffen, die sich aus zeitgenössischen 
Umständen ergeben.  
(www.ferderkiel.org) 

Stiftung Interkultur 
Förderung von Integrationsaktivitäten und Pro-
jekten, die die kulturellen Unterschiede zwi-
schen den Menschen sozial produktiv nutzen, 
um dadurch ein integrationsfreundliches Klima 
in Deutschland zu schaffen. 
(www.stiftung-interkultur.de)  

Stiftung Mittagskinder  
Sozial benachteiligten Kindern im Vorschul- 
und Grundschulalter in Hamburg werden un-
entgeltlich Obhut, Betreuung und Verköstigung 
in fachkompetent geleiteten Betreuungseinrich-
tungen ermöglicht. 
(www.stiftung-mittagskinder.de)  

Stiftung Wienbeck für Medizinische Ent-
wicklung 
Förderung der Entwicklung verbesserter medi-
zinischer Versorgung für medizinisch unterver-
sorgte Personengruppen und in medizinisch 
unterversorgten Regionen der Erde. 
(www.wienbeck.net/stiftung/de) 
 

 

 
 

Neuerscheinungen 

The Legitimacy of Philanthropic  
Foundations – United States and European 
Perspectives 
Edited by Kenneth Prewitt, Mattei Dogan, Ste-
ven Heydemann and and Stefan Toepler 
294 S., Russell Sage, New York 2006,  
ISBN  0-87154-696-5 
Bei Diskussionen zum Stiftungswesen wird fast 
immer der amerikanische Vergleich bemüht. 
Geradezu unausrottbar erscheint die Meinung, 
die Bedingungen für das Entstehen und die 
Entfaltung von Stiftungen seien in den USA 
unvergleichlich besser als in Europa. Stanley 
Katz, einer der prominentesten amerikani-
schen Stiftungsforscher, dagegen sagt: „Ame-
rikaner haben seit einem Jahrhundert eine 
ambivalente Meinung über philanthropische 
Stiftungen.“ Den Unterschieden zwischen eu-
ropäischer Wahrnehmung und amerikanischer 
Wirklichkeit nachzugehen und die Position der 
Stiftungen im Gefüge der gesellschaftlichen 
Realität in Europa und USA zu vergleichen, 
gehörte zu den Zielen einer wissenschaftlichen 
Tagung, die im Mai 2004 in Paris stattfand. 
Veranstalter waren die französische Fondation 
Mattei Dogan und der Social Science Re-
search Council, New York, aktiv unterstützt 
von der Russell Sage Foundation.  

Einige der dort gehaltenen Vorträge liegen 
in wesentlich erweiterten und überarbeiteten 
Fassungen nunmehr im Druck vor. Zu den 
Autoren gehören amerikanische Experten wie 
Kenneth Prewitt, Peter Frumkin, David Ham-
mack, Europäer wie Diana Leat, Giuliana Ge-

melli und Sten Thomson sowie Wissenschaft-
ler, die beiderseits des Atlantiks intensiv gear-
beitet haben wie Helmut Anheier und Stefan 
Toepler. 

Rupert Graf Strachwitz, Direktor des Mae-
cenata Instituts, ist mit einem Beitrag über die 
Förderung von Kultur und Wissenschaft durch 
Stiftungen aus deutscher Perspektive vertre-
ten. Er geht darin der Frage nach, wie sich 
Stiftungen in einem wesentlich vom Staat ges-
talteten Bereich profilieren und wie sie dort 
eine legitime und wichtige Rolle wahrnehmen 
können. 

 
The Politics of Foundations –  
A Comparative Analysis 
Edited by Helmut K. Anheier and Siobhan Daly 
349 S., Routledge, London / New York 2007, 
ISBN  0-415-70167-8 
Nach wie vor ist sozialwissenschaftliche For-
schung zum Stiftungswesen selten. Umso 
verdienstvoller war schon vor einigen Jahren 
das Projekt von Helmut Anheier, das europäi-
sche Stiftungswesen vergleichend zu untersu-
chen. Dem ausgewiesenen Fachmann für 
Zivilgesellschaftsforschung ging es im Kern um 
Fragen des Selbstverständnisses und der Visi-
on, die Stiftungen von ihrer eigenen Rolle in 
Europa haben. Forschergruppen in 18 europä-
ischen Ländern und eine Vergleichsgruppe in 
USA beteiligten sich an dem Projekt. Die Er-
gebnisse wurden auf nationaler Ebene jeweils 
zwischen 2004 und 2006 veröffentlicht.  
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Jetzt liegt endlich die abschließende Publi-
kation vor, gemeinsam von Helmut Anheier 
und der irischen Wissenschaftlerin Siobhan 
Daly herausgegeben. Er enthält neben von 
den einzelnen Forscherteams verantworteten 
Länderkapiteln vier von den Herausgebern 
verfaßte Vergleichskapitel, in denen das Pro-
jekt erläutert und die Ergebnisse in komparati-
ver Perspektive vorgestellt werden. 

Der deutsche Teil des Forschungsprojekts 
wurde 2002-2004 im Maecenata Institut für 
Philanthropie und Zivilgesellschaft an der 
Humboldt Universität zu Berlin durchgeführt. 
Die Ergebnisse wurden 2004 von Frank Adloff, 
Philipp Schwertmann, Rainer Sprengel und 
Rupert Graf Strachwitz unter dem Titel ‚Visions 
and Roles of Foundations in Europe – The 
German Report’ (englisch/Teile auch deutsch - 
Arbeitshefte des Maecenata Instituts, Heft 15, 
Berlin 2004, ISBN 3-935975-39-2) vorgelegt. 

 
Bürgerstiftungen in Italien und Deutschland 
- Le fondazioni comunitarie in Italia e 
Germania 
Philipp Hoelscher, Bernardino Casadei (Hrsg.) 
Maecenata Verlag, Berlin 2006,  
ISBN 3-935975-50-3  
Der Band enthält Vorträge, die auf der Tagung 
„Bürgerstiftungen in Europa“ im Januar 2006 in 
der italienischen Villa Vigoni von Bürgerstif-
tungsfachleuten aus Italien und Deutschland 
gehalten wurden. Die Tagung verstand sich als 
ein Dialog zwischen Wissenschaft und Praxis; 
neben wissenschaftlichen Studien zu den Bür-
gerstiftungslandschaften beider Länder kom-
men im Buch daher auch leitende Mitarbeiter 
von Bürgerstiftungen zu Wort.  

Im Mittelpunkt stehen der Vergleich der 
beiden Modelle und eine kritische Analyse der 
jeweiligen Stärken und Schwächen. Ziel ist es, 
wechselseitige Lernprozesse anzustoßen und 
von den Erfahrungen und Sichtweisen im an-
deren Land zu profitieren. Alle zwölf Tagungs-
beiträge (u.a. von Walkenhorst, Petry, Ferruc-
ci, Gemelli) und eine Zusammenfassung der 
Diskussionen sind in deutscher und italieni-
scher Sprache enthalten. 

 
Philanthropie und Zivilgesellschaft.  
Ringvorlesung des Maecenata Instituts für 
Philanthropie und Zivilgesellschaft an der 
Humboldt-Universität zu Berlin 
Rainer Sprengel (Hrsg.) 
305 S., Peter Lang Verlag, Frankfurt am Main 
2007, ISBN  3-631-55274-2 

Philanthropie und Zivilgesellschaft sind keine 
Begriffe, die nur als Orchideenthemen und für 
Sonntagsreden geeignet sind, sondern sie 
führen mitten in zentrale Problem- und Kon-
fliktbereiche der Gegenwart. Form und Intensi-
tät von Philanthropie und Zivilgesellschaft ent-
scheiden auch darüber, ob und wie Krisen und 
Konflikte bewältigt werden können. Philanthro-
pie und Zivilgesellschaft markieren einen 
Raum gesellschaftlicher Problemlösungschan-
cen und –strategien, die anderen Logiken fol-
gen, als staatliche und marktliche Strategien. 
Theorie-Begriff-Geschichte, Soziologie der 
Nonprofit-Organisation (NPO) sowie Politik und 
gesellschaftliche Wirkung von Philanthropie 
und Zivilgesellschaft umschreiben die Schwer-
punkte und Themenbereiche der multidis-
ziplinären Vorlesungsreihe. 

 
Stiftung und Gesellschaft Eine komparative 
Analyse des Stiftungsstandortes Schweiz 
Philipp Egger, Bernd Helmig, Robert Purt-
schert (Hrsg.)  
224 S., Helbing & Lichtenhahn Verlag, Basel 
2006, ISBN  3-7190-2606-X   
In den letzten zehn Jahren hat das Stiftungs-
wesen in der Schweiz und Europa stark an 
Bedeutung gewonnen. Statistische Grundlagen 
über das Stiftungswesen sind aber mangelhaft 
geblieben. Auch das allgemeine Bewusstsein 
über das Wesen und die Bedeutung der Stif-
tungen ist nach wie vor kaum ausgeprägt. Vor 
diesem Hintergrund will das Buch das Ver-
ständnis für die gesellschaftliche Verantwor-
tung und Bedeutung von Stiftungen fördern 
und damit als Grundlage für weitere Analysen 
und Diskussionen dienen.  
Aus dem Inhalt: Stiftungen als Teil der Gesell-
schaft; Transparenz im Schweizer Stiftungs-
wesen? – Stiftungen im Licht schwacher 
statistischer Grundlagen; Visionen und Rollen 
von Stiftungen in Europa – Resultate eines 
breit angelegten Ländervergleichs; Zwischen 
Aufbruch und Bewahrung – Die 
gemeinnützigen Stiftungen der Schweiz; Die 
Stiftung im Bewusstsein der deutschen 
Öffentlichkeit; Stiftungen in Österreich – 
vernachlässigt und gleichzeitig hoch 
umstritten; Stiftungen in Liechtenstein; Der 
Mythos Liechtensteinische Stiftung» – Ein 
Rechtsvergleich zur «Schweizerischen 
Stiftung»; Sind Stiftungen noch relevant? – 
Wachstum, Regulation und die neue Kritik des 
amerikanischen Stiftungswesens; Stiften in der 
Schweiz – Ergebnisse einer explorativen 
empirischen Stifterstudie 
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Veröffentlichungen des Maecenata Instituts 

Reihe Opuscula (Studien/ Ergebnisse von Untersuchungen)  
2001 Nr. 5 Community Service und Service-Learning 

Eine sozialwissenschaftliche Bestandsaufnahme zum freiwilligen Engagement an amerika-
nischen Schulen und Universitäten. 
Frank Adloff  

 Nr. 6 Normen - Werte - Moralische Dialoge 
Ein interdisziplinärer Dialog.  
Frank Adloff, Martin Bauschke 

 Nr. 7 Stiftungen in Körperschaftsform 
Eine empirische Studie als Beitrag zur Klärung des Stiftungsbegriffs. 
Frank Adloff, Andrea Velez 

 Nr. 8 Operative Stiftungen 
Eine sozialwissenschaftliche Untersuchung zu ihrer Praxis  
und zu ihrem Selbstverständnis. 
Frank Adloff, Andrea Velez 

2002 Nr. 9 Förderstiftungen 
Eine Untersuchung zu den Destinatären. 
Frank Adloff 

 Nr.10 Gesetz zur Modernisierung des Stiftungsrechts 
Eingearbeitet in die durch das Gesetz geänderten Gesetze und Verordnungen. 
Gesine Bock (Bearb.) 

2003 Nr. 11 Die Verwaltungskosten von Nonprofit-Organisationen 
Ein Problemaufriß anhand einer Analyse von Förderstiftungen 
Rainer Sprengel, Rupert Graf Strachwitz, Susanne Rindt 
unter Mitarbeit von Sabine Walker und Carolin Ahrendt 

 Nr. 12 Die Kultur der Zivilgesellschaft stärken - ohne Kosten für den Staat 
Gutachten für den Deutschen Kulturrat 
Rupert Graf Strachwitz  

 Nr. 13 Staatliche Förderungsmöglichkeiten für das Fundraising von Umwelt- und Natur-
schutzverbänden 
Gutachten für das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit, 
Rainer Sprengel, Eva Maria Hinterhuber, Philipp Schwertmann, Bernhard Matzak 

2004 Nr. 14 Sind NGOs transparenter als zwischenstaatliche Organisationen und internationale 
Unternehmen?  
Eine Analyse des Global Accountability Reports 2003 
Annegret Reisner 

 Nr. 15 Die gemeinnützige Aktiengesellschaft (gAG) 
Renaissance einer Organisationsform für bürgerschaftliches Engagement? 
Rainer Sprengel 

2005 Nr. 16 Spendensendungen und Spendenabwicklungspraxis der öffentlich-rechtlichen Rund-
funkanstalten in Deutschland 
Christoph Müllerleile 

 Nr. 17 Die größten deutschen Stiftungen.  
Ergebnisse einer Stiftungsrecherche 
Thomas Ebermann, Rainer Sprengel 

 Nr.18 Strategische Philanthropie 
Die Umsetzung des Stiftungszwecks durch eine Großstiftung am Beispiel der Fondazione 
Cariplo 
Philipp Hoelscher 

 Nr. 19 Organisationen der Zivilgesellschaft und ihre Besteuerung 
Vorschlag für eine grundlegende Reform des Gemeinnützigkeits- und Spendenrechts 

2006 Nr. 20 Die Stiftung als Schulträgerin 
Eine Untersuchung zur Möglichkeit der Trägerschaft kirchlicher Schulen durch Stiftungen 
am Beispiel Nordrhein-Westfalen 
Stefan Sieprath 

 
zum kostenlosen Herunterladen (PDF) unter http://www.maecenata.eu 
 
Ebenfalls zum kostenlosen Herunterladen: 
Bürgerengagement und Zivilgesellschaft in Deutschland –Bilanz und Perspektiven 
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Arbeitshefte 
im Maecenata Verlag, jeweils 12,50 € 

2001 Nr. 6 Frauen im deutschen Stiftungswesen 
Analysen, Adressen 
Helga Stödter, Marita Haibach, Rainer Sprengel 

 Nr. 7 Das Verhältnis zwischen Staat und Museen neu betrachtet 
Potentiale des Stiftungsmodells für Trägerschaftswechsel und Strukturreformen 
Tanja Ahrendt 

2002 Nr. 8 Untersuchungen zum Stiftungswesen 2000-2002 
Vier Forschungsberichte 
Frank Adloff (Hrsg.) 

2003 Nr. 9 Kirche zwischen Staat und Zivilgesellschaft 
Tagungsbericht 
Rupert Graf Strachwitz, Frank Adloff, Susanna Schmidt, Maria-Luise Schneider (Hrsg.) 

 Nr. 10 Partizipation in deutschen Bürgerstiftungen 
Christian Fischbach 

 Nr. 11 Philanthropy and Civil Society 
Rupert Graf Strachwitz  

2004 Nr. 12 Der Beitrag von Stiftungen zum Denkmalschutz in den neuen Bundesländern und Berlin  
Anja Corsmeyer  

 Nr. 13 Reform des Stiftungs- und Gemeinnützigkeitsrechts. 
Ein Projektbericht an die Bertelsmann Stiftung 
Rupert Graf Strachwitz (Hrsg.)  

 Nr. 14 Bürgerstiftungen in Russland. Philanthropie zwischen Tradition und Neubeginn 
Eva Maria Hinterhuber, Susanne Rindt 

 Nr. 15 Visions and Roles of Foundations in Europe. The German Report 
Frank Adloff, Philipp Schwertmann, Rainer Sprengel, Rupert Graf Strachwitz 

2005 Nr. 16 Corporate Citizenship. Diskussionsbeiträge 
Sabine Reimer, Rupert Graf Strachwitz (Hrsg.) 

2006 Nr. 17 Italienische Zivilgesellschaft im Wandel. Neue Ansätze der Regierung Berlusconi 
Philipp Hoelscher 

Buchpublikationen  
im Maecenata Verlag 

Bürgerstiftungen in Italien und Deutschland / Le fondazioni comunitarie in Italia e Ger-mania 
Philipp Hoelscher, Bernardino Casadei (Hrsg.), dt./ital., 2005, € 24,80  

Deutsch-polnische Stiftungstraditionen / Polsko-niemieckie tradycjie fundacji 
Odile Bour, dt./ poln, 2006, € 18.90 

Maecenata Stiftungsführer 2005, € 24,90 

Die Stärke der Zivilgesellschaft in Deutschland / The Strength of Civil Society in Germany 
Sabine Reimer, dt./ engl., 2005, € 24,90 

Von Bürgern für Bürger? Bürgerstiftungen in Deutschlands Zivilgesellschaft  
Schriftenreihe der Karl-Konrad-und Ria-Groeben-Stiftung  
Philipp Hoelscher, Eva Maria Hinterhuber, 2005, € 24,90  

Maecenata Jahrbuch für Philanthropie und Zivilgesellschaft 2004  
Susanne Rindt, Rainer Sprengel und Rupert Graf Strachwitz (Hrsg.), 2005, € 24, 90 

Reformbedarf im Gemeinnützigkeits- und Spendenrecht 
Sabine Mock, 2005, € 24.90 

Muslimische Philanthropie und Bürgerschaftliches Engagement/ 
Muslim Philanthropy and Civic Engagement 
Peter Heine, Aslam Syed (Hrsg.), dt. / engl., 2005, € 34,90 

Heritage and the Building of Europe  
Sneška Quaedvlieg-Mihailović and Rupert Graf Strachwitz (Eds.), engl., 2004, € 18,90 

in anderen Verlagen 

Philanthropie und Zivilgesellschaft. Ringvorlesung des Maecenata Instituts  
Rainer Sprengel (Hrsg.) 
Peter Lang Verlag, 2007, € 48  

Stiftungen in Theorie, Recht und Praxis 
Rupert Graf Strachwitz, Florian Mercker (Hrsg.) 
Verlag Duncker & Humblot, 2005, € 98,00 

Bürgerstiftungen in Deutschland. Bilanz und Perspektiven 
Stefan Nährlich, Rupert Graf Strachwitz, Eva Maria Hinterhuber, Karin Müller (Hrsg.) 
VS Verlag, € 34,90 

Bestellung und Details: www.maecenata.eu oder Fax 030-28 38 79 10 
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